Sozialgesetzbuch (SGB)
Neuntes Buch (IX)
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Stand: Zuletzt geandert durch Art. 4 Abs. 3 G v. 27. 4.20051 1138

8 1 Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und
den fur die Rehabilitationstrager geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu férdern, Benachteiligungen zu vermeiden
oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedirfnissen behinderter und von
Behinderung bedrohter Frauen und Kinder Rechnung getragen.
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§ 2 Behinderung

(1) Menschen sind behindert, wenn ihre kérperliche Funktion, geistige Fahigkeit oder seelische
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit langer als sechs Monate von dem fiir das Lebensalter
typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeintrachtigt ist.
Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeintréachtigung zu erwarten ist.

(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung
von wenigstens 50 vorliegt und sie ihnren Wohnsitz, ihren gewdhnlichen Aufenthalt oder ihre
Beschéaftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmaliig im Geltungsbereich dieses
Gesetzbuches haben.

(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte Menschen mit einem Grad
der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die lbrigen Voraussetzungen
des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen
geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen oder nicht behalten kénnen (gleichgestellte
behinderte Menschen).
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§ 3 Vorrang von Pravention

Die Rehabilitationstrager wirken darauf hin, dass der Eintritt einer Behinderung einschlief3lich einer
chronischen Krankheit vermieden wird.
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8§ 4 Leistungen zur Teilhabe

(1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um unabhangig von der
Ursache der Behinderung

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre
Verschlimmerung zu verhtten oder ihre Folgen zu mildern,

2. Einschrankungen der Erwerbsfahigkeit oder Pflegebedurftigkeit zu
vermeiden, zu Uberwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhiten
sowie den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder
laufende Sozialleistungen zu mindern,

3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fahigkeiten
dauerhaft zu sichern oder

4. die personliche Entwicklung ganzheitlich zu férdern und die Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft sowie eine mdglichst selbstandige und
selbstbestimmte Lebensfihrung zu ermdglichen oder zu erleichtern.

(2) Die Leistungen zur Teilhabe werden zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele nach
Mal3gabe dieses Buches und der fir die zustadndigen Leistungstrager geltenden besonderen
Vorschriften neben anderen Sozialleistungen erbracht. Die Leistungstrager erbringen die Leistungen
iIm Rahmen der fir sie geltenden Rechtsvorschriften nach Lage des Einzelfalls so vollstandig,
umfassend und in gleicher Qualitét, dass Leistungen eines anderen Tragers mdaglichst nicht
erforderlich werden.

(3) Leistungen fur behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant und gestaltet,
dass nach Mdéglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht
behinderten Kindern betreut werden kbnnen. Dabei werden behinderte Kinder alters- und
entwicklungsentsprechend an der Planung und Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre
Sorgeberechtigten intensiv in Planung und Gestaltung der Hilfen einbezogen.
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8 5 Leistungsgruppen

Zur Teilhabe werden erbracht

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,

3. unterhaltssichernde und andere erganzende Leistungen,
4. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschatft.
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§ 6 Rehabilitationstrager

(1) Trager der Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationstrager) kénnen sein

1.

die gesetzlichen Krankenkassen flr Leistungen nach § 5 Nr. 1 und 3,
2.
die Bundesagentur fur Arbeit fiir Leistungen nach 8 5 Nr. 2 und 3,

. die Trager der gesetzlichen Unfallversicherung fur Leistungen nach 8 5 Nr.

1 bis 4,

. die Trager der gesetzlichen Rentenversicherung fur Leistungen nach 8§ 5 Nr.

1 bis 3, die Trager der Alterssicherung der Landwirte fiir Leistungen nach
8§ 5Nr. 1 und 3,

. die Trager der Kriegsopferversorgung und die Trager der

Kriegsopferfiursorge im Rahmen des Rechts der sozialen Entschadigung bei
Gesundheitsschaden fiir Leistungen nach 8 5 Nr. 1 bis 4,

. die Trager der o6ffentlichen Jugendhilfe fiir Leistungen nach 8 5 Nr. 1, 2

und 4,

. die Trager der Sozialhilfe fur Leistungen nach 8§ 5 Nr. 1, 2 und 4.

(2) Die Rehabilitationstrager nehmen ihre Aufgaben selbstandig und eigenverantwortlich wahr.
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8 7 Vorbehalt abweichender Regelungen

Die Vorschriften dieses Buches gelten fur die Leistungen zur Teilhabe, soweit sich aus den fir den
jeweiligen Rehabilitationstrager geltenden Leistungsgesetzen nichts Abweichendes ergibt. Die
Zustandigkeit und die Voraussetzungen fur die Leistungen zur Teilhabe richten sich nach den fir den
jeweiligen Rehabilitationstrager geltenden Leistungsgesetzen.
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8 8 Vorrang von Leistungen zur Teilhabe

(1) Werden bei einem Rehabilitationstrager Sozialleistungen wegen oder unter Berlcksichtigung einer
Behinderung oder einer drohenden Behinderung beantragt oder erbracht, prift dieser unabhangig von
der Entscheidung Uber diese Leistungen, ob Leistungen zur Teilhabe voraussichtlich erfolgreich sind.

(2) Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen, die bei erfolgreichen Leistungen zur
Teilhabe nicht oder voraussichtlich erst zu einem spéteren Zeitpunkt zu erbringen waren. Dies gilt
wahrend des Bezuges einer Rente entsprechend.

(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, um durch Leistungen zur Teilhabe Pflegebediirftigkeit zu
vermeiden, zu Uberwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhten.
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8 9 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten

(1) Bei der Entscheidung tber die Leistungen und bei der Ausfuihrung der Leistungen zur Teilhabe
wird berechtigten Winschen der Leistungsberechtigten entsprochen. Dabei wird auch auf die
personliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie sowie die religiosen und
weltanschaulichen Bediirfnisse der Leistungsberechtigten Riicksicht genommen; im Ubrigen gilt § 33
des Ersten Buches. Den besonderen Bedurfnissen behinderter Mutter und Vater bei der Erfullung
ihres Erziehungsauftrages sowie den besonderen Bedirfnissen behinderter Kinder wird Rechnung
getragen.

(2) Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszufthren sind, kdnnen
auf Antrag der Leistungsberechtigten als Geldleistungen erbracht werden, wenn die Leistungen
hierdurch voraussichtlich bei gleicher Wirksamkeit wirtschaftlich zumindest gleichwertig ausgefihrt
werden konnen. Fur die Beurteilung der Wirksamkeit stellen die Leistungsberechtigten dem
Rehabilitationstrager geeignete Unterlagen zur Verfligung. Der Rehabilitationstréager begriindet durch
Bescheid, wenn er den Wiinschen des Leistungsberechtigten nach den Absatzen 1 und 2 nicht
entspricht.

(3) Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leistungsberechtigten moglichst viel Raum zu
eigenverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstande und fordern ihre Selbstbestimmung.

(4) Die Leistungen zur Teilhabe bedurfen der Zustimmung der Leistungsberechtigten.
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8 10 Koordinierung der Leistungen

(1) Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Rehabilitationstrager
erforderlich sind, ist der nach § 14 leistende Rehabilitationstrager dafir verantwortlich, dass die
beteiligten Rehabilitationstréager im Benehmen miteinander und in Abstimmung mit den
Leistungsberechtigten die nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen
funktionsbezogen feststellen und schriftlich so zusammenstellen, dass sie nahtlos ineinander greifen.
Die Leistungen werden entsprechend dem Verlauf der Rehabilitation angepasst und darauf
ausgerichtet, den Leistungsberechtigten unter Berticksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls
die den Zielen der 88 1 und 4 Abs. 1 entsprechende umfassende Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft zigig, wirksam, wirtschaftlich und auf Dauer zu ermdéglichen. Dabei sichern die
Rehabilitationstrager durchgehend das Verfahren entsprechend dem jeweiligen Bedarf und
gewabhrleisten, dass die wirksame und wirtschaftliche Ausfuihrung der Leistungen nach gleichen
Mal3staben und Grundsatzen erfolgt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend auch fur die Integrationsamter in Bezug auf Leistungen und sonstige
Hilfen fir schwerbehinderte Menschen nach Tell 2.

(3) Den besonderen Bedurfnissen seelisch behinderter oder von einer solchen Behinderung bedrohter
Menschen wird Rechnung getragen.

(4) Die datenschutzrechtlichen Regelungen dieses Gesetzbuchs bleiben unberinhrt.
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8§ 11 Zusammenwirken der Leistungen

(1) Soweit es im Einzelfall geboten ist, prift der zustandige Rehabilitationstrager gleichzeitig mit der
Einleitung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation, wahrend ihrer Ausfiihrung und nach ihrem
Abschluss, ob durch geeignete Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben die Erwerbsfahigkeit des
behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen erhalten, gebessert oder wiederhergestellt
werden kann. Er beteiligt die Bundesagentur fur Arbeit nach § 38.

(2) Wird wahrend einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation erkennbar, dass der bisherige
Arbeitsplatz gefahrdet ist, wird mit den Betroffenen sowie dem zustandigen Rehabilitationstrager
unverzuglich geklart, ob Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich sind.

(3) Bei der Prufung nach den Absatzen 1 und 2 wird zur Klarung eines Hilfebedarfs nach Teil 2 auch
das Integrationsamt beteiligt.
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8§ 12 Zusammenarbeit der Rehabilitationstrager

(1) Im Rahmen der durch Gesetz, Rechtsverordnung oder allgemeine Verwaltungsvorschrift
getroffenen Regelungen sind die Rehabilitationstrager verantwortlich, dass

1. die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe nahtlos, zlgig

sowie nach Gegenstand, Umfang und Ausflihrung einheitlich erbracht werden,
. Abgrenzungsfragen einvernehmlich geklart werden,
. Beratung entsprechend den in 88 1 und 4 genannten Zielen geleistet wird,
. Begutachtungen maéglichst nach einheitlichen Grundsétzen durchgefihrt
werden sowie
5. Pravention entsprechend dem in 8 3 genannten Ziel geleistet wird.

A WN

(2) Die Rehabilitationstrager und ihre Verbande sollen zur gemeinsamen Wahrnehmung von
Aufgaben zur Teilhabe behinderter Menschen insbesondere regionale Arbeitsgemeinschaften bilden.
8§ 88 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

© Steffen Wasmund Sozialgesetzbuch (SGB)


http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/

§ 13 Gemeinsame Empfehlungen

(1) Die Rehabilitationstréager nach 8 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren zur Sicherung der
Zusammenarbeit nach 8 12 Abs. 1 gemeinsame Empfehlungen.

(2) Die Rehabilitationstréager nach 8 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren dartber hinaus gemeinsame
Empfehlungen,

1. welche MalRnahmen nach § 3 geeignet sind, um den Eintritt einer Behinderung

zu vermeiden, sowie Uber die statistische Erfassung der Anzahl, des
Umfangs und der Wirkungen dieser Mal3hahmen,

2. in welchen Fallen und in welcher Weise rehabilitationsbedurftigen Menschen
notwendige Leistungen zur Teilhabe angeboten werden, insbesondere um eine
durch eine Chronifizierung von Erkrankungen bedingte Behinderung zu
verhindern,

3. in welchen Féllen und in welcher Weise die Klarung der im Einzelfall
anzustrebenden Ziele und des Bedarfs an Leistungen schriftlich
festzuhalten ist sowie Uber die Ausgestaltung des in § 14 bestimmten
Verfahrens,

4. in welcher Weise die Bundesagentur fir Arbeit von den Ubrigen
Rehabilitationstrdgern nach § 38 zu beteiligen ist,

5. wie Leistungen zur Teilhabe zwischen verschiedenen Tragern koordiniert
werden,

6. in welcher Weise und in welchem Umfang Selbsthilfegruppen, -organisationen
und -kontaktstellen, die sich die Pravention, Rehabilitation,

Friherkennung und Bewaltigung von Krankheiten und Behinderungen zum Ziel
gesetzt haben, gefordert werden,

7. wie wahrend der Ausflihrung ambulanter Leistungen zur Teilhabe Leistungen
zum Lebensunterhalt (§ 45) untereinander und von anderen
Entgeltersatzleistungen abzugrenzen sind, soweit flr diesen Zeitraum
Anspruch auf mehrere Entgeltersatzleistungen bestent,

8. in welchen Féllen und in welcher Weise der behandelnde Hausarzt oder
Facharzt und der Betriebs- oder Werksarzt in die Einleitung und Ausfiihrung
von Leistungen zur Teilhabe einzubinden sind,

9. zu einem Informationsaustausch mit behinderten Beschéftigten, Arbeitgebern
und den in § 83 genannten Vertretungen zur moglichst frihzeitigen
Erkennung des individuellen Bedarfs voraussichtlich erforderlicher
Leistungen zur Teilhabe sowie

10. Uber ihre Zusammenarbeit mit Sozialdiensten und vergleichbaren Stellen.

(3) Bestehen fur einen Rehabilitationstrager Rahmenempfehlungen auf Grund gesetzlicher
Vorschriften und soll bei den gemeinsamen Empfehlungen von diesen abgewichen werden oder
sollen die gemeinsamen Empfehlungen Gegenstande betreffen, die nach den gesetzlichen
Vorschriften Gegenstand solcher Rahmenempfehlungen werden sollen, stellt der Rehabilitationstrager
das Einvernehmen mit den jeweiligen Partnern der Rahmenempfehlungen sicher.

(4) Die Trager der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung sowie der Alterssicherung der Landwirte
kénnen sich bei der Vereinbarung der gemeinsamen Empfehlungen durch ihre Spitzenverbande
vertreten lassen.



(5) An der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen werden die Trager der Sozialhilfe und der
offentlichen Jugendhilfe Uber die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbande, die
Bundesarbeitsgemeinschaft der tberortlichen Trager der Sozialhilfe, die Bundesarbeitsgemeinschatft
der Landesjugendamter sowie die Integrationsdmter in Bezug auf Leistungen und sonstige Hilfen fir
schwerbehinderte Menschen nach dem Teil 2 tiber die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Integrationsamter und Hauptfiirsorgestellen, beteiligt. Die Trager der Sozialhilfe und der 6ffentlichen
Jugendhilfe orientieren sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Buch an den
vereinbarten Empfehlungen oder kbénnen diesen beitreten.

(6) Die Verbande behinderter Menschen einschliel3lich der Verbé&nde der Freien Wohlfahrtspflege, der
Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen behinderter Frauen sowie die fir die
Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und stationédren Rehabilitationseinrichtungen auf
Bundesebene mal3geblichen Spitzenverbande werden an der Vorbereitung der gemeinsamen
Empfehlungen beteiligt. Inren Anliegen wird bei der Ausgestaltung der Empfehlungen nach
Moglichkeit Rechnung getragen. Die Empfehlungen bertcksichtigen auch die besonderen
Bedurfnisse behinderter oder von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder.

(7) Die beteiligten Rehabilitationstrager vereinbaren die gemeinsamen Empfehlungen im Rahmen der
Bundesarbeitsgemeinschatft flr Rehabilitation im Benehmen mit dem Bundesministerium fir
Gesundheit und Soziale Sicherung und den Landern auf der Grundlage eines von ihnen innerhalb der
Bundesarbeitsgemeinschaft vorbereiteten Vorschlags. Der Bundesbeauftragte fiir den Datenschutz
wird beteiligt. Hat das Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale Sicherung zu einem Vorschlag
aufgefordert, legt die Bundesarbeitsgemeinschatft flr Rehabilitation den Vorschlag innerhalb von
sechs Monaten vor. Dem Vorschlag wird gefolgt, wenn ihm berechtigte Interessen eines
Rehabilitationstragers nicht entgegenstehen. Einwande nach Satz 4 sind innerhalb von vier Wochen
nach Vorlage des Vorschlags auszuraumen.

(8) Die Rehabilitationstrager teilen der Bundesarbeitsgemeinschatft fir Rehabilitation jahrlich ihre
Erfahrungen mit den gemeinsamen Empfehlungen mit, die Trager der Renten-, Kranken- und
Unfallversicherung sowie der Alterssicherung der Landwirte tGber ihre Spitzenverbande. Die
Bundesarbeitsgemeinschatft fur Rehabilitation stellt dem Bundesministerium fir Gesundheit und
Soziale Sicherung und den Landern eine Zusammenfassung zur Verfigung.

(9) Die gemeinsamen Empfehlungen kdnnen durch die regional zustandigen Rehabilitationstrager
konkretisiert werden.

© Steffen Wasmund Sozialgesetzbuch (SGB)


http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/

§ 14 Zustandigkeitsklarung

(1) Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der Rehabilitationstrager innerhalb von zwei
Wochen nach Eingang des Antrages bei ihm fest, ob er nach dem fir ihn geltenden Leistungsgesetz
fur die Leistung zustandig ist; bei den Krankenkassen umfasst die Prifung auch die Leistungspflicht
nach 8 40 Abs. 4 des Funften Buches. Stellt er bei der Prifung fest, dass er fir die Leistung nicht
zustandig ist, leitet er den Antrag unverziglich dem nach seiner Auffassung zustandigen
Rehabilitationstrager zu. Muss fir eine solche Feststellung die Ursache der Behinderung geklart
werden und ist diese Klarung in der Frist nach Satz 1 nicht mdglich, wird der Antrag unverzuglich dem
Rehabilitationstrager zugeleitet, der die Leistung ohne Riicksicht auf die Ursache erbringt. Wird der
Antrag bei der Bundesagentur fir Arbeit gestellt, werden bei der Prifung nach den Satzen 1 und 2
Feststellungen nach 8§ 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches und § 22 Abs. 2 des Dritten Buches
nicht getroffen.

(2) Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der Rehabilitationstrager den Rehabilitationsbedarf
unverziglich fest. Muss fur diese Feststellung ein Gutachten nicht eingeholt werden, entscheidet der
Rehabilitationstrager innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang. Wird der Antrag weitergeleitet,
gelten die Satze 1 und 2 flr den Rehabilitationstrager, an den der Antrag weitergeleitet worden ist,
entsprechend; die in Satz 2 genannte Frist beginnt mit dem Eingang bei diesem Rehabilitationstrager.
Ist fur die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erforderlich, wird die Entscheidung
innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens getroffen. Kann der Rehabilitationstrager,
an den der Antrag weitergeleitet worden ist, fur die beantragte Leistung nicht Rehabilitationstrager
nach § 6 Abs. 1 sein, klart er unverzuglich mit dem nach seiner Auffassung zustandigen
Rehabilitationstrager, von wem und in welcher Weise Uber den Antrag innerhalb der Fristen nach den
Satzen 2 und 4 entschieden wird und unterrichtet hiertiber den Antragsteller.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten sinngemal3, wenn der Rehabilitationstrager Leistungen von Amts
wegen erbringt. Dabei tritt an die Stelle des Tages der Antragstellung der Tag der Kenntnis des
voraussichtlichen Rehabilitationsbedarfs.

(4) Wird nach Bewilligung der Leistung durch einen Rehabilitationstrager nach Absatz 1 Satz 2 bis 4
festgestellt, dass ein anderer Rehabilitationstrager fir die Leistung zustandig ist, erstattet dieser dem
Rehabilitationstrager, der die Leistung erbracht hat, dessen Aufwendungen nach den fir diesen
geltenden Rechtsvorschriften. Die Bundesagentur fur Arbeit leitet fur die Klarung nach Satz 1 Antrage
auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zur Feststellung nach 8 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten
Buches an die Trager der Rentenversicherung nur weiter, wenn sie konkrete Anhaltspunkte daftir hat,
dass der Trager der Rentenversicherung zur Leistung einer Rente unabhéngig von der jeweiligen
Arbeitsmarktlage verpflichtet sein kbnnte. Fir unzustdndige Rehabilitationstrager, die eine Leistung
nach Absatz 2 Satz 1 und 2 erbracht haben, ist 8§ 105 des Zehnten Buches nicht anzuwenden, es sei
denn, die Rehabilitationstrager vereinbaren Abweichendes.

(5) Der Rehabilitationstrager stellt sicher, dass er Sachverstandige beauftragen kann, bei denen
Zugangs- und Kommunikationsbarrieren nicht bestehen. Ist fiir die Feststellung des
Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erforderlich, beauftragt der Rehabilitationstréager unverziglich
einen geeigneten Sachverstandigen. Er benennt den Leistungsberechtigten in der Regel drei
moglichst wohnortnahe Sachverstandige unter Berlcksichtigung bestehender sozialmedizinischer
Dienste. Haben sich Leistungsberechtigte fur einen benannten Sachverstéandigen entschieden, wird
dem Wunsch Rechnung getragen. Der Sachverstandige nimmt eine umfassende sozialmedizinische,
bei Bedarf auch psychologische Begutachtung vor und erstellt das Gutachten innerhalb von zwei
Wochen nach Auftragserteilung. Die in dem Gutachten getroffenen Feststellungen zum



Rehabilitationsbedarf werden den Entscheidungen der Rehabilitationstréager zugrunde gelegt. Die
gesetzlichen Aufgaben der Gesundheitsdmter bleiben unberihrt.

(6) Halt der leistende Rehabilitationstrager weitere Leistungen zur Teilhabe fur erforderlich und kann
er fur diese Leistungen nicht Rehabilitationstrager nach 8 6 Abs. 1 sein, wird Absatz 1 Satz 2
entsprechend angewendet. Die Leistungsberechtigten werden hiertiber unterrichtet.
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§ 15 Erstattung selbstbeschaffter Leistungen

(1) Kann Uber den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe nicht innerhalb der in 8§ 14 Abs. 2 genannten
Fristen entschieden werden, teilt der Rehabilitationstrager dies den Leistungsberechtigten unter
Darlegung der Griinde rechtzeitig mit. Erfolgt die Mitteilung nicht oder liegt ein zureichender Grund
nicht vor, kdnnen Leistungsberechtigte dem Rehabilitationstrager eine angemessene Frist setzen und
dabei erklaren, dass sie sich nach Ablauf der Frist die erforderliche Leistung selbst beschaffen.
Beschaffen sich Leistungsberechtigte nach Ablauf der Frist eine erforderliche Leistung selbst, ist der
zustandige Rehabilitationstrager unter Beachtung der Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit zur Erstattung der Aufwendungen verpflichtet. Die Erstattungspflicht besteht auch, wenn
der Rehabilitationstrager eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen kann oder er eine
Leistung zu Unrecht abgelehnt hat. Die Satze 1 bis 3 gelten nicht fur die Trager der Sozialhilfe, der
offentlichen Jugendhilfe und der Kriegsopferfiirsorge.

(2) Die Rehabilitationstrager erfassen,

1. in wie vielen Féllen die Fristen nach 8§ 14 nicht eingehalten wurden,

2. in welchem Umfang sich die Verfahrensdauer vom Eingang der Antrége bis zur
Entscheidung Uber die Antrage verringert hat,

3. in wie vielen Fallen eine Kostenerstattung nach Absatz 1 Satz 3 und 4
erfolgt ist.
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8 16 Verordnungsermachtigung

Vereinbaren die Rehabilitationstrager nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem das
Bundesministerium fiir Gesundheit und Soziale Sicherung sie dazu aufgefordert hat, gemeinsame
Empfehlungen nach 8§ 13 oder andern sie unzureichend gewordene Empfehlungen nicht innerhalb
dieser Frist, kann das Bundesministerium fir Gesundheit und Soziale Sicherung Regelungen durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates erlassen.
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8§ 17 Ausfuhrung von Leistungen, Personliches Budget

(1) Der zustandige Rehabilitationstrager kann Leistungen zur Teilhabe

1. allein oder gemeinsam mit anderen Leistungstragern,

2. durch andere Leistungstrager oder

3. unter Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch freien und
gemeinnutzigen oder privaten Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen (8
19)

ausfuhren. Er bleibt fur die Ausfihrung der Leistungen verantwortlich. Satz 1 gilt insbesondere dann,
wenn der Rehabilitationstrager die Leistung dadurch wirksamer oder wirtschaftlicher erbringen kann.

(2) Auf Antrag konnen Leistungen zur Teilhabe auch durch ein Persodnliches Budget ausgefihrt
werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein moglichst selbstbestimmtes
Leben zu ermdglichen. Bei der Ausflihrung des Personlichen Budgets sind nach Mal3gabe des
individuell festgestellten Bedarfs die Rehabilitationstrager, die Pflegekassen und die Integrationsamter
beteiligt. Das Personliche Budget wird von den beteiligten Leistungstragern tragerubergreifend als
Komplexleistung erbracht. Budgetféahig sind auch die neben den Leistungen nach Satz 1
erforderlichen Leistungen der Krankenkassen und der Pflegekassen, Leistungen der Trager der
Unfallversicherung bei Pflegebedirftigkeit sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich auf alltagliche
und regelmaliig wiederkehrende Bedarfe beziehen und als Geldleistungen oder durch Gutscheine
erbracht werden kdnnen. An die Entscheidung ist der Antragsteller fiir die Dauer von sechs Monaten
gebunden.

(3) Personliche Budgets werden in der Regel als Geldleistung ausgefihrt, bei laufenden Leistungen
monatlich. In begriindeten Fallen sind Gutscheine auszugeben. Personliche Budgets werden auf der
Grundlage der nach § 10 Abs. 1 getroffenen Feststellungen so bemessen, dass der individuell
festgestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderliche Beratung und Unterstiitzung erfolgen kann.
Dabei soll die Hohe des Personlichen Budgets die Kosten aller bisher individuell festgestellten, ohne
das Personliche Budget zu erbringenden Leistungen nicht tberschreiten.

(4) Enthalt das Personliche Budget Leistungen mehrerer Leistungstrager, erlasst der nach § 14
zustandige der beteiligten Leistungstrager im Auftrag und im Namen der anderen beteiligten
Leistungstrager den Verwaltungsakt und fuhrt das weitere Verfahren durch. Ein anderer der
beteiligten Leistungstrager kann mit den Aufgaben nach Satz 1 beauftragt werden, wenn die
beteiligten Leistungstrager dies in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten vereinbaren; in diesem
Fall gilt 8 93 des Zehnten Buches entsprechend. Die fir den handelnden Leistungstrager zustandige
Widerspruchsstelle erlasst auch den Widerspruchsbescheid.

(5) 8 17 Abs. 3 in der am 30. Juni 2004 geltenden Fassung findet auf Modellvorhaben zur Erprobung
der Einfuhrung Persoénlicher Budgets weiter Anwendung, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
begonnen haben.

(6) In der Zeit vom 1. Juli 2004 bis zum 31. Dezember 2007 werden Personliche Budgets erprobt.
Dabei sollen insbesondere modellhaft Verfahren zur Bemessung von budgetfahigen Leistungen in
Geld und die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen unter wissenschatftlicher Begleitung und
Auswertung erprobt werden.
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§ 18 Leistungsort

Sachleistungen kdnnen auch im Ausland erbracht werden, wenn sie dort bei zumindest gleicher
Qualitat und Wirksamkeit wirtschaftlicher ausgeftihrt werden kénnen. Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben kdnnen im grenznahen Ausland auch ausgefiihrt werden, wenn sie fir die Aufnahme
oder Ausiibung einer Beschaftigung oder selbstdndigen Tatigkeit erforderlich sind.
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8 19 Rehabilitationsdienste und -einrichtungen

(1) Die Rehabilitationstrager wirken gemeinsam unter Beteiligung der Bundesregierung und der
Landesregierungen darauf hin, dass die fachlich und regional erforderlichen Rehabilitationsdienste
und -einrichtungen in ausreichender Zahl und Qualitat zur Verfigung stehen. Dabei achten sie darauf,
dass fir eine ausreichende Zahl solcher Rehabilitationsdienste und -einrichtungen Zugangs- und
Kommunikationsbarrieren nicht bestehen. Die Verbande behinderter Menschen einschlie3lich der
Verbande der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen
behinderter Frauen sowie die fir die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und stationaren
Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene mal3geblichen Spitzenverbande werden beteiligt.

(2) Soweit die Ziele nach Prufung des Einzelfalls mit vergleichbarer Wirksamkeit erreichbar sind,
werden Leistungen unter Bertcksichtigung der personlichen Umsténde in ambulanter, teilstationarer
oder betrieblicher Form und gegebenenfalls unter Einbeziehung familienentlastender und -
unterstititzender Dienste erbracht.

(3) Bei Leistungen an behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder wird eine gemeinsame
Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder angestrebt.

(4) Nehmen Rehabilitationstrager zur Ausfuihrung von Leistungen besondere Dienste
(Rehabilitationsdienste) oder Einrichtungen (Rehabilitationseinrichtungen) in Anspruch, erfolgt die
Auswahl danach, welcher Dienst oder welche Einrichtung die Leistung in der am besten geeigneten
Form ausfihrt; dabei werden Dienste und Einrichtungen freier oder gemeinnttziger Trager
entsprechend ihrer Bedeutung flir die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
bertcksichtigt und die Vielfalt der Trager von Rehabilitationsdiensten oder -einrichtungen gewahrt
sowie deren Selbstandigkeit, Selbstverstandnis und Unabhangigkeit beachtet. § 35 Abs. 1 Satz 2 Nr.
4 ist anzuwenden.

(5) Rehabilitationstrager kénnen nach den fir sie geltenden Rechtsvorschriften Rehabilitationsdienste
oder -einrichtungen férdern, wenn dies zweckmalfig ist und die Arbeit dieser Dienste oder
Einrichtungen in anderer Weise nicht sichergestellt werden kann.

(6) Rehabilitationsdienste und -einrichtungen mit gleicher Aufgabenstellung sollen
Arbeitsgemeinschaften bilden.
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§ 20 Qualitatssicherung

(1) Die Rehabilitationstréager nach 8 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren gemeinsame Empfehlungen zur
Sicherung und Weiterentwicklung der Qualitat der Leistungen, insbesondere zur barrierefreien
Leistungserbringung, sowie fur die Durchfihrung vergleichender Qualitatsanalysen als Grundlage fur
ein effektives Qualitatsmanagement der Leistungserbringer. 8 13 Abs. 4 ist entsprechend
anzuwenden. Die Rehabilitationstrager nach 8 6 Abs. 1 Nr. 6 und 7 kdbnnen den Empfehlungen
beitreten.

(2) Die Erbringer von Leistungen stellen ein Qualititsmanagement sicher, das durch zielgerichtete
und systematische Verfahren und MalRnahmen die Qualitat der Versorgung gewahrleistet und
kontinuierlich verbessert.

(3) Die Bundesarbeitsgemeinschaft fir Rehabilitation bereitet die Empfehlungen nach Absatz 1 vor.
Sie beteiligt die Verb&nde behinderter Menschen einschlie3lich der Verbé&nde der Freien
Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen behinderter Frauen sowie
die nach 8 19 Abs. 6 gebildeten Arbeitsgemeinschaften und die fur die Wahrnehmung der Interessen
der ambulanten und stationaren Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene malf3geblichen
Spitzenverbande. Deren Anliegen wird bei der Ausgestaltung der Empfehlungen nach Mdglichkeit
Rechnung getragen.

(4) 8 13 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden fur Vereinbarungen auf Grund gesetzlicher Vorschriften
fur die Rehabilitationstrager.
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8 21 Vertrage mit Leistungserbringern

(1) Die Vertrage uber die Ausfiihrung von Leistungen durch Rehabilitationsdienste und -einrichtungen,
die nicht in der Tragerschaft eines Rehabilitationstragers stehen, enthalten insbesondere Regelungen
uber

1. Qualitatsanforderungen an die Ausfuhrung der Leistungen, das beteiligte

Personal und die begleitenden Fachdienste,

2. Ubernahme von Grundsétzen der Rehabilitationstrager zur Vereinbarung von
Vergutungen,

3. Rechte und Pflichten der Teilnehmer, soweit sich diese nicht bereits aus
dem Rechtsverhéltnis ergeben, das zwischen ihnen und dem
Rehabilitationstrager besteht,

4. angemessene Mitwirkungsmoglichkeiten der Teilnehmer an der Ausfihrung der

Leistungen,

. Geheimhaltung personenbezogener Daten sowie

. die Beschaftigung eines angemessenen Anteils behinderter, insbesondere

schwerbehinderter Frauen.

o Ol

(2) Die Rehabilitationstrager wirken darauf hin, dass die Vertrage nach einheitlichen Grundsatzen
abgeschlossen werden; sie kbnnen tber den Inhalt der Vertrage gemeinsame Empfehlungen nach §
13 sowie Rahmenvertrage mit den Arbeitsgemeinschaften der Rehabilitationsdienste und -
einrichtungen vereinbaren. Der Bundesbeauftragte fiir den Datenschutz wird beteiligt.

(3) Vertrage mit fachlich nicht geeigneten Diensten oder Einrichtungen werden gekindigt.

(4) Absatz 1 Nr. 1 und 3 bis 6 wird fur eigene Einrichtungen der Rehabilitationstrager entsprechend
angewendet.
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§ 21a Verordnungsermachtigung

Das Bundesministerium fiir Gesundheit und Soziale Sicherung wird erméchtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Néaheres zum Inhalt und Ausfihrung des
Personlichen Budgets, zum Verfahren sowie zur Zustandigkeit bei Beteiligung mehrerer
Leistungstrager zu regeln.
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§ 22 Aufgaben

(1) Gemeinsame 0Ortliche Servicestellen der Rehabilitationstrager bieten behinderten und von
Behinderung bedrohten Menschen, ihren Vertrauenspersonen und Personensorgeberechtigten nach
8 60 Beratung und Unterstlitzung an. Die Beratung und Unterstlitzung umfasst insbesondere,

1. Uber Leistungsvoraussetzungen, Leistungen der Rehabilitationstrager,
besondere Hilfen im Arbeitsleben sowie Uber die Verwaltungsablaufe zu
informieren,

2. bei der Klarung des Rehabilitationsbedarfs, bei der Inanspruchnahme von
Leistungen zur Teilhabe, bei der Inanspruchnahme eines Personlichen
Budgets und der besonderen Hilfen im Arbeitsleben sowie bei der Erfillung
von Mitwirkungspflichten zu helfen,

3. zu klaren, welcher Rehabilitationstrager zustéandig ist, auf klare und
sachdienliche Antrage hinzuwirken und sie an den zustandigen
Rehabilitationstrager weiterzuleiten,

4. bei einem Rehabilitationsbedarf, der voraussichtlich ein Gutachten
erfordert, den zustéandigen Rehabilitationstrager dartiber zu informieren,

5. die Entscheidung des zustdndigen Rehabilitationstragers in Fallen, in
denen die Notwendigkeit von Leistungen zur Teilhabe offenkundig ist, so
umfassend vorzubereiten, dass dieser unverziglich entscheiden kann,

6. bis zur Entscheidung oder Leistung des Rehabilitationstragers den
behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen unterstitzend zu
begleiten,

7. bei den Rehabilitationstragern auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen
hinzuwirken und

8. zwischen mehreren Rehabilitationstragern und Beteiligten auch wéhrend der
Leistungserbringung zu koordinieren und zu vermitteln.

Die Beratung umfasst unter Beteiligung der Integrationsamter auch die Klarung eines Hilfebedarfs
nach Teil 2 dieses Buches. Die Pflegekassen werden bei drohender oder bestehender
Pflegebedurftigkeit an der Beratung und Unterstitzung durch die gemeinsamen Servicestellen
beteiligt. Verbande behinderter Menschen einschliel3lich der Verbande der Freien Wohlfahrtspflege,
der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen behinderter Frauen werden mit Einverstandnis
der behinderten Menschen an der Beratung beteiligt.

(2) 8 14 des Ersten Buches und 8 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 1 bis 3 und 5 des Zwdlften Buches bleiben
unberihrt. Auskinfte nach 8§ 15 des Ersten Buches uber Leistungen zur Teilhabe erteilen alle
Rehabilitationstrager.
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§ 23 Servicestellen

(1) Die Rehabilitationstrager stellen unter Nutzung bestehender Strukturen sicher, dass in allen
Landkreisen und kreisfreien Stadten gemeinsame Servicestellen bestehen. Gemeinsame
Servicestellen konnen fur mehrere kleine Landkreise oder kreisfreie Stadte eingerichtet werden, wenn
eine ortsnahe Beratung und Unterstiitzung behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen
gewabhrleistet ist. In den L&ndern Berlin, Bremen und Hamburg werden die Servicestellen
entsprechend dem besonderen Verwaltungsaufbau dieser Lander eingerichtet.

(2) Die zustandigen obersten Landessozialbehdrden wirken mit Unterstitzung der Spitzenverbande
der Rehabilitationstrager darauf hin, dass die gemeinsamen Servicestellen unverziglich eingerichtet
werden.

(3) Die gemeinsamen Servicestellen werden so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben umfassend und
qualifiziert erftllen kbnnen, Zugangs- und Kommunikationsbarrieren nicht bestehen und Wartezeiten
in der Regel vermieden werden. Hierflr wird besonders qualifiziertes Personal mit breiten
Fachkenntnissen insbesondere des Rehabilitationsrechts und der Praxis eingesetzt. 8 112 Abs. 3 ist
sinngemald anzuwenden.

(4) In den Servicestellen dirfen Sozialdaten nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit dies
zur Erfullung der Aufgaben nach 8§ 22 Abs. 1 erforderlich ist.
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§ 24 Bericht

(1) Die Rehabilitationstrager, die Trager der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung tber ihre
Spitzenverbande, teilen der Bundesarbeitsgemeinschatft fir Rehabilitation im Abstand von drei
Jahren, erstmals im Jahre 2004, ihre Erfahrungen tber die Einrichtung der gemeinsamen
Servicestellen, die Durchfiihrung und Erfullung ihrer Aufgaben, die Einhaltung des Datenschutzes und
mogliche Verbesserungen mit. Personenbezogene Daten werden anonymisiert.

(2) Die Bundesarbeitsgemeinschaft flir Rehabilitation bereitet die Mitteilungen der
Rehabilitationstrager auf, beteiligt hierbei die zustandigen obersten Landessozialbehdrden, erortert
die Mitteilungen auf Landesebene mit den Verbanden behinderter Menschen einschliel3lich der
Verbande der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen
behinderter Frauen und berichtet unverziglich dem Bundesministerium fiir Gesundheit und Soziale
Sicherung und den Landern.
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§ 25 Verordnungsermachtigung

Sind gemeinsame Servicestellen nach 8§ 23 Abs. 1 nicht bis zum 31. Dezember 2002 in allen
Landkreisen und kreisfreien Stadten eingerichtet, bestimmt das Bundesministerium fiir Gesundheit
und Soziale Sicherung, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nahere tber
den Ort der Einrichtung, den Rehabilitationstrager, bei dem die gemeinsame Servicestelle eingerichtet
wird und der fir die Einrichtung verantwortlich ist, den Zeitpunkt, zu dem die Einrichtung
abgeschlossen sein muss, sowie uUber die Organisation, insbesondere entsprechend ihrem Anteil an
den Leistungen zur Teilhabe Uber Art und Umfang der Beteiligung der Rehabilitationstrager in den
gemeinsamen Servicestellen.
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8 26 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

(1) Zur medizinischen Rehabilitation behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen werden
die erforderlichen Leistungen erbracht, um

1. Behinderungen einschlief3lich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu
beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhtten
oder
2. Einschrankungen der Erwerbsfahigkeit und Pflegebedurftigkeit zu vermeiden,
zu Uberwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhiten sowie den
vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu vermeiden oder
laufende Sozialleistungen zu mindern.
(2) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere
1. Behandlung durch Arzte, Zahnarzte und Angehorige anderer Heilberufe,
soweit deren Leistungen unter arztlicher Aufsicht oder auf arztliche
Anordnung ausgefuihrt werden, einschliel3lich der Anleitung, eigene
Heilungskrafte zu entwickeln,
2. Friherkennung und Frihférderung behinderter und von Behinderung bedrohter
Kinder,

. Arznei- und Verbandmittel,

. Heilmittel einschlieRlich physikalischer, Sprach- und
Beschaftigungstherapie,

. Psychotherapie als arztliche und psychotherapeutische Behandlung,

. Hilfsmittel,

7. Belastungserprobung und Arbeitstherapie.

o Ol W

(3) Bestandeteil der Leistungen nach Absatz 1 sind auch medizinische, psychologische und
padagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die in Absatz 1
genannten Ziele zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu tberwinden, zu
mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhiten, insbesondere

1. Hilfen zur Unterstltzung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,

2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,

3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von
Partnern und Angehdrigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen,

4. Vermittlung von Kontakten zu 6rtlichen Selbsthilfe- und
Beratungsmaoglichkeiten,

5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Férderung der sozialen
Kompetenz, unter anderem durch Training sozialer und kommunikativer
Fahigkeiten und im Umgang mit Krisensituationen,

. Training lebenspraktischer Féhigkeiten,

7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der

medizinischen Rehabilitation.

(o))
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§ 27 Krankenbehandlung und Rehabilitation

Die in 8 26 Abs. 1 genannten Ziele sowie 8§ 10 gelten auch bei Leistungen der Krankenbehandlung.
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§ 28 Stufenweise Wiedereingliederung

Kdnnen arbeitsunfahige Leistungsberechtigte nach arztlicher Feststellung ihre bisherige Tatigkeit
teilweise verrichten und kénnen sie durch eine stufenweise Wiederaufnahme ihrer Tatigkeit
voraussichtlich besser wieder in das Erwerbsleben eingegliedert werden, sollen die medizinischen
und die sie ergdnzenden Leistungen entsprechend dieser Zielsetzung erbracht werden.
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§ 29 Forderung der Selbsthilfe

Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die sich die Pravention, Rehabilitation,
Fruherkennung, Behandlung und Bewaltigung von Krankheiten und Behinderungen zum Ziel gesetzt
haben, sollen nach einheitlichen Grundsétzen geférdert werden.
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8 30 Fruherkennung und Frahférderung

(1) Die medizinischen Leistungen zur Friherkennung und Frihférderung behinderter und von
Behinderung bedrohter Kinder nach 8§ 26 Abs. 2 Nr. 2 umfassen auch

1. die medizinischen Leistungen der mit dieser Zielsetzung fachibergreifend

arbeitenden Dienste und Einrichtungen,

2. nichtarztliche sozialpadiatrische, psychologische, heilpadagogische,
psychosoziale Leistungen und die Beratung der Erziehungsberechtigten, auch
in fachlbergreifend arbeitenden Diensten und Einrichtungen, wenn sie unter
arztlicher Verantwortung erbracht werden und erforderlich sind, um eine
drohende oder bereits eingetretene Behinderung zum frihestmdglichen
Zeitpunkt zu erkennen und einen individuellen Behandlungsplan
aufzustellen.

Leistungen nach Satz 1 werden als Komplexleistung in Verbindung mit heilpddagogischen Leistungen
(8 56) erbracht.

(2) Leistungen zur Friherkennung und Frihférderung behinderter und von Behinderung bedrohter
Kinder umfassen des Weiteren nichtarztliche therapeutische, psychologische, heilpadagogische,
sonderpadagogische, psychosoziale Leistungen und die Beratung der Erziehungsberechtigten durch
interdisziplindre Fruhférderstellen, wenn sie erforderlich sind, um eine drohende oder bereits
eingetretene Behinderung zum frihestmdglichen Zeitpunkt zu erkennen oder die Behinderung durch
gezielte Forder- und Behandlungsmalinahmen auszugleichen oder zu mildern.

(8) Zur Abgrenzung der in den Absatzen 1 und 2 genannten Leistungen und der sonstigen Leistungen
dieser Dienste und Einrichtungen, zur Ubernahme oder Teilung der Kosten zwischen den beteiligten
Rehabilitationstragern, zur Vereinbarung und Abrechnung der Entgelte sowie zur Finanzierung
werden gemeinsame Empfehlungen vereinbart; § 13 Abs. 3, 4 und 6 gilt entsprechend. Landesrecht
kann vorsehen, dass an der Komplexleistung weitere Stellen, insbesondere die Kultusverwaltung, zu
beteiligen sind. In diesem Fall ist eine Erweiterung der gemeinsamen Empfehlungen anzustreben.
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8§ 31 Hilfsmittel

(1) Hilfsmittel (Koérperersatzstiicke sowie orthopadische und andere Hilfsmittel) nach 8 26 Abs. 2 Nr. 6
umfassen die Hilfen, die von den Leistungsempféangern getragen oder mitgefuhrt oder bei einem
Wohnungswechsel mitgenommen werden kdnnen und unter Beriicksichtigung der Umstande des
Einzelfalles erforderlich sind, um

1. einer drohenden Behinderung vorzubeugen,

2. den Erfolg einer Heilbehandlung zu sichern oder

3. eine Behinderung bei der Befriedigung von Grundbedurfnissen des taglichen
Lebens auszugleichen, soweit sie nicht allgemeine Gebrauchsgegenstande des
taglichen Lebens sind.

(2) Der Anspruch umfasst auch die notwendige Anderung, Instandhaltung, Ersatzbeschaffung sowie
die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel. Der Rehabilitationstrager soll

1. vor einer Ersatzbeschaffung priifen, ob eine Anderung oder Instandsetzung

von bisher benutzten Hilfsmitteln wirtschaftlicher und gleich wirksam ist,

2. die Bewilligung der Hilfsmittel davon abhé&ngig machen, dass die
behinderten Menschen sie sich anpassen oder sich in ihrem Gebrauch
ausbilden lassen.

(3) Wahlen Leistungsempfanger ein geeignetes Hilfsmittel in einer aufwendigeren Ausfiihrung als
notwendig, tragen sie die Mehrkosten selbst.

(4) Hilfsmittel kdnnen auch leihweise Uberlassen werden. In diesem Fall gelten die Absatze 2 und 3
entsprechend.
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8 32 Verordnungsermachtigungen

Das Bundesministerium fiir Gesundheit und Soziale Sicherung wird erméchtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. Néheres zur Abgrenzung der in 8 30 Abs. 1 und 2 genannten Leistungen und

der sonstigen Leistungen dieser Dienste und Einrichtungen, zur Ubernahme
oder Teilung der Kosten zwischen den beteiligten Rehabilitationstragern,
zur Vereinbarung und Abrechnung der Entgelte sowie zur Finanzierung zu
regeln, wenn gemeinsame Empfehlungen nach § 30 Abs. 3 nicht innerhalb von
sechs Monaten, nachdem das Bundesministerium fir Gesundheit und Soziale
Sicherung dazu aufgefordert hat, vereinbart oder unzureichend gewordene
Empfehlungen nicht innerhalb dieser Frist gedndert worden sind,

2. Naheres zur Auswahl der im Einzelfall geeigneten Hilfsmittel, insbesondere
zum Verfahren, zur Eignungsprifung, Dokumentation und leihweisen
Uberlassung der Hilfsmittel sowie zur Zusammenarbeit der anderen

Rehabilitationstrager mit den orthopédischen Versorgungsstellen zu regeln.
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§ 33 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

(1) Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die
Erwerbsfahigkeit behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer
Leistungsfahigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe
am Arbeitsleben mdglichst auf Dauer zu sichern.

(2) Behinderten Frauen werden gleiche Chancen im Erwerbsleben gesichert, insbesondere durch in
der beruflichen Zielsetzung geeignete, wohnortnahe und auch in Teilzeit nutzbare Angebote.

(3) Die Leistungen umfassen insbesondere

1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschliel3lich
Leistungen zur Beratung und Vermittlung, Trainingsmal3nahmen und
Mobilitatshilfen,

2. Berufsvorbereitung einschliel3lich einer wegen der Behinderung
erforderlichen Grundausbildung,

3. berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen
zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschlief3en,

4. berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht
tberwiegenden Abschnitt schulisch durchgefiihrt werden,

5. Uberbriickungsgeld entsprechend § 57 des Dritten Buches durch die
Rehabilitationstrager nach 8 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5,

6. sonstige Hilfen zur Forderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten
Menschen eine angemessene und geeignete Beschaftigung oder eine
selbstandige Tatigkeit zu erméglichen und zu erhalten.

(4) Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Neigung, bisherige Tatigkeit sowie Lage und
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt angemessen berticksichtigt. Soweit erforderlich, wird dabei die
berufliche Eignung abgeklart oder eine Arbeitserprobung durchgefuhrt; in diesem Fall werden die

Kosten nach Absatz 7, Reisekosten nach 8 53 sowie Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten

nach 8 54 ibernommen.

(5) Die Leistungen werden auch fur Zeiten notwendiger Praktika erbracht.

(6) Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische und padagogische Hilfen, soweit
diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen oder
zu sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu tberwinden, zu mindern oder ihre
Verschlimmerung zu verhiten, insbesondere

1. Hilfen zur Unterstiitzung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,

N

. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,

3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von
Partnern und Angehdrigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen,

4. Vermittlung von Kontakten zu 6rtlichen Selbsthilfe- und
Beratungsmaoglichkeiten,

5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Férderung der sozialen

Kompetenz, unter anderem durch Training sozialer und kommunikativer

Fahigkeiten und im Umgang mit Krisensituationen,



6. Training lebenspraktischer Fahigkeiten,

7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben,

8. Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung
(8 110).

(7) Zu den Leistungen gehort auch die Ubernahme

1. der erforderlichen Kosten fur Unterkunft und Verpflegung, wenn fir die
Ausfuhrung einer Leistung eine Unterbringung auf3erhalb des eigenen oder
des elterlichen Haushalts wegen Art oder Schwere der Behinderung oder zur
Sicherung des Erfolges der Teilhabe notwendig ist,

2. der erforderlichen Kosten, die mit der Ausflihrung einer Leistung in
unmittelbarem Zusammenhang stehen, insbesondere flr Lehrgangskosten,
Prifungsgebihren, Lernmittel, Arbeitskleidung und Arbeitsgeréat.

(8) Leistungen nach Absatz 3 Nr. 1 und 6 umfassen auch

1. Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung,

2. den Ausgleich unvermeidbaren Verdienstausfalls des behinderten Menschen
oder einer erforderlichen Begleitperson wegen Fahrten der An- und Abreise
zu einer BildungsmalRnahme und zur Vorstellung bei einem Arbeitgeber, einem
Trager oder einer Einrichtung fir behinderte Menschen durch die
Rehabilitationstrager nach 8 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5,

3. die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz fir schwerbehinderte
Menschen als Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes,

4. Kosten fur Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur
Berufsausiibung, zur Teilnahme an einer Leistung zur Teilhabe am
Arbeitsleben oder zur Erhéhung der Sicherheit auf dem Weg vom und zum
Arbeitsplatz und am Arbeitsplatz erforderlich sind, es sei denn, dass eine
Verpflichtung des Arbeitgebers besteht oder solche Leistungen als
medizinische Leistung erbracht werden kénnen,

5. Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der
Behinderung zur Berufsaustibung erforderlich sind und

6. Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer
behinderungsgerechten Wohnung in angemessenem Umfang.

Die Leistung nach Satz 1 Nr. 3 wird fur die Dauer von bis zu drei Jahren erbracht und in Abstimmung
mit dem Rehabilitationstrager nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 durch das Integrationsamt nach 8§ 102 Abs.
4 ausgefuhrt. Der Der Rehabilitationstrager erstattet dem Integrationsamt seine Aufwendungen. Der
Anspruch nach 8§ 102 Abs. 4 bleibt unberthrt.
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8§ 34 Leistungen an Arbeitgeber

(1) Die Rehabilitationstrager nach 8 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 kdnnen Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben auch an Arbeitgeber erbringen, insbesondere als

1. Ausbildungszuschiisse zur betrieblichen Ausfiihrung von Bildungsleistungen,

2. Eingliederungszuschuisse,

3. Zuschusse fur Arbeitshilfen im Betrieb,

4. teilweise oder volle Kostenerstattung fur eine befristete
Probebeschéftigung.

Die Leistungen kénnen unter Bedingungen und Auflagen erbracht werden.

(2) Ausbildungszuschiisse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 kdnnen fir die gesamte Dauer der Mal3nahme
geleistet werden und sollen bei Ausbildungsmafinahmen die von den Arbeitgebern im letzten
Ausbildungsjahr zu zahlenden monatlichen Ausbildungsvergitungen nicht tbersteigen.

(3) Eingliederungszuschiisse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 betragen héchstens 50 vom Hundert der
vom Arbeitgeber regelmé&Rig gezahlten Entgelte, soweit sie die tariflichen Arbeitsentgelte oder, wenn
eine tarifliche Regelung nicht besteht, die fur vergleichbare Tatigkeiten ortstiblichen Arbeitsentgelte im
Rahmen der Beitragsbemessungsgrenze in der Arbeitsférderung nicht tibersteigen; die Leistungen
sollen im Regelfall fur nicht mehr als ein Jahr geleistet werden. Soweit es fiir die Teilhabe am
Arbeitsleben erforderlich ist, kbnnen die Leistungen um bis zu 20 Prozentpunkte hoher festgelegt und
bis zu einer Férderungshdchstdauer von zwei Jahren erbracht werden. Werden sie fir mehr als ein
Jahr geleistet, sind sie entsprechend der zu erwartenden Zunahme der Leistungsfahigkeit der
Leistungsberechtigten und den abnehmenden Eingliederungserfordernissen gegeniber der
bisherigen Forderungshéhe, mindestens um zehn Prozentpunkte, zu vermindern. Bei der Berechnung
nach Satz 1 wird auch der Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag
berticksichtigt. Eingliederungszuschisse werden zurtickgezahlt, wenn die Arbeitsverhéltnisse
wahrend des Forderungszeitraums oder innerhalb eines Zeitraums, der der Forderungsdauer
entspricht, lAngstens jedoch von einem Jahr, nach dem Ende der Leistungen beendet werden; dies
gilt nicht, wenn

1. die Leistungsberechtigten die Arbeitsverhaltnisse durch Kindigung beenden

oder das Mindestalter fur den Bezug der gesetzlichen Altersrente erreicht
haben oder

2. die Arbeitgeber berechtigt waren, aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Kuindigungsfrist oder aus Griinden, die in der Person oder dem
Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder aus dringenden betrieblichen
Erfordernissen, die einer Weiterbeschaftigung in diesem Betrieb
entgegenstehen, zu kindigen.

Die Ruckzahlung ist auf die Hélfte des Férderungsbetrages, hdchstens aber den im letzten Jahr vor
der Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses gewéahrten Forderungsbetrag begrenzt;
ungeforderte Nachbeschaftigungszeiten werden anteilig bertcksichtigt.
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8 35 Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation

(1) Leistungen werden durch Berufsbhildungswerke, Berufsforderungswerke und vergleichbare
Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausgefuhrt, soweit Art oder Schwere der Behinderung
oder die Sicherung des Erfolges die besonderen Hilfen dieser Einrichtungen erforderlich machen. Die
Einrichtung muss

1. nach Dauer, Inhalt und Gestaltung der Leistungen, Unterrichtsmethode,
Ausbildung und Berufserfahrung der Leitung und der Lehrkrafte sowie der
Ausgestaltung der Fachdienste eine erfolgreiche Ausfiihrung der Leistung
erwarten lassen,

2. angemessene Teilnahmebedingungen bieten und behinderungsgerecht sein,
insbesondere auch die Beachtung der Erfordernisse des Arbeitsschutzes und
der Unfallverhiitung gewahrleisten,

3. den Teilnehmenden und den von ihnen zu wahlenden Vertretungen angemessene
Mitwirkungsmoglichkeiten an der Ausfuihrung der Leistungen bieten sowie

4. die Leistung nach den Grundsatzen der Wirtschatftlichkeit und Sparsamkeit,
insbesondere zu angemessenen Vergutungssatzen, ausfuhren.

Die zustandigen Rehabilitationstrager vereinbaren hiertiber gemeinsame Empfehlungen nach den 88
13 und 20.

(2) Werden Leistungen zur beruflichen Ausbildung in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation
ausgefuhrt, sollen die Einrichtungen bei Eignung der behinderten Menschen darauf hinwirken, dass
Teile dieser Ausbildung auch in Betrieben und Dienststellen durchgefiihrt werden. Die Einrichtungen
der beruflichen Rehabilitation unterstiitzen die Arbeitgeber bei der betrieblichen Ausbildung und bei
der Betreuung der auszubildenden behinderten Jugendlichen.
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8 36 Rechtsstellung der Teilnehmenden

Werden Leistungen in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausgefiihrt, werden die
Teilnehmenden nicht in den Betrieb der Einrichtungen eingegliedert. Sie sind keine Arbeitnehmer im
Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes und wahlen zu ihrer Mitwirkung besondere Vertreter. Bei der
Ausfuihrung werden die arbeitsrechtlichen Grundsétze tber den Personlichkeitsschutz, die
Haftungsbeschrankung sowie die gesetzlichen Vorschriften Gber den Arbeitsschutz, den
Erholungsurlaub und die Gleichberechtigung von Mannern und Frauen entsprechend angewendet.
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§ 37 Dauer von Leistungen

(1) Leistungen werden fir die Zeit erbracht, die vorgeschrieben oder allgemein tblich ist, um das
angestrebte Teilhabeziel zu erreichen; eine Férderung kann dartiber hinaus erfolgen, wenn
besondere Umstande dies rechtfertigen.

(2) Leistungen zur beruflichen Weiterbildung sollen in der Regel bei ganztagigem Unterricht nicht
langer als zwei Jahre dauern, es sei denn, dass das Teilhabeziel nur tUber eine langer dauernde
Leistung erreicht werden kann oder die Eingliederungsaussichten nur durch eine langer dauernde
Leistung wesentlich verbessert werden.
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§ 38 Beteiligung der Bundesagentur fur Arbeit

Die Bundesagentur fur Arbeit nimmt auf Anforderung eines anderen Rehabilitationstragers zu
Notwendigkeit, Art und Umfang von Leistungen unter Berlicksichtigung arbeitsmarktlicher
Zweckmaligkeit gutachterlich Stellung. Dies gilt auch, wenn sich die Leistungsberechtigten in einem
Krankenhaus oder einer Einrichtung der medizinischen oder der medizinisch-beruflichen
Rehabilitation aufhalten.
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8 39 Leistungen in Werkstatten fur behinderte Menschen

Leistungen in anerkannten Werkstatten fir behinderte Menschen (8 136) werden erbracht, um die
Leistungs- oder Erwerbsfahigkeit der behinderten Menschen zu erhalten, zu entwickeln, zu
verbessern oder wiederherzustellen, die Personlichkeit dieser Menschen weiterzuentwickeln und ihre
Beschaftigung zu ermdglichen oder zu sichern.
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§ 40 Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich

(1) Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich einer anerkannten Werkstatt fur
behinderte Menschen erhalten behinderte Menschen

1. im Eingangsverfahren zur Feststellung, ob die Werkstatt die geeignete
Einrichtung fur die Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben ist
sowie welche Bereiche der Werkstatt und welche Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben fur den behinderten Menschen in Betracht kommen, und um einen
Eingliederungsplan zu erstellen,

2. im Berufsbildungsbereich, wenn die Leistungen erforderlich sind, um die
Leistungs- oder Erwerbsfahigkeit des behinderten Menschen so weit wie
maoglich zu entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen und erwartet
werden kann, dass der behinderte Mensch nach Teilnahme an diesen
Leistungen in der Lage ist, wenigstens ein Mindestmal wirtschaftlich
verwertbarer Arbeitsleistung im Sinne des 8§ 136 zu erbringen.

(2) Die Leistungen im Eingangsverfahren werden fur drei Monate erbracht. Die Leistungsdauer kann
auf bis zu vier Wochen verkirzt werden, wenn wéhrend des Eingangsverfahrens im Einzelfall
festgestellt wird, dass eine kiirzere Leistungsdauer ausreichend ist.

(3) Die Leistungen im Berufsbildungsbereich werden fur zwei Jahre erbracht. Sie werden in der Regel
fur ein Jahr bewilligt. Sie werden fur ein weiteres Jahr bewilligt, wenn auf Grund einer rechtzeitig vor
Ablauf des Forderzeitraums nach Satz 2 abzugebenden fachlichen Stellungnahme die
Leistungsfahigkeit des behinderten Menschen weiterentwickelt oder wiedergewonnen werden kann.
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§ 41 Leistungen im Arbeitsbereich

(1) Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt fur behinderte Menschen erhalten
behinderte Menschen, bei denen

1. eine Beschaftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder
2. Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche
Ausbildung (8 33 Abs. 3 Nr. 2 bis 4)

wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht
kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmal} an wirtschaftlich verwertbarer
Arbeitsleistung zu erbringen.

(2) Die Leistungen sind gerichtet auf

1. Aufnahme, Ausiibung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des
behinderten Menschen entsprechenden Beschéftigung,

2. Teilnahme an arbeitsbegleitenden MalRnahmen zur Erhaltung und Verbesserung
der im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfahigkeit und zur
Weiterentwicklung der Personlichkeit sowie

3. Forderung des Ubergangs geeigneter behinderter Menschen auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Mal3nahmen.

(3) Die Werkstatten erhalten fir die Leistungen nach Absatz 2 vom zustandigen Rehabilitationstrager
angemessene Verglutungen, die den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und
Leistungsfahigkeit entsprechen. Ist der Trager der Sozialhilfe zustandig, sind die Vorschriften nach
dem Zehnten Kapitel des Zwdlften Buches anzuwenden. Die Verglitungen, in den Féllen des Satzes 2
die Pauschalen und Betrage nach § 76 Abs. 2 des Zwdlften Buches, beriicksichtigen

1. alle fir die Erfullung der Aufgaben und der fachlichen Anforderungen der

Werkstatt notwendigen Kosten sowie

2. die mit der wirtschaftlichen Betatigung der Werkstatt in Zusammenhang
stehenden Kosten, soweit diese unter Berticksichtigung der besonderen
Verhaltnisse in der Werkstatt und der dort beschéftigten behinderten
Menschen nach Art und Umfang Gber die in einem Wirtschaftsunternehmen
ublicherweise entstehenden Kosten hinausgehen.

Kdnnen die Kosten der Werkstatt nach Satz 3 Nr. 2 im Einzelfall nicht ermittelt werden, kann eine
Vergutungspauschale fiir diese werkstattspezifischen Kosten der wirtschaftlichen Betétigung der
Werkstatt vereinbart werden.

(4) Bei der Ermittlung des Arbeitsergebnisses der Werkstatt nach § 12 Abs. 4 der
Werkstattenverordnung werden die Auswirkungen der Vergutungen auf die Hohe des
Arbeitsergebnisses dargestellt. Dabei wird getrennt ausgewiesen, ob sich durch die Vergitung
Verluste oder Gewinne ergeben. Das Arbeitsergebnis der Werkstatt darf nicht zur Minderung der
Vergutungen nach Absatz 3 verwendet werden.
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8 42 Zustandigkeit fur Leistungen in Werkstatten fur behinderte Menschen

(1) Die Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich erbringen

1. die Bundesagentur fur Arbeit, soweit nicht einer der in den Nummern 2 bis
4 genannten Trager zustandig ist,

2. die Trager der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zustandigkeit fur durch
Arbeitsunfalle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene,

3. die Trager der Rentenversicherung unter den Voraussetzungen der 88 11 bis
13 des Sechsten Buches,

4. die Trager der Kriegsopferfursorge unter den Voraussetzungen der 88 26 und
26a des Bundesversorgungsgesetzes.

(2) Die Leistungen im Arbeitsbereich erbringen

1. die Trager der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zustandigkeit fur durch
Arbeitsunfalle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene,

2. die Trager der Kriegsopferflrsorge unter den Voraussetzungen des § 27d
Abs. 1 Nr. 3 des Bundesversorgungsgesetzes,

3. die Trager der offentlichen Jugendhilfe unter den Voraussetzungen des §
35a des Achten Buches,

4. im Ubrigen die Trager der Sozialhilfe unter den Voraussetzungen des
Zwolften Buches.
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8§ 43 Arbeitsforderungsgeld

Die Werkstéatten fir behinderte Menschen erhalten von dem zustandigen Rehabilitationstrager zur
Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschéftigten behinderten Menschen zusétzlich zu den
Vergutungen nach § 41 Abs. 3 ein Arbeitsférderungsgeld. Das Arbeitsférderungsgeld betragt
monatlich 26 Euro fir jeden im Arbeitsbereich beschéftigten behinderten Menschen, dessen
Arbeitsentgelt zusammen mit dem Arbeitsférderungsgeld den Betrag von 325 Euro nicht tGbersteigt.
Ist das Arbeitsentgelt hoher als 299 Euro, betragt das Arbeitsférderungsgeld monatlich den
Unterschiedsbetrag zwischen dem Arbeitsentgelt und 325 Euro. Erhohungen der Arbeitsentgelte auf
Grund der Zuordnung der Kosten im Arbeitsbereich der Werkstatt gemal3 § 41 Abs. 3 des
Bundessozialhilfegesetzes in der ab 1. August 1996 geltenden Fassung oder gemal3 § 41 Abs. 3
kénnen auf die Zahlung des Arbeitsférderungsgeldes angerechnet werden.
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§ 44 Ergénzende Leistungen

(1) Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben der in § 6 Abs.
1 Nr. 1 bis 5 genannten Rehabilitationstrager werden ergénzt durch

1. Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Ubergangsgeld,
Ausbildungsgeld oder Unterhaltsbeihilfe,
2. Beitrage und Beitragszuschiisse
a) zur Krankenversicherung nach Mal3gabe des Funften Buches, des Zweiten
Gesetzes Uber die Krankenversicherung der Landwirte sowie des
Klnstlersozialversicherungsgesetzes,

b) zur Unfallversicherung nach Maf3gabe des Siebten Buches,

c¢) zur Rentenversicherung nach Mal3gabe des Sechsten Buches sowie des
Klnstlersozialversicherungsgesetzes,

d) zur Bundesagentur fur Arbeit nach MalRgabe des Dritten Buches,

e) zur Pflegeversicherung nach Mal3gabe des Elften Buches,

3. arztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter arztlicher
Betreuung und Uberwachung, einschlieRlich Ubungen fiir behinderte oder von
Behinderung bedrohte Frauen und Méadchen, die der Starkung des
Selbstbewusstseins dienen,

4. arztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger

Anleitung und Uberwachung,
. Reisekosten,
. Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten.

o Ol

(2) Ist der Schutz behinderter Menschen bei Krankheit oder Pflege wahrend der Teilnahme an
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht anderweitig sichergestellt, kbnnen die Beitrage flr eine
freiwillige Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld und zur Pflegeversicherung bei
einem Trager der gesetzlichen Kranken- oder Pflegeversicherung oder, wenn dort im Einzelfall ein
Schutz nicht gewahrleistet ist, die Beitrage zu einem privaten Krankenversicherungsunternehmen
erbracht werden. Arbeitslose Teilnehmer an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation konnen fir
die Dauer des Bezuges von Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Ubergangsgeld einen
Zuschuss zu ihrem Beitrag flr eine private Versicherung gegen Krankheit oder fur die
Pflegeversicherung erhalten. Der Zuschuss wird nach 8 207a Abs. 2 des Dritten Buches berechnet.
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§ 45 Leistungen zum Lebensunterhalt

(1) Im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation leisten

1. die gesetzlichen Krankenkassen Krankengeld nach Mal3gabe der 88 44 und 46
bis 51 des Funften Buches und des § 8 Abs. 2 in Verbindung mit den 8§ 12
und 13 des Zweiten Gesetzes Uber die Krankenversicherung der Landwirte,

2. die Trager der Unfallversicherung Verletztengeld nach Mal3gabe der 8§88 45
bis 48, 52 und 55 des Siebten Buches,

3. die Trager der Rentenversicherung Ubergangsgeld nach MaRRgabe dieses Buches
und der 88 20 und 21 des Sechsten Buches,

4. die Trager der Kriegsopferversorgung Versorgungskrankengeld nach MaRRgabe
der 88 16 bis 16h und 18a des Bundesversorgungsgesetzes.

(2) Im Zusammenhang mit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben leisten Ubergangsgeld
1. die Trager der Unfallversicherung nach Mal3gabe dieses Buches und der 8§ 49

bis 52 des Siebten Buches,

2. die Trager der Rentenversicherung nach MalRgabe dieses Buches und der 8§ 20
und 21 des Sechsten Buches,

3. die Bundesagentur fur Arbeit nach Mal3gabe dieses Buches und der 88 160 bis
162 des Dritten Buches,

4. die Trager der Kriegsopferfirsorge nach Mafl3gabe dieses Buches und des §
26a des Bundesversorgungsgesetzes.

(3) Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen haben Anspruch auf Ubergangsgeld wie
bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben fir den Zeitraum, in dem die berufliche Eignung
abgeklart oder eine Arbeitserprobung durchgefiihrt wird (8 33 Abs. 4 Satz 2) und sie wegen der
Teilnahme kein oder ein geringeres Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielen.

(4) Der Anspruch auf Ubergangsgeld ruht, solange die Leistungsempfangerin einen Anspruch auf
Mutterschaftsgeld hat; 8 52 Nr. 2 des Siebten Buches bleibt unberihrt.

(5) Wahrend der Ausfiihrung von Leistungen zur erstmaligen beruflichen Ausbildung behinderter
Menschen und berufsvorbereitenden BildungsmalRnahmen sowie im Eingangsverfahren und im
Berufsbildungsbereich von Werkstatten fir behinderte Menschen leisten

1. die Bundesagentur fir Arbeit Ausbildungsgeld nach Mal3gabe der 8§ 104 bis

108 des Dritten Buches,
2. die Trager der Kriegsopferfiirsorge Unterhaltsbeihilfe unter den
Voraussetzungen der 88 26 und 26a des Bundesversorgungsgesetzes.

(6) Die Trager der Kriegsopferfursorge leisten in den Fallen des § 27d Abs. 1 Nr. 3 des
Bundesversorgungsgesetzes ergdnzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27a des
Bundesversorgungsgesetzes.



(7) Wird bei ambulanter Ausfuihrung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Verletztengeld,
Versorgungskrankengeld oder Ubergangsgeld geleistet, kann der Rehabilitationstrager im Rahmen
der nach § 13 Abs. 2 Nr. 7 vereinbarten Empfehlung eine Erstattung seiner Aufwendungen fir diese
Leistungen verlangen.

(8) Das Krankengeld, das Versorgungskrankengeld, das Verletztengeld und das Ubergangsgeld
werden fur Kalendertage gezahlt; wird die Leistung flr einen ganzen Kalendermonat gezahlt, so wird
dieser mit 30 Tagen angesetzt.
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§ 46 Hohe und Berechnung des Ubergangsgelds

(1) Der Berechnung des Ubergangsgelds werden 80 vom Hundert des erzielten regelméaRigen
Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt)
zugrunde gelegt, héchstens jedoch das in entsprechender Anwendung des § 47 berechnete
Nettoarbeitsentgelt; hierbei gilt die fir den Rehabilitationstrager jeweils geltende
Beitragsbemessungsgrenze. Bei der Berechnung des Regelentgelts und des Nettoarbeitsentgelts
werden die fur die jeweilige Beitragsbemessung und Beitragstragung geltenden Besonderheiten der
Gleitzone nach § 20 Abs. 2 des Vierten Buches nicht berticksichtigt. Das Ubergangsgeld betragt

1. fir Leistungsempfanger, die mindestens ein Kind im Sinne des 8§ 32 Abs. 1,

3 bis 5 des Einkommensteuergesetzes haben, oder deren Ehegatten oder
Lebenspartner, mit denen sie in hauslicher Gemeinschatft leben, eine
Erwerbstatigkeit nicht ausiben kénnen, weil sie die Leistungsempfanger
pflegen oder selbst der Pflege bedirfen und keinen Anspruch auf Leistungen
aus der Pflegeversicherung haben, 75 vom Hundert,

2. fur die Ubrigen Leistungsempfanger 68 vom Hundert des nach Satz 1 oder 8
48 maRgebenden Betrages. Bei Ubergangsgeld der Trager der
Kriegsopferfirsorge wird unter den Voraussetzungen von Satz 2 Nr. 1 ein
Vomhundertsatz von 80, im Ubrigen ein Vomhundertsatz von 70 zugrunde
gelegt.

(2) Fur die Berechnung des Nettoarbeitsentgelts nach Absatz 1 Satz 1 wird der sich aus dem
kalendertaglichen Hinzurechnungsbetrag nach § 47 Abs. 1 Satz 6 ergebende Anteil am
Nettoarbeitsentgelt mit dem Vomhundertsatz angesetzt, der sich aus dem Verhaltnis des
kalendertaglichen Regelentgeltbetrages nach § 47 Abs. 1 Satz 1 bis 5 zu dem sich aus diesem
Regelentgeltbetrag ergebenden Nettoarbeitsentgelt ergibt. Das kalendertagliche Ubergangsgeld darf
das sich aus dem Arbeitsentgelt nach § 47 Abs. 1 Satz 1 bis 5 ergebende kalendertagliche
Nettoarbeitsentgelt nicht Ubersteigen.
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§ 47 Berechnung des Regelentgelts

(1) Fur die Berechnung des Regelentgelts wird das von den Leistungsempféangern im letzten vor
Beginn der Leistung oder einer vorangegangenen Arbeitsunfahigkeit abgerechneten
Entgeltabrechnungszeitraum, mindestens das wahrend der letzten abgerechneten vier Wochen
(Bemessungszeitraum) erzielte und um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt
durch die Zahl der Stunden geteilt, fir die es gezahlt wurde. Das Ergebnis wird mit der Zahl der sich
aus dem Inhalt des Arbeitsverhaltnisses ergebenden regelméfiigen wéchentlichen Arbeitsstunden
vervielfacht und durch sieben geteilt. Ist das Arbeitsentgelt nach Monaten bemessen oder ist eine
Berechnung des Regelentgelts nach den Satzen 1 und 2 nicht moglich, gilt der 30. Teil des in dem
letzten vor Beginn der Leistung abgerechneten Kalendermonat erzielten und um einmalig gezahltes
Arbeitsentgelt verminderten Arbeitsentgelts als Regelentgelt. Wird mit einer Arbeitsleistung
Arbeitsentgelt erzielt, das fur Zeiten einer Freistellung vor oder nach dieser Arbeitsleistung fallig wird
(Wertguthaben nach 8 7 Abs. 1a des Vierten Buches), ist fur die Berechnung des Regelentgelts das
im Bemessungszeitraum der Beitragsberechnung zugrunde liegende und um einmalig gezahltes
Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt maligebend; Wertguthaben, die nicht gemalfs einer
Vereinbarung uber flexible Arbeitszeitregelungen verwendet werden (8 23b Abs. 2 des Vierten
Buches), bleiben aulR3er Betracht. Bei der Anwendung des Satzes 1 gilt als regelmaldige wochentliche
Arbeitszeit die Arbeitszeit, die dem gezahlten Arbeitsentgelt entspricht. Fir die Berechnung des
Regelentgelts wird der 360. Teil des einmalig gezahlten Arbeitsentgelts, das in den letzten zwolf
Kalendermonaten vor Beginn der Leistung nach § 23a des Vierten Buches der Beitragsberechnung
zugrunde gelegen hat, dem nach den Satzen 1 bis 5 berechneten Arbeitsentgelt hinzugerechnet.

(2) Bei Teilarbeitslosigkeit ist flir die Berechnung das Arbeitsentgelt mal3gebend, das in der infolge der
Teilarbeitslosigkeit nicht mehr ausgetibten Beschéaftigung erzielt wurde.

(3) Fur Leistungsempfanger, die Kurzarbeiter- oder Winterausfallgeld bezogen haben, wird das
regelmanige Arbeitsentgelt zugrunde gelegt, das zuletzt vor dem Arbeitsausfall erzielt wurde.

(4) Das Regelentgelt wird bis zur Hohe der fir den Rehabilitationstrager jeweils geltenden Leistungs-
oder Beitragsbemessungsgrenze bericksichtigt, in der Rentenversicherung bis zur Hohe des der
Beitragsbemessung zugrunde liegenden Entgelts.

(5) Fur Leistungsempfanger, die im Inland nicht einkommensteuerpflichtig sind, werden fur die
Feststellung des entgangenen Nettoarbeitsentgelts die Steuern bericksichtigt, die bei einer
Steuerpflicht im Inland durch Abzug vom Arbeitsentgelt erhoben wirden.

© Steffen Wasmund Sozialgesetzbuch (SGB)


http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/

8§ 48 Berechnungsgrundlage in Sonderféllen

Die Berechnungsgrundlage fiir das Ubergangsgeld wahrend Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
wird aus 65 vom Hundert des auf ein Jahr bezogenen tariflichen oder, wenn es an einer tariflichen
Regelung fehlt, des ortstiblichen Arbeitsentgelts ermittelt, das fir den Wohnsitz oder gewéhnlichen
Aufenthaltsort der Leistungsempfanger gilt, wenn

1. die Berechnung nach den 88 46 und 47 zu einem geringeren Betrag fuhrt,

2. Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen nicht erzielt worden ist oder

3. der letzte Tag des Bemessungszeitraums bei Beginn der Leistungen langer
als drei Jahre zurtckliegt.

Mal3gebend ist das Arbeitsentgelt in dem letzten Kalendermonat vor dem Beginn der Leistungen bis
zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze fur diejenige Beschaftigung, fur die Leistungsempfanger

ohne die Behinderung nach ihren beruflichen Fahigkeiten, ihrer bisherigen beruflichen Tatigkeit und
nach ihrem Lebensalter in Betracht kdmen. Fur den Kalendertag wird der 360. Teil dieses Betrages

angesetzt.
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8 49 Kontinuitat der Bemessungsgrundlage

Haben Leistungsempfanger Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder
Ubergangsgeld bezogen und wird im Anschluss daran eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation
oder zur Teilhabe am Arbeitsleben ausgefihrt, so wird bei der Berechnung der diese Leistungen
ergdnzenden Leistung zum Lebensunterhalt von dem bisher zugrunde gelegten Arbeitsentgelt
ausgegangen; es gilt die fir den Rehabilitationstrager jeweils geltende Beitragsbemessungsgrenze.
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8 50 Anpassung der Entgeltersatzleistungen

(1) Die dem Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld und Ubergangsgeld zugrunde
liegende Berechnungsgrundlage wird jeweils nach Ablauf eines Jahres seit dem Ende des
Bemessungszeitraums entsprechend der Veranderung der Bruttolohn- und -gehaltssumme je
durchschnittlich beschaftigten Arbeitnehmer vom vorvergangenen zum vergangenen Kalenderjahr an
die Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte angepasst.

(2) Der Anpassungsfaktor errechnet sich, indem die Bruttolohn- und -gehaltssumme je
durchschnittlich beschéftigten Arbeitnehmer fir das vergangene Kalenderjahr durch die Bruttolohn-
und -gehaltssumme fir das vorvergangene Kalenderjahr geteilt wird; 8 68 Abs. 6 und 8 121 Abs. 1
des Sechsten Buches gelten entsprechend.

(3) Das Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale Sicherung gibt jeweils zum 30. Juni eines
Kalenderjahres den Anpassungsfaktor, der fur die folgenden zwolf Monate mal3gebend ist, im
Bundesanzeiger bekannt.
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§ 51 Weiterzahlung der Leistungen

(1) Sind nach Abschluss von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder von Leistungen zur
Teilhnabe am Arbeitsleben weitere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich, wéhrend
derer dem Grunde nach Anspruch auf Ubergangsgeld besteht, und kénnen diese aus Griinden, die
die Leistungsempfanger nicht zu vertreten haben, nicht unmittelbar anschlieend durchgefuhrt
werden, werden das Verletztengeld, das Versorgungskrankengeld oder das Ubergangsgeld fiir diese
Zeit weitergezahlt, wenn

1. die Leistungsempfanger arbeitsunfahig sind und keinen Anspruch auf
Krankengeld mehr haben oder

2. ihnen eine zumutbare Beschéftigung aus Grinden, die sie nicht zu vertreten
haben, nicht vermittelt werden kann.

(2) Leistungsempfanger haben die Verzégerung insbesondere zu vertreten, wenn sie zumutbare
Angebote von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in gro3erer Entfernung zu ihren Wohnorten
ablehnen. Fir die Beurteilung der Zumutbarkeit ist 8 121 Abs. 4 des Dritten Buches entsprechend
anzuwenden.

(3) Kénnen Leistungsempfanger Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben allein aus gesundheitlichen
Griinden nicht mehr, aber voraussichtlich wieder in Anspruch nehmen, werden Ubergangsgeld und
Unterhaltsbeihilfe bis zum Ende dieser Leistungen, langstens bis zu sechs Wochen weitergezahlt.

(4) Sind die Leistungsempfanger im Anschluss an eine abgeschlossene Leistung zur Teilhabe am
Arbeitsleben arbeitslos, werden Ubergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe wahrend der Arbeitslosigkeit
bis zu drei Monate weitergezahlt, wenn sie sich bei der Agentur fir Arbeit arbeitslos gemeldet haben
und einen Anspruch auf Arbeitslosengeld von mindestens drei Monaten nicht geltend machen
konnen; die Dauer von drei Monaten vermindert sich um die Anzahl von Tagen, fir die
Leistungsempfanger im Anschluss an eine abgeschlossene Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben
einen Anspruch aus Arbeitslosengeld geltend machen kdnnen. In diesem Fall betragt das
Ubergangsgeld

1. bei Leistungsempfangern, bei denen die Voraussetzungen des erhdhten
Bemessungssatzes nach 8 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 vorliegen, 67 vom Hundert,

2. bei den Ubrigen Leistungsempfangern 60 vom Hundert

des sich aus § 46 Abs. 1 Satz 1 oder § 48 ergebenden Betrages.

(5) Ist im unmittelbaren Anschluss an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation eine stufenweise
Wiedereingliederung (8§ 28) erforderlich, wird das Ubergangsgeld bis zu deren Ende weitergezabhlt.
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§ 52 Einkommensanrechnung

(1) Auf das Ubergangsgeld der Rehabilitationstrager nach § 6 Abs. 1 Nr. 2, 4 und 5 werden
angerechnet

1. Erwerbseinkommen aus einer Beschéftigung oder einer wahrend des Anspruchs

auf Ubergangsgeld ausgetibten Tatigkeit, das bei Beschaftigten um die
gesetzlichen Abziige und um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt und bei
sonstigen Leistungsempfangern um 20 vom Hundert zu vermindern ist,

2. Leistungen des Arbeitgebers zum Ubergangsgeld, soweit sie zusammen mit dem
Ubergangsgeld das vor Beginn der Leistung erzielte, um die gesetzlichen
Abziige verminderte Arbeitsentgelt Gibersteigen,

3. Geldleistungen, die eine offentlich-rechtliche Stelle im Zusammenhang mit
einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder einer Leistung zur
Teilhabe am Arbeitsleben erbringt,

4. Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit oder Verletztenrenten in Hohe
des sich aus § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 des Vierten Buches ergebenden
Betrages, wenn sich die Minderung der Erwerbsfahigkeit auf die Hohe der
Berechnungsgrundlage furr das Ubergangsgeld nicht ausgewirkt hat,

5. Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit, die aus demselben Anlass wie
die Leistungen zur Teilhabe erbracht werden, wenn durch die Anrechnung
eine unbillige Doppelleistung vermieden wird,

6. Renten wegen Alters, die bei Berechnung des Ubergangsgelds aus einem

Teilarbeitsentgelt nicht beriicksichtigt wurden,

. Verletztengeld nach den Vorschriften des Siebten Buches,

8. den Nummern 1 bis 7 vergleichbare Leistungen, die von einer Stelle
aulRerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs erbracht werden.

\'

(2) Bei der Anrechnung von Verletztenrenten mit Kinderzulage und von Renten wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit mit Kinderzuschuss auf das Ubergangsgeld bleibt ein Betrag in Hohe des
Kindergeldes nach § 66 des Einkommensteuergesetzes oder § 6 des Bundeskindergeldgesetzes
aulRer Ansatz.

(3) Wird ein Anspruch auf Leistungen, um die das Ubergangsgeld nach Absatz 1 Nr. 3 zu kiirzen
ware, nicht erfullt, geht der Anspruch insoweit mit Zahlung des Ubergangsgelds auf den
Rehabilitationstrager tber; die 88 104 und 115 des Zehnten Buches bleiben unberihrt.
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§ 53 Reisekosten

(1) Als Reisekosten werden die im Zusammenhang mit der Ausfiihrung einer Leistung zur
medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlichen Fahr-, Verpflegungs-
und Ubernachtungskosten ibernommen; hierzu gehéren auch die Kosten fiir besondere
Beférderungsmittel, deren Inanspruchnahme wegen Art oder Schwere der Behinderung erforderlich
ist, fur eine wegen der Behinderung erforderliche Begleitperson einschliel3lich des fir die Zeit der
Begleitung entstehenden Verdienstausfalls, fir Kinder, deren Mithahme an den Rehabilitationsort
erforderlich ist, weil ihre anderweitige Betreuung nicht sichergestellt ist, sowie fur den erforderlichen
Gepacktransport.

(2) Wahrend der Ausfiihrung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden Reisekosten auch
fur im Regelfall zwei Familienheimfahrten je Monat ibernommen. Anstelle der Kosten fir die
Familienheimfahrten kdnnen fir Fahrten von Angehdrigen vom Wohnort zum Aufenthaltsort der
Leistungsempfanger und zurtick Reisekosten ibernommen werden.

(3) Reisekosten nach Absatz 2 werden auch im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation Ubernommen, wenn die Leistungen langer als acht Wochen erbracht werden.

(4) Als Fahrkosten ist fiir jeden Tag, an dem der behinderte oder von Behinderung bedrohte Mensch
den Ort der Ausfihrung der Leistung aufsucht, eine Entfernungspauschale fir jeden vollen Kilometer
der Entfernung zwischen Wohnung und Ausfiihrungsort von 0,36 Euro flr die ersten zehn Kilometer
und 0,40 Euro fur jeden weiteren Kilometer anzusetzen. Bei einer erforderlichen auswartigen
Unterbringung ist fir die An- und Abreise sowie fiir Familienheimfahrten nach Absatz 2 eine
Entfernungspauschale von 0,40 Euro fur jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen dem Ort des
eigenen Hausstands und dem Ort der Ausfiihrung der Leistung anzusetzen. Fir die Bestimmung der
Entfernung ist die kiirzeste Stralenverbindung malRgebend. Kosten fir Pendelfahrten kénnen nur bis
zur Hohe des Betrages tibernommen werden, der bei unter Bertcksichtigung von Art oder Schwere
der Behinderung zumutbarer auswartiger Unterbringung fur Unterbringung und Verpflegung zu leisten
ware.
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§ 54 Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten

(1) Haushaltshilfe wird geleistet, wenn

1. den Leistungsempfangern wegen der Ausfiihrung einer Leistung zur
medizinischen Rehabilitation oder einer Leistung zur Teilhabe am
Arbeitsleben die Weiterfiilhrung des Haushalts nicht méglich ist,

2. eine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterfihren
kann und

3. im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das zwdlfte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe
angewiesen ist.

8 38 Abs. 4 des Finften Buches ist sinngemal anzuwenden.

(2) Anstelle der Haushaltshilfe werden auf Antrag die Kosten fur die Mithahme oder anderweitige
Unterbringung des Kindes bis zur Hohe der Kosten der sonst zu erbringenden Haushaltshilfe
ubernommen, wenn die Unterbringung und Betreuung des Kindes in dieser Weise sichergestellt ist.

(3) Kosten fur die Betreuung der Kinder des Leistungsempféangers kbnnen bis zu einem Betrag von
130 Euro je Kind und Monat tibernommen werden, wenn sie durch die Ausfiihrung einer Leistung zur
medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben unvermeidbar entstehen. Leistungen
zur Kinderbetreuung werden nicht neben Leistungen nach den Absatzen 1 und 2 erbracht. Der in Satz
1 genannte Betrag erhoht sich entsprechend der Veranderung der Bezugsgrof3e nach 8 18 Abs. 1 des
Vierten Buches; 8§ 77 Abs. 3 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.

(4) Abweichend von den Absétzen 1 bis 3 erbringen die landwirtschaftlichen Alterskassen und die
landwirtschaftlichen Krankenkassen Betriebs- und Haushaltshilfe nach den 88 10 und 36 des
Gesetzes Uber die Alterssicherung der Landwirte und nach den 88 9 und 10 des Zweiten Gesetzes
uber die Krankenversicherung der Landwirte, die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften fir die
bei ihnen versicherten landwirtschaftlichen Unternehmer und im Unternehmen mitarbeitenden
Ehegatten nach § 54 des Siebten Buches.
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8 55 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

(1) Als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden die Leistungen erbracht, die
den behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermdglichen oder sichern oder
sie so weit wie mdglich unabhangig von Pflege machen und nach den Kapiteln 4 bis 6 nicht erbracht
werden.

(2) Leistungen nach Absatz 1 sind insbesondere
1. Versorgung mit anderen als den in § 31 genannten Hilfsmitteln oder den in
8 33 genannten Hilfen,

2. heilpadagogische Leistungen fur Kinder, die noch nicht eingeschult sind,

3. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fahigkeiten, die erforderlich
und geeignet sind, behinderten Menschen die fiir sie erreichbare Teilnahme
am Leben in der Gemeinschaft zu ermdglichen,

. Hilfen zur Férderung der Verstandigung mit der Umwelt,

. Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung
einer Wohnung, die den besonderen Bedurfnissen der behinderten Menschen
entspricht,

. Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmadglichkeiten,

7. Hilfen zur Teilhabe am gemeinschatftlichen und kulturellen Leben.

g1 b

(o]
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§ 56 Heilpadagogische Leistungen

(1) Heilpadagogische Leistungen nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 werden erbracht, wenn nach fachlicher
Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch

1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf
einer Behinderung verlangsamt oder
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert

werden kdnnen. Sie werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder,
die noch nicht eingeschult sind, erbracht.

(2) In Verbindung mit Leistungen zur Friherkennung und Fruhférderung (8 30) und
schulvorbereitenden MalRnahmen der Schultrager werden heilpddagogische Leistungen als
Komplexleistung erbracht.
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§ 57 Forderung der Verstandigung

Bedurfen hérbehinderte Menschen oder behinderte Menschen mit besonders starker
Beeintrachtigung der Sprachféahigkeit auf Grund ihrer Behinderung zur Verstadndigung mit der Umwelt
aus besonderem Anlass der Hilfe Anderer, werden ihnen die erforderlichen Hilfen zur Verfiigung
gestellt oder angemessene Aufwendungen hierflr erstattet.
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8 58 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Die Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (8 55 Abs. 2 Nr. 7) umfassen vor
allem

1. Hilfen zur Férderung der Begegnung und des Umgangs mit nichtbehinderten

Menschen,

2. Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der
Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen,

3. die Bereitstellung von Hilfsmitteln, die der Unterrichtung tber das
Zeitgeschehen oder Uber kulturelle Ereignisse dienen, wenn wegen Art oder
Schwere der Behinderung anders eine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
nicht oder nur unzureichend maglich ist.

© Steffen Wasmund Sozialgesetzbuch (SGB)


http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/

§ 59 Verordnungsermachtigung

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Néheres tber
Voraussetzungen, Gegenstand und Umfang der Leistungen zur Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft sowie Uber das Zusammenwirken dieser Leistungen mit anderen Leistungen zur
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen regeln.
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8 60 Pflichten Personensorgeberechtigter

Eltern, Vormunder, Pfleger und Betreuer, die bei ihrer Personensorge anvertrauten Menschen
Behinderungen (8§ 2 Abs. 1) wahrnehmen oder durch die in § 61 genannten Personen hierauf
hingewiesen werden, sollen im Rahmen ihres Erziehungs- oder Betreuungsauftrags die behinderten
Menschen einer gemeinsamen Servicestelle oder einer sonstigen Beratungsstelle fir Rehabilitation
oder einem Arzt zur Beratung Uber die geeigneten Leistungen zur Teilhabe vorstellen.
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8 61 Sicherung der Beratung behinderter Menschen

(1) Die Beratung der Arzte, denen eine Person nach § 60 vorgestellt wird, erstreckt sich auf die
geeigneten Leistungen zur Teilhabe. Dabei weisen sie auf die Moglichkeit der Beratung durch eine
gemeinsame Servicestelle oder eine sonstige Beratungsstelle fur Rehabilitation hin. Bei Menschen,
bei denen der Eintritt der Behinderung nach allgemeiner arztlicher Erkenntnis zu erwarten ist, wird
entsprechend verfahren. Werdende Eltern werden auf den Beratungsanspruch bei den
Schwangerschaftsberatungsstellen hingewiesen.

(2) Hebammen, Entbindungspfleger, Medizinalpersonen auRer Arzten, Lehrer, Sozialarbeiter,
Jugendleiter und Erzieher, die bei Austibung ihres Berufs Behinderungen (8 2 Abs. 1) wahrnehmen,
weisen die Personensorgeberechtigten auf die Behinderung und auf die Beratungsangebote nach §
60 hin.

(3) Nehmen Medizinalpersonen auBBer Arzten und Sozialarbeiter bei Ausiibung ihres Berufs
Behinderungen (8 2 Abs. 1) bei volljahrigen Menschen wahr, empfehlen sie diesen Menschen oder
den fur sie bestellten Betreuern, eine Beratungsstelle fir Rehabilitation oder einen Arzt zur Beratung
Uber die geeigneten Leistungen zur Teilhabe aufzusuchen.
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8§ 62 Landesarzte

(1) In den Landern kdnnen Landesarzte bestellt werden, die Uber besondere Erfahrungen in der Hilfe
flr behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen verfiigen.

(2) Die Landesérzte haben vor allem die Aufgabe,

1.

Gutachten fur die Landesbehérden, die flr das Gesundheitswesen und die
Sozialhilfe zustandig sind, sowie fur die zustandigen Trager der

Sozialhilfe in besonders schwierig gelagerten Einzelfallen oder in Fallen
von grundsatzlicher Bedeutung zu erstatten,

. die fur das Gesundheitswesen zustandigen obersten Landesbehdrden beim

Erstellen von Konzeptionen, Situations- und Bedarfsanalysen und bei der
Landesplanung zur Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter
Menschen zu beraten und zu unterstitzen sowie selbst entsprechende
Initiativen zu ergreifen,

. die fur das Gesundheitswesen zustandigen Landesbehoérden tber Art und

Ursachen von Behinderungen und notwendige Hilfen sowie tber den Erfolg von
Leistungen zur Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen
regelmanig zu unterrichten.
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8 63 Klagerecht der Verbande

Werden behinderte Menschen in ihren Rechten nach diesem Buch verletzt, kénnen an ihrer Stelle und
mit ihrem Einverstandnis Verbande klagen, die nach ihrer Satzung behinderte Menschen auf Bundes-
oder Landesebene vertreten und nicht selbst am Prozess beteiligt sind. In diesem Fall missen alle
Verfahrensvoraussetzungen wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch den behinderten Menschen
selbst vorliegen.
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8§ 64 Beirat fur die Teilhabe behinderter Menschen

(1) Beim Bundesministerium fir Gesundheit und Soziale Sicherung wird ein Beirat fur die Teilhabe
behinderter Menschen gebildet, der es in Fragen der Teilhabe behinderter Menschen berat und bei
Aufgaben der Koordinierung unterstitzt. Zu den Aufgaben des Beirats gehdren insbesondere auch

1. die Unterstitzung bei der Forderung von Rehabilitationseinrichtungen und

die Mitwirkung bei der Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds,

2. die Anregung und Koordinierung von MalRnahmen zur Evaluierung der in diesem
Buch getroffenen Regelungen im Rahmen der Rehabilitationsforschung und als
forschungsbegleitender Ausschuss die Unterstiitzung des Ministeriums bei
der Festlegung von Fragestellungen und Kriterien.

Das Bundesministerium flir Gesundheit und Soziale Sicherung trifft Entscheidungen Uber die Vergabe
der Mittel des Ausgleichsfonds nur auf Grund von Vorschlagen des Beirats.

(2) Der Beirat besteht aus 48 Mitgliedern. Von diesen beruft das Bundesministerium fur Gesundheit
und Soziale Sicherung

zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitnehmer im Verwaltungsrat der
Bundesagentur fur Arbeit,

zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitgeber im Verwaltungsrat der
Bundesagentur fur Arbeit,

sechs Mitglieder auf Vorschlag der Behindertenverbande, die nach der Zusammensetzung ihrer
Mitglieder dazu berufen sind, behinderte Menschen auf Bundesebene zu vertreten,

16 Mitglieder auf Vorschlag der Lander,
drei Mitglieder auf Vorschlag der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbande,

ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsamter und
Hauptfirsorgestellen,

ein Mitglied auf Vorschlag des Vorstands der Bundesagentur flr Arbeit,

zwei Mitglieder auf Vorschlag der Spitzenverbande der Krankenkassen,

ein Mitglied auf Vorschlag der Spitzenvereinigungen der Trager der gesetzlichen Unfallversicherung,
drei Mitglieder auf Vorschlag des Verbandes Deutscher Rentenversicherungstrager,

ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschatft der Gberdértlichen Trager der Sozialhilfe,

ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschatft der Freien Wohlfahrtspflege,



ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft fir Unterstltzte Beschéaftigung,

funf Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaften der Einrichtungen der medizinischen
Rehabilitation, der Berufsforderungswerke, der Berufsbildungswerke, der Werkstétten fur behinderte
Menschen und der Integrationsfirmen,

ein Mitglied auf Vorschlag der fiir die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und stationaren
Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene mafigeblichen Spitzenverbénde,

zwei Mitglieder auf Vorschlag der Kassenéarztlichen Bundesvereinigung und der Bundeséarztekammer.

Fur jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu berufen.
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8 65 Verfahren des Beirats

Der Beirat fur die Teilhabe behinderter Menschen wéhlt aus den ihm angehérenden Mitgliedern von
Seiten der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Organisationen behinderter Menschen jeweils fur die Dauer
eines Jahres einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und einen Stellvertreter oder eine
Stellvertreterin. Im Ubrigen gilt § 106 entsprechend.
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8 66 Berichte Uber die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe

(1) Die Bundesregierung unterrichtet die gesetzgebenden Koérperschaften des Bundes bis zum 31.
Dezember 2004 Uber die Lage behinderter Frauen und Manner sowie die Entwicklung ihrer Teilhabe,
gibt damit eine zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Aufwendungen zu Pravention,
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit
ab und schlagt unter Berticksichtigung und Bewertung der mit diesem Buch getroffenen Regelungen
die zu treffenden Mal3nahmen vor. In dem Bericht wird die Entwicklung der Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft gesondert dargestellt. Schlagt die Bundesregierung weitere Regelungen vor, erstattet sie
auch tber deren Wirkungen einen weiteren Bericht. Die Trager von Leistungen und Einrichtungen
erteilen die erforderlichen Auskiinfte. Die obersten Landesbehdrden werden beteiligt. Ein gesonderter
Bericht Uber die Lage behinderter Menschen ist vor diesem Zeitpunkt nicht zu erstellen.

(2) Bei der Erfullung der Berichtspflicht nach Absatz 1 unterrichtet die Bundesregierung die
gesetzgebenden Korperschaften des Bundes auch tber die nach dem
Behindertengleichstellungsgesetz getroffenen Malinahmen, Uber Zielvereinbarungen im Sinne von 8
5 des Behindertengleichstellungsgesetzes sowie lber die Gleichstellung behinderter Menschen und
gibt eine zusammenfassende, nach Geschlecht und Alter differenzierte Darstellung und Bewertung
ab. Der Bericht nimmt zu mdglichen weiteren MalRnahmen zur Gleichstellung behinderter Menschen
Stellung. Die zustandigen obersten Landesbehérden werden beteiligt.

(3) Die Bundesregierung unterrichtet die gesetzgebenden Kérperschaften des Bundes bis zum 31.
Dezember 2006 Uber die Ausfihrung der Leistungen des Personlichen Budgets nach § 17. Auf der
Grundlage des Berichts ist zu priifen, ob weiterer Handlungsbedarf besteht; die obersten
Landessozialbehdrden werden beteiligt.
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8 67 Verordnungsermachtigung

Das Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale Sicherung kann durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates weitere Vorschriften tUber die Geschaftsfihrung und das Verfahren des
Beirats nach 8§ 65 erlassen.
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8§ 68 Geltungsbereich

(1) Die Regelungen dieses Teils gelten fur schwerbehinderte und diesen gleichgestellte behinderte
Menschen.

(2) Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten Menschen (8 2 Abs. 3) erfolgt auf
Grund einer Feststellung nach 8§ 69 auf Antrag des behinderten Menschen durch die Bundesagentur
fur Arbeit. Die Gleichstellung wird mit dem Tag des Eingangs des Antrags wirksam. Sie kann befristet
werden.

(3) Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Regelungen fir
schwerbehinderte Menschen mit Ausnahme des § 125 und des Kapitels 13 angewendet.

(4) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind auch behinderte Jugendliche und junge
Erwachsene (8 2 Abs. 1) wahrend der Zeit einer Berufsausbildung in Betrieben und Dienststellen,
auch wenn der Grad der Behinderung weniger als 30 betrégt oder ein Grad der Behinderung nicht
festgestellt ist. Der Nachweis der Behinderung wird durch eine Stellungnahme der Agentur fur Arbeit
oder durch einen Bescheid Uber Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht. Die besonderen
Regelungen fur schwerbehinderte Menschen, mit Ausnahme des § 102 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c,
werden nicht angewendet.
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8 69 Feststellung der Behinderung, Ausweise

(1) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die fur die Durchfihrung des
Bundesversorgungsgesetzes zustdndigen Behdrden das Vorliegen einer Behinderung und den Grad
der Behinderung fest. Beantragt eine erwerbstétige Person die Feststellung der Eigenschaft als
schwerbehinderter Mensch (8§ 2 Abs. 2), gelten die in § 14 Abs. 2 Satz 2 und 4 sowie Abs. 5 Satz 2
und 5 genannten Fristen sowie 8§ 60 Abs. 1 des Ersten Buches entsprechend. Das Gesetz Uber das
Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung ist entsprechend anzuwenden, soweit nicht das
Zehnte Buch Anwendung findet. Die Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
werden als Grad der Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt. Die im Rahmen des 8§ 30
Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes festgelegten Mal3stdbe gelten entsprechend. Eine
Feststellung ist nur zu treffen, wenn ein Grad der Behinderung von wenigstens 20 vorliegt. Durch
Landesrecht kann die Zustandigkeit abweichend von Satz 1 geregelt werden.

(2) Feststellungen nach Absatz 1 sind nicht zu treffen, wenn eine Feststellung tiber das Vorliegen
einer Behinderung und den Grad einer auf ihr beruhenden Erwerbsminderung schon in einem
Rentenbescheid, einer entsprechenden Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung oder einer
vorlaufigen Bescheinigung der fur diese Entscheidungen zustéandigen Dienststellen getroffen worden
Ist, es sei denn, dass der behinderte Mensch ein Interesse an anderweitiger Feststellung nach Absatz
1 glaubhaft macht. Eine Feststellung nach Satz 1 gilt zugleich als Feststellung des Grades der
Behinderung.

(3) Liegen mehrere Beeintrachtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vor, so wird der
Grad der Behinderung nach den Auswirkungen der Beeintrachtigungen in ihrer Gesamtheit unter
Berucksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festgestellt. Fur diese Entscheidung gilt Absatz
1, es sei denn, dass in einer Entscheidung nach Absatz 2 eine Gesamtbeurteilung bereits getroffen
worden ist.

(4) Sind neben dem Vorliegen der Behinderung weitere gesundheitliche Merkmale Voraussetzung fur
die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen, so treffen die zustandigen Behorden die
erforderlichen Feststellungen im Verfahren nach Absatz 1.

(5) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die zustandigen Behérden auf Grund einer
Feststellung der Behinderung einen Ausweis Uber die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch,
den Grad der Behinderung sowie im Falle des Absatzes 4 tber weitere gesundheitliche Merkmale
aus. Der Ausweis dient dem Nachweis fiir die Inanspruchnahme von Leistungen und sonstigen Hilfen,
die schwerbehinderten Menschen nach Teil 2 oder nach anderen Vorschriften zustehen. Die
Gultigkeitsdauer des Ausweises soll befristet werden. Er wird eingezogen, sobald der gesetzliche
Schutz schwerbehinderter Menschen erloschen ist. Der Ausweis wird berichtigt, sobald eine
Neufeststellung unanfechtbar geworden ist.
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§ 70 Verordnungsermachtigung

Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
nahere Vorschriften Uber die Gestaltung der Ausweise, ihre Gultigkeit und das Verwaltungsverfahren
zu erlassen.
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§ 71 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschaftigung schwerbehinderter Menschen

(1) Private und 6ffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens
20 Arbeitsplatzen im Sinne des § 73 haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplatze
schwerbehinderte Menschen zu beschaftigen. Dabei sind schwerbehinderte Frauen besonders zu
beriicksichtigen. Abweichend von Satz 1 haben Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich
weniger als 40 Arbeitsplatzen jahresdurchschnittlich je Monat einen schwerbehinderten Menschen,
Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 60 Arbeitsplatzen jahresdurchschnittlich
je Monat zwei schwerbehinderte Menschen zu beschéftigen.

(2) (weggefallen)

(3) Als offentliche Arbeitgeber im Sinne des Teils 2 gelten

1. jede oberste Bundesbehdrde mit ihren nachgeordneten Dienststellen, das
Bundesprasidialamt, die Verwaltungen des Deutschen Bundestages und
Bundesrates, das Bundesverfassungsgericht, die obersten Gerichtshofe des
Bundes, der Bundesgerichtshof jedoch zusammengefasst mit dem
Generalbundesanwalt, sowie das Bundeseisenbahnvermdogen,

2. jede oberste Landesbehérde und die Staats- und Prasidialkanzleien mit
ihren nachgeordneten Dienststellen, die Verwaltungen der Landtage, die
Rechnungshofe (Rechnungskammern), die Organe der
Verfassungsgerichtsbarkeit der Lander und jede sonstige Landesbehdorde,
zusammengefasst jedoch diejenigen Behdrden, die eine gemeinsame
Personalverwaltung haben,

3. jede sonstige Gebietskorperschaft und jeder Verband von
Gebietskorperschaften,

4. jede sonstige Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des 6ffentlichen Rechts.
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8§ 72 Beschaftigung besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen

(1) Im Rahmen der Erflullung der Beschéaftigungspflicht sind in angemessenem Umfang zu
beschéftigen

1. schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere ihrer Behinderung im

Arbeitsleben besonders betroffen sind, insbesondere solche,

a) die zur Ausuibung der Beschaftigung wegen ihrer Behinderung nicht nur
vorubergehend einer besonderen Hilfskraft bedurfen oder

b) deren Beschatftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vortibergehend
mit aulRergewdhnlichen Aufwendungen fur den Arbeitgeber verbunden ist
oder

c) die infolge ihrer Behinderung nicht nur voriibergehend offensichtlich
nur eine wesentlich verminderte Arbeitsleistung erbringen kdnnen oder

d) bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein infolge
geistiger oder seelischer Behinderung oder eines Anfallsleidens
vorliegt oder

e) die wegen Art oder Schwere der Behinderung keine abgeschlossene
Berufsbildung im Sinne des Berufshildungsgesetzes haben,

2. schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bildung, insbesondere fiir Auszubildende, haben im
Rahmen der Erflillung der Beschaftigungspflicht einen angemessenen Anteil dieser Stellen mit
schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Hiertiber ist mit der zustéandigen Interessenvertretung im
Sinne des § 93 und der Schwerbehindertenvertretung zu beraten.
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§ 73 Begriff des Arbeitsplatzes

(1) Arbeitsplatze im Sinne des Teils 2 sind alle Stellen, auf denen Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen, Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen sowie Auszubildende und
andere zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte beschaftigt werden.

(2) Als Arbeitsplatze gelten nicht die Stellen, auf denen beschéaftigt werden

o O1

. behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §

33 Abs. 3 Nr. 3 in Betrieben oder Dienststellen teilnehmen,

. Personen, deren Beschaftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient,

sondern vorwiegend durch Beweggriinde karitativer oder religioser Art
bestimmt ist, und Geistliche 6ffentlich-rechtlicher
Religionsgemeinschaften,

. Personen, deren Beschaftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und

die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewdhnung oder Erziehung
erfolgt,

. Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmal3ihahmen nach dem Dritten Buch

teilnehmen,

. Personen, die nach standiger Ubung in ihre Stellen gewahlt werden,
. (weggefallen)
. Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges Beschaftigungsverhaltnis

wegen Wehr- oder Zivildienst, Elternzeit, unbezahltem Urlaub, wegen
Bezuges einer Rente auf Zeit oder bei Altersteilzeitarbeit in der
Freistellungsphase (Verblockungsmodell) ruht, solange fir sie eine
Vertretung eingestellt ist.

(3) Als Arbeitsplatze gelten ferner nicht Stellen, die nach der Natur der Arbeit oder nach den zwischen
den Parteien getroffenen Vereinbarungen nur auf die Dauer von hdchstens acht Wochen besetzt sind,
sowie Stellen, auf denen Beschaftigte weniger als 18 Stunden wochentlich beschéftigt werden.
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§ 74 Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplatzen und der Pflichtarbeitsplatzzahl

(1) Bei der Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplatzen und der Zahl der Arbeitsplatze, auf denen
schwerbehinderte Menschen zu beschaftigen sind (8 71), zahlen Stellen, auf denen Auszubildende
beschaftigt werden, nicht mit. Das Gleiche gilt fur Stellen, auf denen Rechts- oder Studienreferendare
und -referendarinnen beschaftigt werden, die einen Rechtsanspruch auf Einstellung haben.

(2) Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden, bei
Arbeitgebern mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 Arbeitsplatzen abzurunden.
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8§ 75 Anrechnung Beschaftigter auf die Zahl der Pflichtarbeitsplatze fur schwerbehinderte
Menschen

(1) Ein schwerbehinderter Mensch, der auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 Abs. 1 oder Abs. 2
Nr. 1, 4 oder 6 beschéftigt wird, wird auf einen Pflichtarbeitsplatz fiir schwerbehinderte Menschen
angerechnet.

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der in Teilzeitbeschaftigung kiirzer als betriebsiblich, aber nicht
weniger als 18 Stunden wochentlich beschaftigt wird, wird auf einen Pflichtarbeitsplatz fur
schwerbehinderte Menschen angerechnet. Bei Herabsetzung der wochentlichen Arbeitszeit auf
weniger als 18 Stunden infolge von Altersteilzeit gilt Satz 1 entsprechend. Wird ein schwerbehinderter
Mensch weniger als 18 Stunden wdchentlich beschaftigt, lasst die Agentur fur Arbeit die Anrechnung
auf einen dieser Pflichtarbeitsplatze zu, wenn die Teilzeitbeschaftigung wegen Art oder Schwere der
Behinderung notwendig ist.

(2a) Ein schwerbehinderter Mensch, der im Rahmen einer MalRnahme zur Férderung des Ubergangs
aus der Werkstatt fir behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (8 5 Abs. 4 Satz 1 der

Werkstattenverordnung) beschéftigt wird, wird auch fur diese Zeit auf die Zahl der Pflichtarbeitsplatze
angerechnet.

(3) Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird auf einen Pflichtarbeitsplatz fir schwerbehinderte
Menschen angerechnet.

(4) Der Inhaber eines Bergmannsversorgungsscheins wird, auch wenn er kein schwerbehinderter
oder gleichgestellter behinderter Mensch im Sinne des § 2 Abs. 2 oder 3 ist, auf einen
Pflichtarbeitsplatz angerechnet.
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§ 76 Mehrfachanrechnung

(1) Die Bundesagentur fur Arbeit kann die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen,
besonders eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des 8 72 Abs. 1 auf mehr als einen
Pflichtarbeitsplatz, hochstens drei Pflichtarbeitsplatze fur schwerbehinderte Menschen zulassen, wenn
dessen Teilhabe am Arbeitsleben auf besondere Schwierigkeiten st6f3t. Satz 1 gilt auch fur
schwerbehinderte Menschen im Anschluss an eine Beschéftigung in einer Werkstatt fir behinderte
Menschen und fur teilzeitbeschaftigte schwerbehinderte Menschen im Sinne des 8§ 75 Abs. 2.

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der beruflich ausgebildet wird, wird auf zwei Pflichtarbeitsplatze fur
schwerbehinderte Menschen angerechnet. Satz 1 gilt auch wéhrend der Zeit einer Ausbildung im
Sinne des § 35 Abs. 2, die in einem Betrieb oder einer Dienststelle durchgefiihrt wird. Die
Bundesagentur fur Arbeit kann die Anrechnung auf drei Pflichtarbeitsplatze fir schwerbehinderte
Menschen zulassen, wenn die Vermittlung in eine berufliche Ausbildungsstelle wegen Art oder
Schwere der Behinderung auf besondere Schwierigkeiten stoRt. Bei Ubernahme in ein Arbeits- oder
Beschaftigungsverhaltnis durch den ausbildenden oder einen anderen Arbeitgeber im Anschluss an
eine abgeschlossene Ausbildung wird der schwerbehinderte Mensch im ersten Jahr der
Beschéaftigung auf zwei Pflichtarbeitsplatze angerechnet; Absatz 1 bleibt unberihrt.

(3) Bescheide uber die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen auf mehr als drei
Pflichtarbeitsplatze fir schwerbehinderte Menschen, die vor dem 1. August 1986 erlassen worden
sind, gelten fort.
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§ 77 Ausgleichsabgabe

(1) Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschéftigen,
entrichten sie fur jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz fir schwerbehinderte Menschen eine
Ausgleichsabgabe. Die Zahlung der Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht zur Beschéaftigung
schwerbehinderter Menschen nicht auf. Die Ausgleichsabgabe wird auf der Grundlage einer
jahresdurchschnittlichen Beschéaftigungsquote ermittelt.

(2) Die Ausgleichsabgabe betragt je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz

1. 105 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschaftigungsquote von 3
Prozent bis weniger als dem geltenden Pflichtsatz,

2. 180 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschaftigungsquote von 2
Prozent bis weniger als 3 Prozent,

3. 260 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschaftigungsquote von
weniger als 2 Prozent.

Abweichend von Satz 1 betragt die Ausgleichsabgabe je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz ftr
schwerbehinderte Menschen

1. fur Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 40 zu
beriicksichtigenden Arbeitsplatzen bei einer jahresdurchschnittlichen
Beschaftigung von weniger als einem schwerbehinderten Menschen 105 Euro
und

2. fur Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 zu
beriicksichtigenden Arbeitsplatzen bei einer jahresdurchschnittlichen
Beschaftigung von weniger als zwei schwerbehinderten Menschen 105 Euro und
bei einer jahresdurchschnittlichen Beschaftigung von weniger als einem
schwerbehinderten Menschen 180 Euro.

(3) Die Ausgleichsabgabe erhéht sich entsprechend der Veranderung der BezugsgrofRe nach § 18
Abs. 1 des Vierten Buches. Sie erhoht sich zum 1. Januar eines Kalenderjahres, wenn sich die
Bezugsgrol3e seit der letzten Neubestimmung der Betrage der Ausgleichsabgabe um wenigstens 10
Prozent erhoht hat. Die Erhéhung der Ausgleichsabgabe erfolgt, indem der Faktor fur die
Veréanderung der Bezugsgro3e mit dem jeweiligen Betrag der Ausgleichsabgabe vervielfaltigt wird.
Die sich ergebenden Betrage sind auf den nachsten durch finf teilbaren Betrag abzurunden. Das
Bundesministerium fir Gesundheit und Soziale Sicherung gibt den Erh6hungsbetrag und die sich
nach Satz 3 ergebenden Betrdge der Ausgleichsabgabe im Bundesanzeiger bekannt.

(4) Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jahrlich zugleich mit der Erstattung der Anzeige nach
8 80 Abs. 2 an das fur seinen Sitz zustandige Integrationsamt. Ist ein Arbeitgeber mehr als drei
Monate im Ruckstand, erlasst das Integrationsamt einen Feststellungsbescheid Gber die
rickstandigen Betrage und zieht diese ein. Fur rickstandige Betrage der Ausgleichsabgabe erhebt
das Integrationsamt nach dem 31. Méarz Sdumniszuschlage nach Mal3gabe des § 24 Abs. 1 des
Vierten Buches; fiir ihre Verwendung gilt Absatz 5 entsprechend. Das Integrationsamt kann in
begrindeten Ausnahmefallen von der Erhebung von Sdumniszuschlagen absehen. Widerspruch und
Anfechtungsklage gegen den Feststellungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung. Gegenuber
privaten Arbeitgebern wird die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften tber das
Verwaltungszwangsverfahren durchgefihrt. Bei 6ffentlichen Arbeitgebern wendet sich das
Integrationsamt an die Aufsichtsbehdrde, gegen deren Entscheidung es die Entscheidung der
obersten Bundes- oder Landesbehdrde anrufen kann. Die Ausgleichsabgabe wird nach Ablauf des



Kalenderjahres, das auf den Eingang der Anzeige bei der Bundesagentur fir Arbeit folgt, weder
nachgefordert noch erstattet.

(5) Die Ausgleichsabgabe darf nur fur besondere Leistungen zur Férderung der Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschlie3lich begleitender Hilfe im Arbeitsleben (§ 102
Abs. 1 Nr. 3) verwendet werden, soweit Mittel fir denselben Zweck nicht von anderer Seite zu leisten
sind oder geleistet werden. Aus dem Aufkommen an Ausgleichsabgabe durfen persoénliche und
sachliche Kosten der Verwaltung und Kosten des Verfahrens nicht bestritten werden. Das
Integrationsamt gibt dem Beratenden Ausschuss fur behinderte Menschen bei dem Integrationsamt (8
103) auf dessen Verlangen eine Ubersicht tiber die Verwendung der Ausgleichsabgabe.

(6) Die Integrationsdmter leiten den in der Rechtsverordnung nach § 79 bestimmten Prozentsatz des
Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsfonds (8 78) weiter. Zwischen den
Integrationsamtern wird ein Ausgleich herbeigefiihrt. Der auf das einzelne Integrationsamt entfallende
Anteil am Aufkommen an Ausgleichsabgabe bemisst sich nach dem Mittelwert aus dem Verhaltnis der
Wohnbevolkerung im Zustandigkeitsbereich des Integrationsamtes zur Wohnbevélkerung im
Geltungsbereich dieses Gesetzbuches und dem Verhaltnis der Zahl der im Zustandigkeitsbereich des
Integrationsamtes in den Betrieben und Dienststellen beschaftigungspflichtiger Arbeitgeber auf
Arbeitsplatzen im Sinne des 8§ 73 beschaftigten und der bei den Agenturen fir Arbeit arbeitslos
gemeldeten schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen zur
entsprechenden Zahl der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen im
Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs.

(7) Die bei den Integrationsamtern verbleibenden Mittel der Ausgleichsabgabe werden von diesen
gesondert verwaltet. Die Rechnungslegung und die formelle Einrichtung der Rechnungen und Belege
regeln sich nach den Bestimmungen, die fir diese Stellen allgemein maf3gebend sind.

(8) Fur die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe (Absatz 1) gelten hinsichtlich der in
8§ 71 Abs. 3 Nr. 1 genannten Stellen der Bund und hinsichtlich der in 8 71 Abs. 3 Nr. 2 genannten
Stellen das Land als ein Arbeitgeber.
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§ 78 Ausgleichsfonds

Zur besonderen Forderung der Einstellung und Beschéaftigung schwerbehinderter Menschen auf
Arbeitsplatzen und zur Férderung von Einrichtungen und Mal3nahmen, die den Interessen mehrerer
Lander auf dem Gebiet der Férderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
dienen, ist beim Bundesministerium flir Gesundheit und Soziale Sicherung als zweckgebundene
Vermogensmasse ein Ausgleichsfonds fur Uberregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter

Menschen am Arbeitsleben gebildet. Das Bundesministerium ftr Gesundheit und Soziale Sicherung
verwaltet den Ausgleichsfonds.
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8 79 Verordnungsermachtigungen

Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. die Pflichtquote nach 8 71 Abs. 1 nach dem jeweiligen Bedarf an
Arbeitsplatzen fur schwerbehinderte Menschen zu éandern, jedoch auf
hdchstens 10 Prozent zu erh6hen oder bis auf 4 Prozent herabzusetzen;
dabei kann die Pflichtquote fur offentliche Arbeitgeber hdher festgesetzt
werden als fur private Arbeitgeber,
2. ndhere Vorschriften Gber die Verwendung der Ausgleichsabgabe nach 8§ 77
Abs. 5 und die Gestaltung des Ausgleichsfonds nach § 78, die Verwendung
der Mittel durch ihn fur die Férderung der Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben und das Vergabe- und Verwaltungsverfahren des
Ausgleichsfonds zu erlassen,
3. in der Rechtsverordnung nach Nummer 2
a) den Anteil des an den Ausgleichsfonds weiterzuleitenden Aufkommens an
Ausgleichsabgabe entsprechend den erforderlichen Aufwendungen zur
Erfullung der Aufgaben des Ausgleichsfonds und der Integrationsamter,

b) den Ausgleich zwischen den Integrationséamtern auf Vorschlag der Lander
oder einer Mehrheit der Lander abweichend von 8§ 77 Abs. 6 Satz 3 sowie

c) die Zustandigkeit fur die Férderung von Einrichtungen nach § 30 der
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung abweichend von 8§ 41 Abs.
2 Nr. 1 dieser Verordnung und von Integrationsbetrieben und
-abteilungen abweichend von § 41 Abs. 1 Nr. 3 dieser Verordnung

zu regeln,

4. die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern, die Uber weniger als 30
Arbeitsplatze verfugen, fir einen bestimmten Zeitraum allgemein oder fur
einzelne Bundeslander herabzusetzen oder zu erlassen, wenn die Zahl der
unbesetzten Pflichtarbeitsplatze fir schwerbehinderte Menschen die Zahl
der zu beschaftigenden schwerbehinderten Menschen so erheblich Ubersteigt,
dass die Pflichtarbeitsplatze fir schwerbehinderte Menschen dieser
Arbeitgeber nicht in Anspruch genommen zu werden brauchen.
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8§ 80 Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesagentur fir Arbeit und den
Integrationsamtern

(1) Die Arbeitgeber haben, gesondert fur jeden Betrieb und jede Dienststelle, ein Verzeichnis der bei
ihnen beschaftigten schwerbehinderten, ihnen gleichgestellten behinderten Menschen und sonstigen
anrechnungsfahigen Personen laufend zu fiihren und dieses den Vertretern oder Vertreterinnen der
Bundesagentur fur Arbeit und des Integrationsamtes, die fiir den Sitz des Betriebes oder der
Dienststelle zustandig sind, auf Verlangen vorzulegen.

(2) Die Arbeitgeber haben der fur ihren Sitz zustandigen Agentur fur Arbeit einmal jahrlich bis
spatestens zum 31. Méarz fur das vorangegangene Kalenderjahr, aufgegliedert nach Monaten, die
Daten anzuzeigen, die zur Berechnung des Umfangs der Beschaftigungspflicht, zur Uberwachung
ihrer Erfillung und der Ausgleichsabgabe notwendig sind. Der Anzeige sind das nach Absatz 1
geflhrte Verzeichnis sowie eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnisses zur Weiterleitung an das
fur ihren Sitz zustandige Integrationsamt beizufiigen. Dem Betriebs-, Personal-, Richter-,
Staatsanwalts- und Prasidialrat, der Schwerbehindertenvertretung und dem Beauftragten des
Arbeitgebers ist je eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnisses zu Ubermitteln.

(3) Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum 30. Juni nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig an,
erlasst die Bundesagentur fur Arbeit nach Prifung in tatsachlicher sowie in rechtlicher Hinsicht einen
Feststellungsbescheid tber die zur Berechnung der Zahl der Pflichtarbeitsplatze fir schwerbehinderte
Menschen und der besetzten Arbeitsplatze notwendigen Daten.

(4) Die Arbeitgeber, die Arbeitsplatze fur schwerbehinderte Menschen nicht zur Verfliigung zu stellen
haben, haben die Anzeige nur nach Aufforderung durch die Bundesagentur fiir Arbeit im Rahmen
einer reprasentativen Teilerhebung zu erstatten, die mit dem Ziel der Erfassung der in Absatz 1
genannten Personengruppen, aufgegliedert nach Bundeslandern, alle flinf Jahre durchgefihrt wird.

(5) Die Arbeitgeber haben der Bundesagentur fur Arbeit und dem Integrationsamt auf Verlangen die
Auskunfte zu erteilen, die zur Durchfihrung der besonderen Regelungen zur Teilhabe
schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen am Arbeitsleben notwendig sind.

(6) Fur das Verzeichnis und die Anzeige des Arbeitgebers sind die mit der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsdmter und Hauptfiirsorgestellen, abgestimmten Vordrucke
der Bundesagentur fur Arbeit zu verwenden. Die Bundesagentur fir Arbeit soll zur Durchfiihrung des
Anzeigeverfahrens in Abstimmung mit der Bundesarbeitsgemeinschatft ein elektronisches
Ubermittlungsverfahren zulassen.

(7) Die Arbeitgeber haben den Beauftragten der Bundesagentur fur Arbeit und des Integrationsamtes
auf Verlangen Einblick in ihren Betrieb oder ihre Dienststelle zu geben, soweit es im Interesse der
schwerbehinderten Menschen erforderlich ist und Betriebs- oder Dienstgeheimnisse nicht gefahrdet
werden.

(8) Die Arbeitgeber haben die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen (8 94 Abs. 1
Satz 1 bis 3 und 8§ 97 Abs. 1 bis 5) unverzuglich nach der Wahl und ihren Beauftragten fur die
Angelegenheiten der schwerbehinderten Menschen (8 98 Satz 1) unverzuglich nach der Bestellung
der fUr den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zustadndigen Agentur fir Arbeit und dem
Integrationsamt zu benennen.



(9) Die Bundesagentur fir Arbeit erstellt und veréffentlicht alljahrlich eine Ubersicht tiber die
Beschaftigungsquote schwerbehinderter Menschen bei den einzelnen offentlichen Arbeitgebern.
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§ 81 Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter Menschen

(1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prifen, ob freie Arbeitsplatze mit schwerbehinderten
Menschen, insbesondere mit bei der Agentur flr Arbeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldeten
schwerbehinderten Menschen, besetzt werden kénnen. Sie nehmen frihzeitig Verbindung mit der
Agentur fur Arbeit auf. Die Bundesagentur flr Arbeit oder ein Integrationsfachdienst schlagt den
Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte Menschen vor. Uber die Vermittlungsvorschlage und
vorliegende Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen haben die Arbeitgeber die
Schwerbehindertenvertretung und die in § 93 genannten Vertretungen unmittelbar nach Eingang zu
unterrichten. Bei Bewerbungen schwerbehinderter Richter und Richterinnen wird der Prasidialrat
unterrichtet und gehort, soweit dieser an der Ernennung zu beteiligen ist. Bei der Prifung nach Satz 1
beteiligen die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung nach 8 95 Abs. 2 und héren die in § 93
genannten Vertretungen an. Erfullt der Arbeitgeber seine Beschaftigungspflicht nicht und ist die
Schwerbehindertenvertretung oder eine in § 93 genannte Vertretung mit der beabsichtigten
Entscheidung des Arbeitgebers nicht einverstanden, ist diese unter Darlegung der Griinde mit ihnen
zu erortern. Dabei wird der betroffene schwerbehinderte Mensch angehort. Alle Beteiligten sind vom
Arbeitgeber Uber die getroffene Entscheidung unter Darlegung der Griinde unverziglich zu
unterrichten. Bei Bewerbungen schwerbehinderter Menschen ist die Schwerbehindertenvertretung
nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte Mensch die Beteiligung der
Schwerbehindertenvertretung ausdrtcklich ablehnt.

(2) Arbeitgeber durfen schwerbehinderte Beschéftigte nicht wegen ihrer Behinderung benachteiligen.
Im Einzelnen gilt hierzu Folgendes:

1. Ein schwerbehinderter Beschéftigter darf bei einer Vereinbarung oder einer

Malnahme, insbesondere bei der Begriindung des Arbeits- oder sonstigen
Beschaftigungsverhaltnisses, beim beruflichen Aufstieg, bei einer Weisung
oder einer Kiindigung, nicht wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Eine unterschiedliche Behandlung wegen der Behinderung ist jedoch
zulassig, soweit eine Vereinbarung oder eine MalRnahme die Art der von dem
schwerbehinderten Beschaftigten auszulibenden Téatigkeit zum Gegenstand hat
und eine bestimmte korperliche Funktion, geistige Fahigkeit oder seelische
Gesundheit wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung fir diese
Tatigkeit ist. Macht im Streitfall der schwerbehinderte Beschaftigte
Tatsachen glaubhatft, die eine Benachteiligung wegen der Behinderung
vermuten lassen, tragt der Arbeitgeber die Beweislast dafir, dass nicht

auf die Behinderung bezogene, sachliche Grinde eine unterschiedliche
Behandlung rechtfertigen oder eine bestimmte korperliche Funktion,

geistige Fahigkeit oder seelische Gesundheit wesentliche und entscheidende
berufliche Anforderung fiir diese Tatigkeit ist.

2. Wird gegen das in Nummer 1 geregelte Benachteiligungsverbot bei der
Begriindung eines Arbeits- oder sonstigen Beschaftigungsverhaltnisses
verstol3en, kann der hierdurch benachteiligte schwerbehinderte Bewerber
eine angemessene Entschadigung in Geld verlangen; ein Anspruch auf
Begrundung eines Arbeits- oder sonstigen Beschéaftigungsverhéaltnisses
besteht nicht.

3. Ware der schwerbehinderte Bewerber auch bei benachteiligungsfreier Auswabhl
nicht eingestellt worden, leistet der Arbeitgeber eine angemessene
Entschadigung in H6he von héchstens drei Monatsverdiensten. Als



Monatsverdienst gilt, was dem schwerbehinderten Bewerber bei regelmaliger
Arbeitszeit in dem Monat, in dem das Arbeits- oder sonstige
Beschaftigungsverhaltnis hatte begriindet werden sollen, an Geld- und
Sachbezligen zugestanden hatte.

4. Ein Anspruch auf Entschadigung nach den Nummern 2 und 3 muss innerhalb von
zwei Monaten nach Zugang der Ablehnung der Bewerbung schriftlich geltend
gemacht werden.

5. Die Regelungen uber die angemessene Entschadigung gelten beim beruflichen
Aufstieg entsprechend, wenn auf den Aufstieg kein Anspruch besteht.

(3) Die Arbeitgeber stellen durch geeignete MalRnahmen sicher, dass in ihren Betrieben und
Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen eine mdglichst
dauerhafte behinderungsgerechte Beschaftigung finden kann. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.

(4) Die schwerbehinderten Menschen haben gegentber ihren Arbeitgebern Anspruch auf
1. Beschéftigung, bei der sie ihre Fahigkeiten und Kenntnisse mdglichst voll

verwerten und weiterentwickeln kénnen,

2. bevorzugte Bericksichtigung bei innerbetrieblichen MaRnahmen der
beruflichen Bildung zur Férderung ihres beruflichen Fortkommens,

3. Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an aul3erbetrieblichen
Maflnahmen der beruflichen Bildung,

4. behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstétten
einschliel3lich der Betriebsanlagen, Maschinen und Gerate sowie der
Gestaltung der Arbeitsplatze, des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisation
und der Arbeitszeit, unter besonderer Bertcksichtigung der Unfallgefahr,

5. Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen
Arbeitshilfen

unter Beriicksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die Beschaftigung. Bei der
Durchfuhrung der MaRnahmen nach den Nummern 1, 4 und 5 untersttitzt die Bundesagentur fur
Arbeit und die Integrationsdmter die Arbeitgeber unter Beriicksichtigung der flr die Beschéaftigung
wesentlichen Eigenschaften der schwerbehinderten Menschen. Ein Anspruch nach Satz 1 besteht
nicht, soweit seine Erfullung fir den Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit unverhaltnisméaliigen
Aufwendungen verbunden ware oder soweit die staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen
Arbeitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche Vorschriften entgegenstehen.

(5) Die Arbeitgeber férdern die Einrichtung von Teilzeitarbeitspléatzen. Sie werden dabei von den
Integrationsamtern unterstttzt. Schwerbehinderte Menschen haben einen Anspruch auf
Teilzeitbeschéaftigung, wenn die kirzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere der Behinderung
notwendig ist; Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.
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8 82 Besondere Pflichten der 6ffentlichen Arbeitgeber

Die Dienststellen der 6ffentlichen Arbeitgeber melden den Agenturen fir Arbeit friihzeitig frei
werdende und neu zu besetzende sowie neue Arbeitsplatze (8 73). Haben schwerbehinderte
Menschen sich um einen solchen Arbeitsplatz beworben oder sind sie von der Bundesagentur fir
Arbeit oder einem von dieser beauftragten Integrationsfachdienst vorgeschlagen worden, werden sie
zu einem Vorstellungsgespréach eingeladen. Eine Einladung ist entbehrlich, wenn die fachliche
Eignung offensichtlich fehlt. Einer Integrationsvereinbarung nach § 83 bedarf es nicht, wenn fir die
Dienststellen dem § 83 entsprechende Regelungen bereits bestehen und durchgefuhrt werden.
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§ 83 Integrationsvereinbarung

(1) Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung und den in § 93 genannten
Vertretungen in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des Arbeitgebers (8§ 98) eine verbindliche
Integrationsvereinbarung. Auf Antrag der Schwerbehindertenvertretung wird unter Beteiligung der in §
93 genannten Vertretungen hiertiber verhandelt. Ist eine Schwerbehindertenvertretung nicht
vorhanden, steht das Antragsrecht den in § 93 genannten Vertretungen zu. Der Arbeitgeber oder die
Schwerbehindertenvertretung kdnnen das Integrationsamt einladen, sich an den Verhandlungen tber
die Integrationsvereinbarung zu beteiligen. Der Agentur fir Arbeit und dem Integrationsamt, die fur
den Sitz des Arbeitgebers zustandig sind, wird die Vereinbarung tbermittelt.

(2) Die Vereinbarung enthalt Regelungen im Zusammenhang mit der Eingliederung
schwerbehinderter Menschen, insbesondere zur Personalplanung, Arbeitsplatzgestaltung, Gestaltung
des Arbeitsumfelds, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit sowie Regelungen tber die Durchfihrung in den
Betrieben und Dienststellen. Bei der Personalplanung werden besondere Regelungen zur
Beschaftigung eines angemessenen Anteils von schwerbehinderten Frauen vorgesehen.

(2a) In der Vereinbarung kdnnen insbesondere auch Regelungen getroffen werden

1. zur angemessenen Bertcksichtigung schwerbehinderter Menschen bei der
Besetzung freier, frei werdender oder neuer Stellen,
2. zu einer anzustrebenden Beschéftigungsquote, einschliel3lich eines
angemessenen Anteils schwerbehinderter Frauen,
. zu Teilzeitarbeit,
. zur Ausbildung behinderter Jugendlicher,
. zur Durchfuhrung der betrieblichen Pravention (betriebliches
Eingliederungsmanagement) und zur Gesundheitsférderung,
6. Uber die Hinzuziehung des Werks- oder Betriebsarztes auch fur Beratungen
Uber Leistungen zur Teilhabe sowie Gber besondere Hilfen im Arbeitsleben.

O~ W

(3) In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen berichtet der Arbeitgeber Uber alle
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Eingliederung schwerbehinderter Menschen.
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§ 84 Pravention

(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten
Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschaftigungsverhaltnis, die zur Gefahrdung dieses
Verhaltnisses fihren kdnnen, maglichst friihzeitig die Schwerbehindertenvertretung und die in § 93
genannten Vertretungen sowie das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Méglichkeiten und alle zur
Verfiigung stehenden Hilfen zur Beratung und moégliche finanzielle Leistungen zu erdrtern, mit denen
die Schwierigkeiten beseitigt werden kénnen und das Arbeits- oder sonstige Beschaftigungsverhaltnis
moglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann.

(2) Sind Beschatftigte innerhalb eines Jahres langer als sechs Wochen ununterbrochen oder
wiederholt arbeitsunfahig, klart der Arbeitgeber mit der zustéandigen Interessenvertretung im Sinne des
8§ 93, bei schwerbehinderten Menschen auf3erdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit
Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Mdglichkeiten, wie die Arbeitsunfahigkeit
maoglichst Gberwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfahigkeit
vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement).
Soweit erforderlich wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr
gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf
Art und Umfang der hierftr erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. Kommen Leistungen zur
Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber die ortlichen
gemeinsamen Servicestellen oder bei schwerbehinderten Beschaftigten das Integrationsamt
hinzugezogen. Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzuglich
beantragt und innerhalb der Frist des 8§ 14 Abs. 2 Satz 2 erbracht werden. Die zustandige
Interessenvertretung im Sinne des 8 93, bei schwerbehinderten Menschen auRerdem die
Schwerbehindertenvertretung, kénnen die Klarung verlangen. Sie wachen dartber, dass der
Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden Verpflichtungen erfillt.

(3) Die Rehabilitationstrager und die Integrationsamter kbnnen Arbeitgeber, die ein betriebliches
Eingliederungsmanagement einfiihren, durch Pramien oder einen Bonus fordern.

© Steffen Wasmund Sozialgesetzbuch (SGB)


http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/

§ 85 Erfordernis der Zustimmung

Die Kiundigung des Arbeitsverhaltnisses eines schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber
bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes.
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§ 86 Kuindigungsfrist

Die Kundigungsfrist betragt mindestens vier Wochen.
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§ 87 Antragsverfahren

(1) Die Zustimmung zur Kindigung beantragt der Arbeitgeber bei dem fir den Sitz des Betriebes oder
der Dienststelle zustandigen Integrationsamt schriftlich. Der Begriff des Betriebes und der Begriff der
Dienststelle im Sinne des Teils 2 bestimmen sich nach dem Betriebsverfassungsgesetz und dem
Personalvertretungsrecht.

(2) Das Integrationsamt holt eine Stellungnahme des Betriebsrates oder Personalrates und der
Schwerbehindertenvertretung ein und hort den schwerbehinderten Menschen an.

(3) Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf eine gutliche Einigung hin.
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§ 88 Entscheidung des Integrationsamtes

(1) Das Integrationsamt soll die Entscheidung, falls erforderlich auf Grund mundlicher Verhandlung,
innerhalb eines Monats vom Tage des Eingangs des Antrages an treffen.

(2) Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber und dem schwerbehinderten Menschen zugestellt. Der
Bundesagentur fur Arbeit wird eine Abschrift der Entscheidung tUbersandt.

(3) Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kiindigung, kann der Arbeitgeber die Kindigung
nur innerhalb eines Monats nach Zustellung erklaren.

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Zustimmung des Integrationsamtes zur Kiindigung
haben keine aufschiebende Wirkung.

(5) In den Féllen des § 89 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 gilt Absatz 1 mit der Mal3gabe, dass die
Entscheidung innerhalb eines Monats vom Tage des Eingangs des Antrages an zu treffen ist. Wird
innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt die Zustimmung als erteilt. Die Absétze 3
und 4 gelten entsprechend.
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§ 89 Einschrankungen der Ermessensentscheidung

(1) Das Integrationsamt erteilt die Zustimmung bei Kiindigungen in Betrieben und Dienststellen, die
nicht nur voribergehend eingestellt oder aufgeldst werden, wenn zwischen dem Tage der Kiindigung
und dem Tage, bis zu dem Gehalt oder Lohn gezahlt wird, mindestens drei Monate liegen. Unter der
gleichen Voraussetzung soll es die Zustimmung auch bei Kiindigungen in Betrieben und Dienststellen
erteilen, die nicht nur voribergehend wesentlich eingeschrankt werden, wenn die Gesamtzahl der
weiterhin beschaftigten schwerbehinderten Menschen zur Erfullung der Beschaftigungspflicht nach §
71 ausreicht. Die Satze 1 und 2 gelten nicht, wenn eine Weiterbeschaftigung auf einem anderen
Arbeitsplatz desselben Betriebes oder derselben Dienststelle oder auf einem freien Arbeitsplatz in
einem anderen Betrieb oder einer anderen Dienststelle desselben Arbeitgebers mit Einverstandnis
des schwerbehinderten Menschen moglich und fir den Arbeitgeber zumutbar ist.

(2) Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn dem schwerbehinderten Menschen ein
anderer angemessener und zumutbarer Arbeitsplatz gesichert ist.

(3) Ist das Insolvenzverfahren Uber das Vermogen des Arbeitgebers eroffnet, soll das Integrationsamt
die Zustimmung erteilen, wenn

1. der schwerbehinderte Mensch in einem Interessenausgleich namentlich als

einer der zu entlassenden Arbeitnehmer bezeichnet ist (§ 125 der
Insolvenzordnung),

2. die Schwerbehindertenvertretung beim Zustandekommen des
Interessenausgleichs gemalf 8§ 95 Abs. 2 beteiligt worden ist,

3. der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu entlassenden
schwerbehinderten Menschen an der Zahl der beschéftigten schwerbehinderten
Menschen nicht grof3er ist als der Anteil der zu entlassenden tbrigen
Arbeitnehmer an der Zahl der beschaftigten Gbrigen Arbeitnehmer und

4. die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen, die nach dem
Interessenausgleich bei dem Arbeitgeber verbleiben sollen, zur Erfullung
der Beschaftigungspflicht nach 8 71 ausreicht.
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8§ 90 Ausnahmen

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht fur schwerbehinderte Menschen,

. deren Arbeitsverhaltnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kiindigungserkléarung

ohne Unterbrechung noch nicht langer als sechs Monate besteht oder

. die auf Stellen im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 beschéftigt werden

oder

. deren Arbeitsverhaltnis durch Kiindigung beendet wird, sofern sie

a) das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine Abfindung,
Entschadigung oder &hnliche Leistung auf Grund eines Sozialplanes
haben oder

b) Anspruch auf Knappschaftsausgleichsleistung nach dem Sechsten Buch
oder auf Anpassungsgeld fir entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus
haben,

wenn der Arbeitgeber ihnen die Kiindigungsabsicht rechtzeitig mitgeteilt

hat und sie der beabsichtigten Kiindigung bis zu deren Ausspruch nicht

widersprechen.

(2) Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner bei Entlassungen, die aus Witterungsgriinden
vorgenommen werden, keine Anwendung, sofern die Wiedereinstellung der schwerbehinderten

Menschen bei Wiederaufnahme der Arbeit gewéhrleistet ist.

(2a) Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner keine Anwendung, wenn zum Zeitpunkt der

Kindigung die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nicht nachgewiesen ist oder das

Versorgungsamt nach Ablauf der Frist des § 69 Abs. 1 Satz 2 eine Feststellung wegen fehlender

Mitwirkung nicht treffen konnte.

(3) Der Arbeitgeber zeigt Einstellungen auf Probe und die Beendigung von Arbeitsverhaltnissen
schwerbehinderter Menschen in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 1 unabhangig von der Anzeigepflicht

nach anderen Gesetzen dem Integrationsamt innerhalb von vier Tagen an.
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§ 91 Aulerordentliche Kiindigung

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten mit Ausnahme von § 86 auch bei auR3erordentlicher
Kindigung, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nichts Abweichendes ergibt.

(2) Die Zustimmung zur Kindigung kann nur innerhalb von zwei Wochen beantragt werden;
malf3gebend ist der Eingang des Antrages bei dem Integrationsamt. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, in dem der Arbeitgeber von den fir die Kiindigung ma3gebenden Tatsachen Kenntnis
erlangt.

(3) Das Integrationsamt trifft die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen vom Tage des Eingangs
des Antrages an. Wird innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt die Zustimmung
als erteilt.

(4) Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn die Kiindigung aus einem Grunde erfolgt,
der nicht im Zusammenhang mit der Behinderung steht.

(5) Die Kuindigung kann auch nach Ablauf der Frist des § 626 Abs. 2 Satz 1 des Burgerlichen
Gesetzbuchs erfolgen, wenn sie unverziglich nach Erteilung der Zustimmung erklart wird.

(6) Schwerbehinderte Menschen, denen lediglich aus Anlass eines Streiks oder einer Aussperrung
fristlos gekindigt worden ist, werden nach Beendigung des Streiks oder der Aussperrung wieder
eingestellt.
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§ 92 Erweiterter Beendigungsschutz

Die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses eines schwerbehinderten Menschen bedarf auch dann der
vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes, wenn sie im Falle des Eintritts einer teilweisen
Erwerbsminderung, der Erwerbsminderung auf Zeit, der Berufsunfahigkeit oder der
Erwerbsunfahigkeit auf Zeit ohne Kiindigung erfolgt. Die Vorschriften dieses Kapitels tber die
Zustimmung zur ordentlichen Kindigung gelten entsprechend.
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§ 93 Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Préasidialrates

Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Prasidialrat fordern die Eingliederung
schwerbehinderter Menschen. Sie achten insbesondere darauf, dass die dem Arbeitgeber nach den
88 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfiillt werden; sie wirken auf die Wahl der
Schwerbehindertenvertretung hin.

© Steffen Wasmund Sozialgesetzbuch (SGB)


http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/

8 94 Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung

(1) In Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fiinf schwerbehinderte Menschen nicht nur
vorubergehend beschatftigt sind, werden eine Vertrauensperson und wenigstens ein stellvertretendes
Mitglied gewéahlt, das die Vertrauensperson im Falle der Verhinderung durch Abwesenheit oder
Wahrnehmung anderer Aufgaben vertritt. Ferner wéhlen bei Gerichten, denen mindestens funf
schwerbehinderte Richter oder Richterinnen angehdren, diese einen Richter oder eine Richterin zu
ihrer Schwerbehindertenvertretung. Satz 2 gilt entsprechend fur Staatsanwalte oder
Staatsanwaltinnen, soweit fur sie eine besondere Personalvertretung gebildet wird. Betriebe oder
Dienststellen, die die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfillen, kénnen fir die Wahl mit rAumlich
nahe liegenden Betrieben des Arbeitgebers oder gleichstufigen Dienststellen derselben Verwaltung
zusammengefasst werden; soweit erforderlich, kdnnen Gerichte unterschiedlicher Gerichtszweige und
Stufen zusammengefasst werden. Uber die Zusammenfassung entscheidet der Arbeitgeber im
Benehmen mit dem fir den Sitz der Betriebe oder Dienststellen einschliel3lich Gerichten zustandigen
Integrationsamt.

(2) Wahlberechtigt sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle beschéaftigten schwerbehinderten
Menschen.

(3) Wahlibar sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle nicht nur voribergehend Beschéftigten, die
am Wabhltage das 18. Lebensjahr vollendet haben und dem Betrieb oder der Dienststelle seit sechs
Monaten angehdren; besteht der Betrieb oder die Dienststelle weniger als ein Jahr, so bedarf es fir
die Wahlbarkeit nicht der sechsmonatigen Zugehorigkeit. Nicht wahlbar ist, wer kraft Gesetzes dem
Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Prasidialrat nicht angehoren kann.

(4) Bei Dienststellen der Bundeswehr, bei denen eine Vertretung der Soldaten nach dem
Bundespersonalvertretungsgesetz zu wéhlen ist, sind auch schwerbehinderte Soldaten und
Soldatinnen wahlberechtigt und auch Soldaten und Soldatinnen wahlbar.

(5) Die regelméaRigen Wahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November statt.
AulBerhalb dieser Zeit finden Wahlen statt, wenn

1. das Amt der Schwerbehindertenvertretung vorzeitig erlischt und ein
stellvertretendes Mitglied nicht nachriickt,

2. die Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder

3. eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht gewahlt ist.

Hat aul3erhalb des fiir die regelmal3igen Wahlen festgelegten Zeitraumes eine Wahl der
Schwerbehindertenvertretung stattgefunden, wird die Schwerbehindertenvertretung in dem auf die
Wahl folgenden néchsten Zeitraum der regelmaf3igen Wahlen neu gewéhlt. Hat die Amtszeit der
Schwerbehindertenvertretung zu Beginn fur des fur die regelmafligen Wahlen festgelegten Zeitraums
noch noch nicht ein Jahr betragen, wird die Schwerbehindertenvertretung im tbernachsten Zeitraum
fur regelmafige Wahlen neu gewabhit.

(6) Die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied werden in geheimer und unmittelbarer
Wahl nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl gewahit. Im Ubrigen sind die Vorschriften Gber die
Wahlanfechtung, den Wahlschutz und die Wahlkosten bei der Wahl des Betriebs-, Personal-, Richter-,
Staatsanwalts- oder Prasidialrates sinngemal3 anzuwenden. In Betrieben und Dienststellen mit
weniger als 50 wahlberechtigten schwerbehinderten Menschen wird die Vertrauensperson und das



stellvertretende Mitglied im vereinfachten Wahlverfahren gewahlt, sofern der Betrieb oder die
Dienststelle nicht aus rdumlich weit auseinander liegenden Teilen besteht. Ist in einem Betrieb oder
einer Dienststelle eine Schwerbehindertenvertretung nicht gewéahlt, so kann das fur den Betrieb oder
die Dienststelle zustandige Integrationsamt zu einer Versammlung schwerbehinderter Menschen zum
Zwecke der Wahl eines Wahlvorstandes einladen.

(7) Die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung betréagt vier Jahre. Sie beginnt mit der
Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn die Amtszeit der bisherigen
Schwerbehindertenvertretung noch nicht beendet ist, mit deren Ablauf. Das Amt erlischt vorzeitig,
wenn die Vertrauensperson es niederlegt, aus dem Arbeits-, Dienst- oder Richterverhaltnis
ausscheidet oder die Wahlbarkeit verliert. Scheidet die Vertrauensperson vorzeitig aus dem Amt aus,
rickt das mit der hochsten Stimmenzahl gewahlite stellvertretende Mitglied fir den Rest der Amtszeit
nach; dies gilt fir das stellvertretende Mitglied entsprechend. Auf Antrag eines Viertels der
wahlberechtigten schwerbehinderten Menschen kann der Widerspruchsausschuss bei dem
Integrationsamt (8 119) das Erldschen des Amtes einer Vertrauensperson wegen grober Verletzung
ihrer Pflichten beschliel3en.
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8 95 Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

(1) Die Schwerbehindertenvertretung férdert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den
Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht
ihnen beratend und helfend zur Seite. Sie erfillt ihre Aufgaben insbesondere dadurch, dass sie

1. dartiber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden
Gesetze, Verordnungen, Tarifvertrage, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen
und Verwaltungsanordnungen durchgefiihrt, insbesondere auch die dem
Arbeitgeber nach den 88 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen
erfullt werden,

2. MaRnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere auch
praventive Malinahmen, bei den zustandigen Stellen beantragt,

3. Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegennimmt
und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem
Arbeitgeber auf eine Erledigung hinwirkt; sie unterrichtet die
schwerbehinderten Menschen tber den Stand und das Ergebnis der
Verhandlungen.

Die Schwerbehindertenvertretung unterstiitzt Beschaftigte auch bei Antrdgen an die nach 8 69 Abs. 1
zustandigen Behorden auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer
Schwerbehinderung sowie bei Antrédgen auf Gleichstellung an die Agentur fur Arbeit. In Betrieben und
Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 schwerbehinderten Menschen kann sie nach
Unterrichtung des Arbeitgebers das mit der hdchsten Stimmenzahl gewahlte stellvertretende Mitglied
zu bestimmten Aufgaben heranziehen, in Betrieben und Dienststellen mit mehr als 200
schwerbehinderten Menschen, das mit der nachsthochsten Stimmzahl gewahlte weitere
stellvertretende Mitglied. Die Heranziehung zu bestimmten Aufgaben schlief3t die Abstimmung
untereinander ein.

(2) Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen
einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berihren, unverziglich und umfassend
zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhéren; er hat ihr die getroffene Entscheidung
unverzuiglich mitzuteilen. Die Durchfiihrung oder Vollziehung einer ohne Beteiligung nach Satz 1
getroffenen Entscheidung ist auszusetzen, die Beteiligung ist innerhalb von sieben Tagen
nachzuholen; sodann ist endgultig zu entscheiden. Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht
auf Beteiligung am Verfahren nach 8§ 81 Abs. 1 und beim Vorliegen von Vermittlungsvorschlagen der
Bundesagentur fur Arbeit nach § 81 Abs. 1 oder von Bewerbungen schwerbehinderter Menschen das
Recht auf Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile der Bewerbungsunterlagen und Teilnahme an
Vorstellungsgesprachen.

(3) Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht in die Gber ihn geflihrte Personalakte
oder ihn betreffende Daten des Arbeitgebers die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Die
Schwerbehindertenvertretung bewahrt Giber den Inhalt der Daten Stillschweigen, soweit sie der
schwerbehinderte Mensch nicht von dieser Verpflichtung entbunden hat.

(4) Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an allen Sitzungen des Betriebs-, Personal-,
Richter-, Staatsanwalts- oder Prasidialrates und deren Ausschiissen sowie des
Arbeitsschutzausschusses beratend teilzunehmen; sie kann beantragen, Angelegenheiten, die
einzelne oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe besonders betreffen, auf die
Tagesordnung der nachsten Sitzung zu setzen. Erachtet sie einen Beschluss des Betriebs-,



Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Prasidialrates als eine erhebliche Beeintrachtigung wichtiger
Interessen schwerbehinderter Menschen oder ist sie entgegen Absatz 2 Satz 1 nicht beteiligt worden,
wird auf ihren Antrag der Beschluss fir die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der
Beschlussfassung an ausgesetzt; die Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes und des
Personalvertretungsrechtes tber die Aussetzung von Beschlissen gelten entsprechend. Durch die
Aussetzung wird eine Frist nicht verlangert. In den Fallen des § 21e Abs. 1 und 3 des
Gerichtsverfassungsgesetzes ist die Schwerbehindertenvertretung, auf3er in Eilfallen, auf Antrag eines
betroffenen schwerbehinderten Richters oder einer schwerbehinderten Richterin vor dem Prasidium
des Gerichtes zu horen.

(5) Die Schwerbehindertenvertretung wird zu Besprechungen nach § 74 Abs. 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes, 8§ 66 Abs. 1 des Bundespersonalvertretungsgesetzes sowie den
entsprechenden Vorschriften des sonstigen Personalvertretungsrechtes zwischen dem Arbeitgeber
und den in Absatz 4 genannten Vertretungen hinzugezogen.

(6) Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, mindestens einmal im Kalenderjahr eine
Versammlung schwerbehinderter Menschen im Betrieb oder in der Dienststelle durchzuftihren. Die fur
Betriebs- und Personalversammlungen geltenden Vorschriften finden entsprechende Anwendung.

(7) Sind in einer Angelegenheit sowohl die Schwerbehindertenvertretung der Richter und Richterinnen
als auch die Schwerbehindertenvertretung der tUbrigen Bediensteten beteiligt, so handeln sie
gemeinsam.

(8) Die Schwerbehindertenvertretung kann an Betriebs- und Personalversammlungen in Betrieben
und Dienststellen teilnehmen, fur die sie als Schwerbehindertenvertretung zustandig ist, und hat dort
ein Rederecht, auch wenn die Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung nicht Angehdérige des
Betriebes oder der Dienststelle sind.
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§ 96 Persdnliche Rechte und Pflichten der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten
Menschen

(1) Die Vertrauenspersonen fiihren ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) Die Vertrauenspersonen durfen in der Ausiibung ihres Amtes nicht behindert oder wegen ihres
Amtes nicht benachteiligt oder begtinstigt werden; dies gilt auch fir ihre berufliche Entwicklung.

(3) Die Vertrauenspersonen besitzen gegentiber dem Arbeitgeber die gleiche personliche
Rechtsstellung, insbesondere den gleichen Kindigungs-, Versetzungs- und Abordnungsschutz wie
ein Mitglied des Betriebs-, Personal-, Staatsanwalts- oder Richterrates. Das stellvertretende Mitglied
besitzt wahrend der Dauer der Vertretung und der Heranziehung nach § 95 Abs. 1 Satz 4 die gleiche
personliche Rechtsstellung wie die Vertrauensperson, im Ubrigen die gleiche Rechtsstellung wie
Ersatzmitglieder der in Satz 1 genannten Vertretungen.

(4) Die Vertrauenspersonen werden von ihrer beruflichen Téatigkeit ohne Minderung des
Arbeitsentgelts oder der Dienstbeziige befreit, wenn und soweit es zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben
erforderlich ist. Sind in den Betrieben und Dienststellen in der Regel wenigstens 200
schwerbehinderte Menschen beschattigt, wird die Vertrauensperson auf ihnren Wunsch freigestellt;
weiter gehende Vereinbarungen sind zuléssig. Satz 1 gilt entsprechend fir die Teilnahme an
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die fur die Arbeit der
Schwerbehindertenvertretung erforderlich sind. Satz 3 gilt auch fir das mit der hochsten Stimmenzahl
gewabhlte stellvertretende Mitglied, wenn wegen

1. stéandiger Heranziehung nach § 95,

2. haufiger Vertretung der Vertrauensperson fur langere Zeit,

3. absehbaren Nachriickens in das Amt der Schwerbehindertenvertretung in
kurzer Frist

die Teilnahme an Bildungs- und Schulungsveranstaltungen erforderlich ist.

(5) Freigestellte Vertrauenspersonen durfen von inner- oder aul3erbetrieblichen Malinahmen der
Berufsférderung nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb eines Jahres nach Beendigung ihrer
Freistellung ist ihnen im Rahmen der Mdglichkeiten des Betriebes oder der Dienststelle Gelegenheit
zu geben, eine wegen der Freistellung unterbliebene berufliche Entwicklung in dem Betrieb oder der
Dienststelle nachzuholen. Fur Vertrauenspersonen, die drei volle aufeinander folgende Amtszeiten
freigestellt waren, erhoht sich der genannte Zeitraum auf zwei Jahre.

(6) Zum Ausgleich fur ihre Téatigkeit, die aus betriebsbedingten oder dienstlichen Griinden aul3erhalb
der Arbeitszeit durchzufihren ist, haben die Vertrauenspersonen Anspruch auf entsprechende
Arbeits- oder Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezlige.

(7) Die Vertrauenspersonen sind verpflichtet,

1. Gber ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene persodnliche Verhaltnisse
und Angelegenheiten von Beschaftigten im Sinne des § 73, die ihrer
Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedurfen,
Stillschweigen zu bewahren und

2. ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene und vom Arbeitgeber ausdricklich
als geheimhaltungsbediirftig bezeichnete Betriebs- oder
Geschéaftsgeheimnisse nicht zu offenbaren und nicht zu verwerten.



Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Sie gelten nicht gegentiber der
Bundesagentur fur Arbeit, den Integrationsdmtern und den Rehabilitationstragern, soweit deren
Aufgaben den schwerbehinderten Menschen gegenuber es erfordern, gegeniiber den
Vertrauenspersonen in den Stufenvertretungen (8 97) sowie gegenuiber den in § 79 Abs. 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes und den in den entsprechenden Vorschriften des
Personalvertretungsrechtes genannten Vertretungen, Personen und Stellen.

(8) Die durch die Téatigkeit der Schwerbehindertenvertretung entstehenden Kosten tragt der
Arbeitgeber. Das Gleiche gilt fur die durch die Teilnahme des mit der héchsten Stimmenzahl
gewabhlten stellvertretenden Mitglieds an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen nach Absatz 4 Satz
3 entstehenden Kosten.

(9) Die Raume und der Geschaftsbedarf, die der Arbeitgeber dem Betriebs-, Personal-, Richter-,
Staatsanwalts- oder Prasidialrat fir dessen Sitzungen, Sprechstunden und laufende
Geschaftsfuhrung zur Verfiigung stellt, stehen fir die gleichen Zwecke auch der
Schwerbehindertenvertretung zur Verfigung, soweit ihr hierfur nicht eigene Raume und séchliche
Mittel zur Verfiigung gestellt werden.
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8 97 Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung

(2) Ist fur mehrere Betriebe eines Arbeitgebers ein Gesamtbetriebsrat oder fir den Geschéftsbereich
mehrerer Dienststellen ein Gesamtpersonalrat errichtet, wahlen die Schwerbehindertenvertretungen
der einzelnen Betriebe oder Dienststellen eine Gesamtschwerbehindertenvertretung. Ist eine
Schwerbehindertenvertretung nur in einem der Betriebe oder in einer der Dienststellen gewahlt, nimmt
sie die Rechte und Pflichten der Gesamtschwerbehindertenvertretung wahr.

(2) Ist fir mehrere Unternehmen ein Konzernbetriebsrat errichtet, wahlen die
Gesamtschwerbehindertenvertretungen eine Konzernschwerbehindertenvertretung. Besteht ein
Konzernunternehmen nur aus einem Betrieb, flr den eine Schwerbehindertenvertretung gewéhlt ist,
hat sie das Wahlrecht wie eine Gesamtschwerbehindertenvertretung.

(3) FUr den Geschaftsbereich mehrstufiger Verwaltungen, bei denen ein Bezirks- oder
Hauptpersonalrat gebildet ist, gilt Absatz 1 sinngemal’ mit der Mal3gabe, dass bei den Mittelbehérden
von deren Schwerbehindertenvertretung und den Schwerbehindertenvertretungen der
nachgeordneten Dienststellen eine Bezirksschwerbehindertenvertretung zu wahlen ist. Bei den
obersten Dienstbehdrden ist von deren Schwerbehindertenvertretung und den
Bezirksschwerbehindertenvertretungen des Geschaftsbereichs eine
Hauptschwerbehindertenvertretung zu wahlen; ist die Zahl der Bezirksschwerbehindertenvertretungen
niedriger als zehn, sind auch die Schwerbehindertenvertretungen der nachgeordneten Dienststellen
wahlberechtigt.

(4) Fur Gerichte eines Zweiges der Gerichtsbarkeit, fir die ein Bezirks- oder Hauptrichterrat gebildet
ist, gilt Absatz 3 entsprechend. Sind in einem Zweig der Gerichtsbarkeit bei den Gerichten der Lander
mehrere Schwerbehindertenvertretungen nach 8 94 zu wahlen und ist in diesem Zweig kein
Hauptrichterrat gebildet, ist in entsprechender Anwendung von Absatz 3 eine
Hauptschwerbehindertenvertretung zu wahlen. Die Hauptschwerbehindertenvertretung nimmt die
Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung gegeniber dem Prasidialrat wahr.

(5) Fur jede Vertrauensperson, die nach den Absatzen 1 bis 4 neu zu wahlen ist, wird wenigstens ein
stellvertretendes Mitglied gewahilt.

(6) Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der schwerbehinderten Menschen
in Angelegenheiten, die das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe oder Dienststellen des
Arbeitgebers betreffen und von den Schwerbehindertenvertretungen der einzelnen Betriebe oder
Dienststellen nicht geregelt werden kdnnen, sowie die Interessen der schwerbehinderten Menschen,
die in einem Betrieb oder einer Dienststelle tatig sind, fur die eine Schwerbehindertenvertretung nicht
gewabhlt ist; dies umfasst auch Verhandlungen und den Abschluss entsprechender
Integrationsvereinbarungen. Satz 1 gilt entsprechend fiir die Konzern-, Bezirks- und
Hauptschwerbehindertenvertretung sowie fiir die Schwerbehindertenvertretung der obersten
Dienstbehorde, wenn bei einer mehrstufigen Verwaltung Stufenvertretungen nicht gewabhlt sind. Die
nach Satz 2 zustandige Schwerbehindertenvertretung ist auch in personlichen Angelegenheiten
schwerbehinderter Menschen, Gber die eine Ubergeordnete Dienststelle entscheidet, zustandig; sie
gibt der Schwerbehindertenvertretung der Dienststelle, die den schwerbehinderten Menschen
beschéftigt, Gelegenheit zur AuRRerung. Satz 3 gilt nicht in den Fallen, in denen der Personalrat der
Beschaftigungsbehorde zu beteiligen ist.

(7) 8 94 Abs. 3 bis 7, 8 95 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2, 4, 5 und 7 und 8 96 gelten entsprechend, § 94 Abs. 5
mit der MalRgabe, dass die Wahl der Gesamt- und Bezirksschwerbehindertenvertretungen in der Zeit



vom 1. Dezember bis 31. Januar, die der Konzern- und Hauptschwerbehindertenvertretungen in der
Zeit vom 1. Februar bis 31. Marz stattfindet.

(8) 8 95 Abs. 6 qilt fur die Durchfihrung von Versammlungen der Vertrauens- und der

Bezirksvertrauenspersonen durch die Gesamt-, Bezirks- oder Hauptschwerbehindertenvertretung
entsprechend.
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8 98 Beauftragter des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber bestellt einen Beauftragten, der ihn in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen
verantwortlich vertritt; falls erforderlich, kbnnen mehrere Beauftragte bestellt werden. Der Beauftragte
soll nach Mdglichkeit selbst ein schwerbehinderter Mensch sein. Der Beauftragte achtet vor allem
darauf, dass dem Arbeitgeber obliegende Verpflichtungen erfullt werden.
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§ 99 Zusammenarbeit

(1) Arbeitgeber, Beauftragter des Arbeitgebers, Schwerbehindertenvertretung und Betriebs-,
Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Prasidialrat arbeiten zur Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben in dem Betrieb oder der Dienststelle eng zusammen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen und Vertretungen, die mit der Durchfiihrung des Teils 2
beauftragten Stellen und die Rehabilitationstrager unterstitzen sich gegenseitig bei der Erfullung ihrer
Aufgaben. Vertrauensperson und Beauftragter des Arbeitgebers sind Verbindungspersonen zur
Bundesagentur fur Arbeit und zu dem Integrationsamt.
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§ 100 Verordnungsermachtigung

Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
nahere Vorschriften tber die Vorbereitung und Durchfihrung der Wahl der
Schwerbehindertenvertretung und ihrer Stufenvertretungen zu erlassen.
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§ 101 Zusammenarbeit der Integrationsamter und der Bundesagentur fur Arbeit

(1) Soweit die besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
nicht durch freie Entschliel3ung der Arbeitgeber erflllt werden, werden sie

1. in den Landern von dem Amt fiir die Sicherung der Integration
schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben (Integrationsamt) und

2. von der Bundesagentur fur Arbeit

in enger Zusammenarbeit durchgefihrt.

(2) Die den Rehabilitationstragern nach den geltenden Vorschriften obliegenden Aufgaben bleiben
unberdhrt.
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§ 102 Aufgaben des Integrationsamtes

(1) Das Integrationsamt hat folgende Aufgaben:

1. die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe,

2. den Kindigungsschutz,

3. die begleitende Hilfe im Arbeitsleben,

4. die zeitweilige Entziehung der besonderen Hilfen fur schwerbehinderte
Menschen (8 117).

Die Integrationsamter werden so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben umfassend und qualifiziert
erfillen kdnnen. Hierfur wird besonders geschultes Personal mit Fachkenntnissen des
Schwerbehindertenrechts eingesetzt.

(2) Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger Zusammenarbeit mit der Bundesagentur fur
Arbeit und den tbrigen Rehabilitationstragern durchgefuhrt. Sie soll dahin wirken, dass die
schwerbehinderten Menschen in ihrer sozialen Stellung nicht absinken, auf Arbeitsplatzen beschaftigt
werden, auf denen sie ihre Fahigkeiten und Kenntnisse voll verwerten und weiterentwickeln kdbnnen
sowie durch Leistungen der Rehabilitationstrager und MaRnahmen der Arbeitgeber befahigt werden,
sich am Arbeitsplatz und im Wettbewerb mit nichtbehinderten Menschen zu behaupten. Dabei gelten
als Arbeitsplatze auch Stellen, auf denen Beschéftigte befristet oder als Teilzeitbeschéftigte in einem
Umfang von mindestens 15 Stunden wdchentlich beschaftigt werden. Die begleitende Hilfe im
Arbeitsleben umfasst auch die nach den Umstanden des Einzelfalls notwendige psychosoziale
Betreuung schwerbehinderter Menschen. Das Integrationsamt kann bei der Durchfiihrung der
begleitenden Hilfen im Arbeitsleben Integrationsfachdienste einschliel3lich psychosozialer Dienste
freier gemeinnutziger Einrichtungen und Organisationen beteiligen. Das Integrationsamt soll
aulRerdem darauf Einfluss nehmen, dass Schwierigkeiten im Arbeitsleben verhindert oder beseitigt
werden; es fuhrt hierzu auch Schulungs- und BildungsmalRnahmen fir Vertrauenspersonen,
Beauftragte der Arbeitgeber, Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Prasidialrate durch.
Das Integrationsamt benennt in enger Abstimmung mit den Beteiligten des oOrtlichen Arbeitsmarktes
Ansprechpartner, die in Handwerks- sowie in Industrie- und Handelskammern fiir die Arbeitgeber zur
Verfiigung stehen, um sie Gber Funktion und Aufgaben der Integrationsfachdienste aufzuklaren, tber
Mdglichkeiten der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben zu informieren und Kontakt zum
Integrationsfachdienst herzustellen.

(3) Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner Zustandigkeit fur die begleitende Hilfe im
Arbeitsleben aus den ihm zur Verfligung stehenden Mitteln auch Geldleistungen erbringen,
insbesondere

1. an schwerbehinderte Menschen
a) fur technische Arbeitshilfen,
b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes,
c¢) zur Grindung und Erhaltung einer selbstandigen beruflichen Existenz,
d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten
Wohnung,
e) zur Teilnahme an Mal3nahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher
Kenntnisse und Fertigkeiten und
f) in besonderen Lebenslagen,
2. an Arbeitgeber
a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und
Ausbildungsplatzen fur schwerbehinderte Menschen,



b) fir Zuschisse zu Gebuhren, insbesondere Prifungsgebihren, bei der
Berufsausbildung besonders betroffener schwerbehinderter Jugendlicher
und junger Erwachsener,

c) fur Pramien und Zuschisse zu den Kosten der Berufsausbildung
behinderter Jugendlicher und junger Erwachsener, die fur die Zeit der
Berufsausbildung schwerbehinderten Menschen nach § 68 Abs. 4
gleichgestellt worden sind,

d) fir Pramien zur Einfihrung eines betrieblichen
Eingliederungsmanagements und

e) fur auf3ergewodhnliche Belastungen, die mit der Beschéftigung
schwerbehinderter Menschen im Sinne des 8 72 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a
bis d, von schwerbehinderten Menschen im Anschluss an eine
Beschaftigung in einer anerkannten Werkstatt fir behinderte Menschen
oder im Sinne des § 75 Abs. 2 verbunden sind, vor allem, wenn ohne
diese Leistungen das Beschaftigungsverhaltnis gefahrdet wirde,

3. an Trager von Integrationsfachdiensten einschlief3lich psychosozialer

Dienste freier gemeinnuitziger Einrichtungen und Organisationen sowie an

Trager von Integrationsprojekten.

Es kann ferner Leistungen zur Durchfiihrung von Aufklarungs-, Schulungs- und BildungsmalRnahmen
erbringen.

(4) Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zustandigkeit des Integrationsamtes fir die
begleitende Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfligung stehenden
Mitteln Anspruch auf Ubernahme der Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz.

(5) Verpflichtungen anderer werden durch die Abséatze 3 und 4 nicht berlhrt. Leistungen der
Rehabilitationstrager nach 8§ 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 durfen, auch wenn auf sie ein Rechtsanspruch nicht
besteht, nicht deshalb versagt werden, weil nach den besonderen Regelungen fiir schwerbehinderte
Menschen entsprechende Leistungen vorgesehen sind; eine Aufstockung durch Leistungen des
Integrationsamtes findet nicht statt.

(6) 8§ 14 qilt sinngeman, wenn bei dem Integrationsamt eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben
beantragt wird. Das Gleiche gilt, wenn ein Antrag bei einem Rehabilitationstrager gestellt und der
Antrag von diesem nach 8 16 Abs. 2 des Ersten Buches an das Integrationsamt weitergeleitet worden
ist. Ist die unverzigliche Erbringung einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich, so kann
das Integrationsamt die Leistung vorlaufig erbringen. Hat das Integrationsamt eine Leistung erbracht,
fur die ein anderer Trager zustandig ist, so erstattet dieser die auf die Leistung entfallenden
Aufwendungen.

(7) Das Integrationsamt kann seine Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben auch als
personliches Budget ausfiihren. § 17 gilt entsprechend.
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8 103 Beratender Ausschuss fur behinderte Menschen bei dem Integrationsamt

(1) Bei jedem Integrationsamt wird ein Beratender Ausschuss fur behinderte Menschen gebildet, der
die Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben férdert, das Integrationsamt bei der
Durchfuhrung der besonderen Regelungen fur schwerbehinderte Menschen zur Teilhabe am
Arbeitsleben unterstitzt und bei der Vergabe der Mittel der Ausgleichsabgabe mitwirkt. Soweit die
Mittel der Ausgleichsabgabe zur institutionellen Forderung verwendet werden, macht der Beratende
Ausschuss Vorschlage fir die Entscheidungen des Integrationsamtes.

(2) Der Ausschuss besteht aus zehn Mitgliedern, und zwar aus

zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten,
zwei Mitgliedern, die die privaten und oOffentlichen Arbeitgeber vertreten,
vier Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten,
einem Mitglied, das das jeweilige Land vertritt,

einem Mitglied, das die Bundesagentur fir Arbeit vertritt.

(3) Fur jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu berufen. Mitglieder und
Stellvertreter oder Stellvertreterinnen sollen im Bezirk des Integrationsamtes ihren Wohnsitz haben.

(4) Das Integrationsamt beruft auf Vorschlag
der Gewerkschaften des jeweiligen Landes zwei Mitglieder,
der Arbeitgeberverbande des jeweiligen Landes ein Mitglied,

der zustandigen obersten Landesbehdrde oder der von ihr bestimmten Behérde ein Mitglied,

der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes, die nach der Zusammensetzung
ihrer Mitglieder dazu berufen sind, die behinderten Menschen in ihrer Gesamtheit zu vertreten, vier
Mitglieder.

Die zustandige oberste Landesbehorde oder die von ihr bestimmte Behdrde und die Bundesagentur
fur Arbeit berufen je ein Mitglied.
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§ 104 Aufgaben der Bundesagentur fur Arbeit

(1) Die Bundesagentur fur Arbeit hat folgende Aufgaben:

1. die Berufsberatung, Ausbildungsvermittiung und Arbeitsvermittiung
schwerbehinderter Menschen einschliel3lich der Vermittlung von in
Werkstétten fur behinderte Menschen Beschaftigten auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt,

2. die Beratung der Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbildungs- und
Arbeitsplatzen mit schwerbehinderten Menschen,

3. die Forderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt, insbesondere von schwerbehinderten Menschen,
a) die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung oder sonstiger Umstande

im Arbeitsleben besonders betroffen sind (8 72 Abs. 1),

b) die langzeitarbeitslos im Sinne des 8§ 18 des Dritten Buches sind,

c) die im Anschluss an eine Beschaftigung in einer anerkannten Werkstatt
fur behinderte Menschen oder einem Integrationsprojekt eingestellt
werden,

d) die als Teilzeitbeschaftigte eingestellt werden oder

e) die zur Aus- oder Weiterbildung eingestellt werden,

4. im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaflinahmen die besondere Foérderung

schwerbehinderter Menschen,

. die Gleichstellung, deren Widerruf und Ricknahme,

. die Durchfuihrung des Anzeigeverfahrens (8 80 Abs. 2 und 4),

. die Uberwachung der Erfullung der Beschaftigungspflicht,

. die Zulassung der Anrechnung und der Mehrfachanrechnung (8 75 Abs. 2, 8 76

Abs. 1 und 2),

9. die Erfassung der Werkstatten fir behinderte Menschen, ihre Anerkennung

und die Aufhebung der Anerkennung.

0N Ol

(2) Die Bundesagentur fur Arbeit Gbermittelt dem Bundesministerium fiir Gesundheit und Soziale
Sicherung jahrlich die Ergebnisse ihrer Férderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach dessen naherer Bestimmung und fachlicher
Weisung. Zu den Ergebnissen gehtéren Angaben tber die Zahl der geférderten Arbeitgeber und
schwerbehinderten Menschen, die insgesamt aufgewandten Mittel und die durchschnittlichen
Forderungsbetrage. Die Bundesagentur fir Arbeit veroffentlicht diese Ergebnisse.

(3) Die Bundesagentur fur Arbeit fiihrt befristete Uberregionale und regionale Arbeitsmarktprogramme
zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen, besonderer Gruppen
schwerbehinderter Menschen, insbesondere schwerbehinderter Frauen, sowie zur Férderung des
Ausbildungsplatzangebots fiir schwerbehinderte Menschen durch, die ihr durch
Verwaltungsvereinbarung gemal § 368 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 des Dritten Buches unter
Zuweisung der entsprechenden Mittel (ibertragen werden. Uber den Abschluss von
Verwaltungsvereinbarungen mit den Landern ist das Bundesministerium flr Gesundheit und Soziale
Sicherung zu unterrichten.

(4) Die Bundesagentur ftr Arbeit richtet zur Durchfithrung der ihr in Teil 2 und der ihr im Dritten Buch
zur Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben tbertragenen Aufgaben
in allen Agenturen fiir Arbeit besondere Stellen ein; bei der personellen Ausstattung dieser Stellen
tragt sie dem besonderen Aufwand bei der Beratung und Vermittlung des zu betreuenden
Personenkreises sowie bei der Durchfiihrung der sonstigen Aufgaben nach Absatz 1 Rechnung.



(5) Im Rahmen der Beratung der Arbeitgeber nach Absatz 1 Nr. 2 hat die Bundesagentur fiir Arbeit

1. dem Arbeitgeber zur Besetzung von Arbeitsplatzen geeignete arbeitslose
oder arbeitssuchende schwerbehinderte Menschen unter Darlegung der
Leistungsfahigkeit und der Auswirkungen der jeweiligen Behinderung auf die
angebotene Stelle vorzuschlagen,

2. ihre Fordermdglichkeiten aufzuzeigen, so weit wie mdglich und
erforderlich, auch die entsprechenden Hilfen der Rehabilitationstrager und
der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben durch die Integrationsamter.
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8 105 Beratender Ausschuss fiur behinderte Menschen bei der Bundesagentur fur Arbeit

(1) Bei der Zentrale der Bundesagentur fur Arbeit wird ein Beratender Ausschuss fur behinderte
Menschen gebildet, der die Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben durch Vorschlage
fordert und die Bundesagentur fur Arbeit bei der Durchfihrung der in Teil 2 und im Dritten Buch zur
Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben lbertragenen Aufgaben
unterstutzt.

(2) Der Ausschuss besteht aus elf Mitgliedern, und zwar aus

zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten,
zwei Mitgliedern, die die privaten und o6ffentlichen Arbeitgeber vertreten,
funf Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten,
einem Mitglied, das die Integrationsamter vertritt,

einem Mitglied, das das Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale Sicherung vertritt.
(3) Fur jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu berufen.

(4) Der Vorstand der Bundesagentur fur Arbeit beruft die Mitglieder, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber
vertreten, auf Vorschlag ihrer Gruppenvertreter im Verwaltungsrat der Bundesagentur fur Arbeit. Er
beruft auf Vorschlag der Organisationen behinderter Menschen, die nach der Zusammensetzung ihrer
Mitglieder dazu berufen sind, die behinderten Menschen in ihrer Gesamtheit auf Bundesebene zu
vertreten, die Mitglieder, die Organisationen der behinderten Menschen vertreten. Auf Vorschlag der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsamter und Hauptfirsorgestellen, beruft er das Mitglied,
das die Integrationsamter vertritt, und auf Vorschlag des Bundesministeriums flr Gesundheit und
Soziale Sicherung das Mitglied, das dieses vertritt.
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8 106 Gemeinsame Vorschriften

(1) Die Beratenden Ausschuisse fur behinderte Menschen (88 103, 105) wahlen aus den ihnen
angehorenden Mitgliedern von Seiten der Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder Organisationen behinderter
Menschen jeweils fur die Dauer eines Jahres einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und einen
Stellvertreter oder eine Stellvertreterin. Die Gewahlten dirfen nicht derselben Gruppe angehéren. Die
Gruppen stellen in regelmaRig jahrlich wechselnder Reihenfolge den Vorsitzenden oder die
Vorsitzende und den Stellvertreter oder die Stellvertreterin. Die Reihenfolge wird durch die
Beendigung der Amtszeit der Mitglieder nicht unterbrochen. Scheidet der Vorsitzende oder die
Vorsitzende oder der Stellvertreter oder die Stellvertreterin aus, wird er oder sie neu gewabhilt.

(2) Die Beratenden Ausschusse fur behinderte Menschen sind beschlussfahig, wenn wenigstens die
Halfte der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlisse und Entscheidungen werden mit einfacher
Stimmenmehrheit getroffen.

(3) Die Mitglieder der Beratenden Ausschisse fur behinderte Menschen tben ihre Tatigkeit
ehrenamtlich aus. Ihre Amtszeit betragt vier Jahre.
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§ 107 Ubertragung von Aufgaben

(1) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann die Verlangerung der Gultigkeitsdauer
der Ausweise nach § 69 Abs. 5, flrr die eine Feststellung nach 8§ 69 Abs. 1 nicht zu treffen ist, auf
andere Behorden (bertragen. Im Ubrigen kann sie andere Behérden zur Aushandigung der Ausweise
heranziehen.

(2) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann Aufgaben und Befugnisse des
Integrationsamtes nach Teil 2 auf ortliche Firsorgestellen tibertragen oder die Heranziehung o6rtlicher
Fursorgestellen zur Durchfiihrung der den Integrationsamtern obliegenden Aufgaben bestimmen.

(3) (weggefallen)
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§ 108 Verordnungsermachtigung

Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das
Néahere Uber die Voraussetzungen des Anspruchs nach § 33 Abs. 8 Nr. 3 und § 102 Abs. 4 sowie
uber die Hohe, Dauer und Ausfuhrung der Leistungen zu regeln.
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§ 109 Begriff und Personenkreis

(1) Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die bei der Durchfihrung der Mal3hahmen zur
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden.

(2) Schwerbehinderte Menschen im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere

1. schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf an
arbeitsbegleitender Betreuung,

2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung durch die
Werkstatt fur behinderte Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt teilhaben sollen und dabei auf aufwendige, personalintensive,
individuelle arbeitsbegleitende Hilfen angewiesen sind sowie

3. schwerbehinderte Schulabgéanger, die fur die Aufnahme einer Beschaftigung
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf die Unterstiitzung eines
Integrationsfachdienstes angewiesen sind.

(3) Ein besonderer Bedarf an arbeits- und berufsbegleitender Betreuung ist insbesondere gegeben
bei schwerbehinderten Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder mit einer schweren
Korper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im Arbeitsleben besonders nachteilig auswirkt
und allein oder zusammen mit weiteren vermittlungshemmenden Umstanden (Alter,
Langzeitarbeitslosigkeit, unzureichende Qualifikation, Leistungsminderung) die Teilhabe am
Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erschwert.

(4) Der Integrationsfachdienst kann im Rahmen der Aufgabenstellung nach Absatz 1 auch zur
beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen, die nicht schwerbehindert sind, tatig werden.
Hierbei wird den besonderen Bedurfnissen seelisch behinderter oder von einer seelischen
Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen.
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§ 110 Aufgaben

(1) Die Integrationsfachdienste kdnnen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
(Aufnahme, Ausiibung und Sicherung einer méglichst dauerhaften Beschaftigung) beteiligt werden,
indem sie

1. die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstiitzen und auf geeignete
Arbeitsplatze vermitteln,

2. die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten.

(2) Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehort es,

1. die Fahigkeiten der zugewiesenen schwerbehinderten Menschen zu bewerten
und einzuschatzen und dabei ein individuelles Fahigkeits-, Leistungs- und
Interessenprofil zur Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in
enger Kooperation mit den schwerbehinderten Menschen, dem Auftraggeber und
der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung oder
Rehabilitation zu erarbeiten,

la. die Bundesagentur fur Arbeit auf deren Anforderung bei der
Berufsorientierung und Berufsberatung in den Schulen einschlief3lich der
auf jeden einzelnen Jugendlichen bezogenen Dokumentation der Ergebnisse zu
unterstutzen,

1b. die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter, insbesondere seelisch und
lernbehinderter Jugendlicher zu begleiten,

2. geeignete Arbeitsplatze (§ 73) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu
erschliel3en,

3. die schwerbehinderten Menschen auf die vorgesehenen Arbeitsplatze
vorzubereiten,

4. die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am Arbeitsplatz oder
beim Training der berufspraktischen Fahigkeiten am konkreten Arbeitsplatz
zu begleiten,

5. mit Zustimmung des schwerbehinderten Menschen die Mitarbeiter im Betrieb
oder in der Dienststelle Uber Art und Auswirkungen der Behinderung und
Uber entsprechende Verhaltensregeln zu informieren und zu beraten,

6. eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung
durchzufuhren sowie

7. als Ansprechpartner fur die Arbeitgeber zur Verfiigung zu stehen, Gber die
Leistungen fur die Arbeitgeber zu informieren und fur die Arbeitgeber
diese Leistungen abzuklaren,

8. in Zusammenarbeit mit den Rehabilitationstragern und den
Integrationsamtern die fiir den schwerbehinderten Menschen benétigten
Leistungen zu klaren und bei der Beantragung zu unterstitzen.
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§ 111 Beauftragung und Verantwortlichkeit

(1) Die Integrationsfachdienste werden im Auftrag der Integrationsamter oder der Rehabilitationstrager
tatig. Diese bleiben flir die Ausfiihrung der Leistung verantwortlich.

(2) Im Auftrag legt der Auftraggeber in Abstimmung mit dem Integrationsfachdienst Art, Umfang und
Dauer des im Einzelfall notwendigen Einsatzes des Integrationsfachdienstes sowie das Entgelt fest.

(3) Der Integrationsfachdienst arbeitet insbesondere mit

1. den zusténdigen Stellen der Bundesagentur fur Arbeit,
2.
dem Integrationsamt,

3. dem zustandigen Rehabilitationstrager, insbesondere den Berufshelfern der
gesetzlichen Unfallversicherung,

4. dem Arbeitgeber, der Schwerbehindertenvertretung und den anderen
betrieblichen Interessenvertretungen,

5. der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung oder
Rehabilitation mit ihren begleitenden Diensten und internen
Integrationsfachkraften oder -diensten zur Unterstitzung von Teilnehmenden
an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,

5a. den Handwerks-, den Industrie- und Handelskammern sowie den
berufsstandigen Organisationen,

6. wenn notwendig auch mit anderen Stellen und Personen,

eng zusammen.

(4) Naheres zur Beauftragung, Zusammenarbeit, fachlichen Leitung, Aufsicht sowie zur
Qualitatssicherung und Ergebnisbeobachtung wird zwischen dem Auftraggeber und dem Trager des
Integrationsfachdienstes vertraglich geregelt. Die Vereinbarungen sollen im Interesse finanzieller
Planungssicherheit auf eine Dauer von mindestens drei Jahren abgeschlossen werden.

(5) Die Integrationsdmter wirken darauf hin, dass die berufsbegleitenden und psychosozialen Dienste
bei den von ihnen beauftragten Integrationsfachdiensten konzentriert werden.
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§ 112 Fachliche Anforderungen

(1) Die Integrationsfachdienste missen

1. nach der personellen, rdumlichen und sachlichen Ausstattung in der Lage
sein, ihre gesetzlichen Aufgaben wahrzunehmen,

2. Uber Erfahrungen mit dem zu unterstitzenden Personenkreis (8 109 Abs. 2)
verfuigen,

3. mit Fachkraften ausgestattet sein, die Uber eine geeignete
Berufsqualifikation, eine psychosoziale oder arbeitspadagogische
Zusatzqualifikation und ausreichende Berufserfahrung verfiigen, sowie

4. rechtlich oder organisatorisch und wirtschaftlich eigenstandig sein.

(2) Der Personalbedarf eines Integrationsfachdienstes richtet sich nach den konkreten Bedurfnissen
unter Berlcksichtigung der Zahl der Betreuungs- und Beratungsfalle, des durchschnittlichen
Betreuungs- und Beratungsaufwands, der Grol3e des regionalen Einzugsbereichs und der Zahl der zu
beratenden Arbeitgeber. Den besonderen Bedurfnissen besonderer Gruppen schwerbehinderter
Menschen, insbesondere schwerbehinderter Frauen, und der Notwendigkeit einer psychosozialen
Betreuung soll durch eine Differenzierung innerhalb des Integrationsfachdienstes Rechnung getragen
werden.

(3) Bei der Stellenbesetzung des Integrationsfachdienstes werden schwerbehinderte Menschen
bevorzugt beriicksichtigt. Dabei wird ein angemessener Anteil der Stellen mit schwerbehinderten
Frauen besetzt.
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§ 113 Finanzielle Leistungen

(1) Die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten wird vom Auftraggeber vergutet. Die
Vergutung far die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten kann bei Beauftragung durch das
Integrationsamt aus Mitteln der Ausgleichsabgabe erbracht werden.

(2) Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsdmter und Hauptfiirsorgestellen vereinbart mit den
Rehabilitationstréagern nach 8 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 unter Beteiligung der mal3geblichen Verbande,
darunter der Bundesarbeitsgemeinschaft, in der sich die Integrationsfachdienste
zusammengeschlossen haben, eine gemeinsame Empfehlung zur Inanspruchnahme der
Integrationsfachdienste durch die Rehabilitationstrager, zur Zusammenarbeit und zur Finanzierung
der Kosten, die dem Integrationsfachdienst bei der Wahrnehmung der Aufgaben der
Rehabilitationstrager entstehen. § 13 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend.
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8§ 114 Ergebnisbeobachtung

(1) Der Integrationsfachdienst dokumentiert Verlauf und Ergebnis der jeweiligen Bemihungen um die
Forderung der Teilhabe am Arbeitsleben. Er erstellt jAhrlich eine zusammenfassende Darstellung der
Ergebnisse und legt diese den Auftraggebern nach deren naherer gemeinsamer MalRgabe vor. Diese
Zusammenstellung soll insbesondere geschlechtsdifferenzierte Angaben enthalten zu

1. den Zu- und Abgangen an Betreuungsfallen im Kalenderjahr,

2. dem Bestand an Betreuungsféallen,

3. der Zahl der abgeschlossenen Félle, differenziert nach Aufnahme einer
Ausbildung, einer befristeten oder unbefristeten Beschaftigung, einer
Beschaftigung in einem Integrationsprojekt oder in einer Werkstatt fur
behinderte Menschen.

(2) Der Integrationsfachdienst dokumentiert auch die Ergebnisse seiner Bemuhungen zur
Unterstitzung der Bundesagentur fur Arbeit und die Begleitung der betrieblichen Ausbildung nach §
110 Abs. 2 Nr. 1a und 1b unter Einbeziehung geschlechtsdifferenzierter Daten und Besonderheiten
sowie der Art der Behinderung. Er erstellt zum 30. September 2006 eine zusammenfassende
Darstellung der Ergebnisse und legt diese dem zustandigen Integrationsamt vor. Die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsdmter und Hauptfiirsorgestellen bereitet die Ergebnisse
auf und stellt sie dem Bundesministerium fiir Gesundheit und Soziale Sicherung zur Vorbereitung des
Berichtes nach § 160 Abs. 2 bis zum 31. Dezember 2006 zur Verfigung.
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§ 115 Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale Sicherung wird ermachtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nahere Uber den Begriff und die Aufgaben
des Integrationsfachdienstes, die fir sie geltenden fachlichen Anforderungen und die finanziellen
Leistungen zu regeln.

(2) Vereinbaren die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsdmter und Hauptfirsorgestellen und
die Rehabilitationstrager nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem das Bundesministerium fir
Gesundheit und Soziale Sicherung sie dazu aufgefordert hat, eine gemeinsame Empfehlung nach §
113 Abs. 2 oder &ndern sie die unzureichend gewordene Empfehlung nicht innerhalb dieser Frist,
kann das Bundesministerium fiir Gesundheit und Soziale Sicherung Regelungen durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates erlassen.
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8 116 Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter
Menschen

(1) Die besonderen Regelungen fir schwerbehinderte Menschen werden nicht angewendet nach dem
Wegfall der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 2; wenn sich der Grad der Behinderung auf weniger als
50 verringert, jedoch erst am Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des
die Verringerung feststellenden Bescheides.

(2) Die besonderen Regelungen fir gleichgestellte behinderte Menschen werden nach dem Widerruf
oder der Ricknahme der Gleichstellung nicht mehr angewendet. Der Widerruf der Gleichstellung ist
zulassig, wenn die Voraussetzungen nach 8 2 Abs. 3 in Verbindung mit 8 68 Abs. 2 weggefallen sind.
Er wird erst am Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt seiner Unanfechtbarkeit wirksam.

(3) Bis zur Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen fiir schwerbehinderte Menschen
und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen werden die behinderten Menschen dem Arbeitgeber
auf die Zahl der Pflichtarbeitsplatze fur schwerbehinderte Menschen angerechnet.
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8 117 Entziehung der besonderen Hilfen fir schwerbehinderte Menschen

(1) Einem schwerbehinderten Menschen, der einen zumutbaren Arbeitsplatz ohne berechtigten Grund
zuruckweist oder aufgibt oder sich ohne berechtigten Grund weigert, an einer Malinahme zur Teilhabe
am Arbeitsleben teilzunehmen, oder sonst durch sein Verhalten seine Teilhabe am Arbeitsleben
schuldhaft vereitelt, kann das Integrationsamt im Benehmen mit der Bundesagentur fir Arbeit die
besonderen Hilfen flr schwerbehinderte Menschen zeitweilig entziehen. Dies gilt auch fur
gleichgestellte behinderte Menschen.

(2) Vor der Entscheidung uber die Entziehung wird der schwerbehinderte Mensch gehort. In der
Entscheidung wird die Frist bestimmt, fir die sie gilt. Die Frist lauft vom Tage der Entscheidung an
und betragt nicht mehr als sechs Monate. Die Entscheidung wird dem schwerbehinderten Menschen
bekannt gegeben.
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§ 118 Widerspruch

(1) Den Widerspruchsbescheid nach § 73 der Verwaltungsgerichtsordnung erlasst bei
Verwaltungsakten der Integrationsamter und bei Verwaltungsakten der drtlichen Flrsorgestellen (8
107 Abs. 2) der Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (8 119). Des Vorverfahrens bedarf
es auch, wenn den Verwaltungsakt ein Integrationsamt erlassen hat, das bei einer obersten
Landesbehdrde besteht.

(2) Den Widerspruchsbescheid nach § 85 des Sozialgerichtsgesetzes erlasst bei Verwaltungsakten,
welche die Bundesagentur fur Arbeit auf Grund des Teils 2 erlasst, der Widerspruchsausschuss der
Bundesagentur fur Arbeit.
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8§ 119 Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt

(1) Bei jedem Integrationsamt besteht ein Widerspruchsausschuss aus sieben Mitgliedern, und zwar
aus

zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeithehmer oder Arbeitnehmerinnen sind,

zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,

einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt,

einem Mitglied, das die Bundesagentur fir Arbeit vertritt,
einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.

(2) Fur jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen.
(3) Das Integrationsamt beruft

auf Vorschlag der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes die Mitglieder, die
Arbeithehmer sind,

auf Vorschlag der jeweils fur das Land zustandigen Arbeitgeberverbdnde die Mitglieder, die
Arbeitgeber sind, sowie

die Vertrauensperson.

Die zustandige oberste Landesbehorde oder die von ihr bestimmte Behdrde beruft das Mitglied, das
das Integrationsamt vertritt. Die Bundesagentur fir Arbeit beruft das Mitglied, dass sie vertritt.

Entsprechendes qilt fir die Berufung des Stellvertreters oder der Stellvertreterin des jeweiligen
Mitglieds.

(4) In Kiindigungsangelegenheiten schwerbehinderter Menschen, die bei einer Dienststelle oder in
einem Betrieb beschéftigt sind, der zum Geschéaftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung
gehort, treten an die Stelle der Mitglieder, die Arbeitgeber sind, Angehorige des 6ffentlichen Dienstes.
Dem Integrationsamt werden ein Mitglied und sein Stellvertreter oder seine Stellvertreterin von den
von der Bundesregierung bestimmten Bundesbehdrden benannt. Eines der Mitglieder, die
schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, muss dem o6ffentlichen Dienst
angehoren.

(5) Die Amtszeit der Mitglieder der Widerspruchsausschiisse betragt vier Jahre. Die Mitglieder der
Ausschusse uben ihre Tatigkeit unentgeltlich aus.
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8 120 Widerspruchsausschiisse der Bundesagentur fur Arbeit

(1) Die Bundesagentur fur Arbeit richtet Widerspruchsausschisse ein, die aus sieben Mitgliedern
bestehen, und zwar aus

zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeithehmer oder Arbeitnehmerinnen sind,

zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,

einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt,

einem Mitglied, das die Bundesagentur fir Arbeit vertritt,
einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.

(2) Fur jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen.
(3) Die Bundesagentur fur Arbeit beruft

die Mitglieder, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, auf Vorschlag der jeweils zustandigen
Organisationen behinderter Menschen, der im Benehmen mit den jeweils zustandigen
Gewerkschaften, die fiir die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen wesentliche Bedeutung haben,
gemacht wird,

die Mitglieder, die Arbeitgeber sind, auf Vorschlag der jeweils zustandigen Arbeitgeberverbande,
soweit sie fur die Vertretung von Arbeitgeberinteressen wesentliche Bedeutung haben, sowie

das Mitglied, das die Bundesagentur fur Arbeit vertritt und
die Vertrauensperson.

Die zustandige oberste Landesbehdrde oder die von ihr bestimmte Behdrde beruft das Mitglied, das
das Integrationsamt vertritt.

Entsprechend gilt fir die Berufung des Stellvertreters oder der Stellvertreterin des jeweiligen Mitglieds.

(4) 8 119 Abs. 5 gilt entsprechend.
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8 121 Verfahrensvorschriften

(1) Far den Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (8 119) und die
Widerspruchsausschiisse bei der Bundesagentur fur Arbeit (8 120) gilt 8 106 Abs. 1 und 2
entsprechend.

(2) Im Widerspruchsverfahren nach Teil 2 Kapitel 4 werden der Arbeitgeber und der schwerbehinderte
Mensch vor der Entscheidung gehort; in den Ubrigen Féllen verbleibt es bei der Anhérung des
Widerspruchsfuhrers.

(3) Die Mitglieder der Ausschiisse kdnnen wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden.
Uber die Ablehnung entscheidet der Ausschuss, dem das Mitglied angehort.
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8§ 122 Vorrang der schwerbehinderten Menschen

Verpflichtungen zur bevorzugten Einstellung und Beschaftigung bestimmter Personenkreise nach
anderen Gesetzen entbinden den Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung zur Beschaftigung
schwerbehinderter Menschen nach den besonderen Regelungen fiir schwerbehinderte Menschen.
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§ 123 Arbeitsentgelt und Dienstbeziige

(1) Bei der Bemessung des Arbeitsentgelts und der Dienstbezlige aus einem bestehenden
Beschaftigungsverhaltnis werden Renten und vergleichbare Leistungen, die wegen der Behinderung
bezogen werden, nicht berticksichtigt. Die véllige oder teilweise Anrechnung dieser Leistungen auf
das Arbeitsentgelt oder die Dienstbeziige ist unzuléssig.

(2) Absatz 1 gilt nicht fur Zeitraume, in denen die Beschaftigung tatsachlich nicht ausgetubt wird und
die Vorschriften tUber die Zahlung der Rente oder der vergleichbaren Leistung eine Anrechnung oder
ein Ruhen vorsehen, wenn Arbeitsentgelt oder Dienstbezlige gezahlt werden.
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§ 124 Mehrarbeit

Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt.
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§ 125 Zusatzurlaub

(1) Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen bezahlten zusatzlichen Urlaub von flnf
Arbeitstagen im Urlaubsjahr; verteilt sich die regelmé&fkige Arbeitszeit des schwerbehinderten
Menschen auf mehr oder weniger als fiinf Arbeitstage in der Kalenderwoche, erhdht oder vermindert
sich der Zusatzurlaub entsprechend. Soweit tarifliche, betriebliche oder sonstige Urlaubsregelungen
fur schwerbehinderte Menschen einen langeren Zusatzurlaub vorsehen, bleiben sie unberihrt.

(2) Besteht die Schwerbehinderteneigenschatft nicht wahrend des gesamten Kalenderjahres, so hat
der schwerbehinderte Mensch fur jeden vollen Monat der im Beschéaftigungsverhaltnis vorliegenden
Schwerbehinderteneigenschaft einen Anspruch auf ein Zwolftel des Zusatzurlaubs nach Absatz 1
Satz 1. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle
Urlaubstage aufzurunden. Der so ermittelte Zusatzurlaub ist dem Erholungsurlaub hinzuzurechnen
und kann bei einem nicht im ganzen Kalenderjahr bestehenden Beschaftigungsverhéltnis nicht erneut
gemindert werden.

(3) Wird die Eigenschatft als schwerbehinderter Mensch nach § 69 Abs. 1 und 2 rtickwirkend
festgestellt, finden auch fiir die Ubertragbarkeit des Zusatzurlaubs in das nachste Kalenderjahr die
dem Beschaftigungsverhaltnis zugrunde liegenden urlaubsrechtlichen Regelungen Anwendung.
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§ 126 Nachteilsausgleich

(1) Die Vorschriften tber Hilfen flr behinderte Menschen zum Ausgleich behinderungsbedingter
Nachteile oder Mehraufwendungen (Nachteilsausgleich) werden so gestaltet, dass sie unabhangig
von der Ursache der Behinderung der Art oder Schwere der Behinderung Rechnung tragen.

(2) Nachteilsausgleiche, die auf Grund bisher geltender Rechtsvorschriften erfolgen, bleiben unberihrt.
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8 127 Beschaéftigung schwerbehinderter Menschen in Heimarbeit

(1) Schwerbehinderte Menschen, die in Heimarbeit beschaftigt oder diesen gleichgestellt sind (8 1
Abs. 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes) und in der Hauptsache fiir den gleichen Auftraggeber
arbeiten, werden auf die Arbeitsplatze fir schwerbehinderte Menschen dieses Auftraggebers
angerechnet.

(2) Fur in Heimarbeit beschaftigte und diesen gleichgestellte schwerbehinderte Menschen wird die in
8§ 29 Abs. 2 des Heimarbeitsgesetzes festgelegte Kundigungsfrist von zwei Wochen auf vier Wochen
erhoht; die Vorschrift des § 29 Abs. 7 des Heimarbeitsgesetzes ist sinngemal anzuwenden. Der
besondere Kiindigungsschutz schwerbehinderter Menschen im Sinne des Kapitels 4 gilt auch fir die
in Satz 1 genannten Personen.

(3) Die Bezahlung des zusatzlichen Urlaubs der in Heimarbeit beschéatftigten oder diesen
gleichgestellten schwerbehinderten Menschen erfolgt nach den fir die Bezahlung ihres sonstigen
Urlaubs geltenden Berechnungsgrundsatzen. Sofern eine besondere Regelung nicht besteht, erhalten
die schwerbehinderten Menschen als zuséatzliches Urlaubsgeld 2 Prozent des in der Zeit vom 1. Mai
des vergangenen bis zum 30. April des laufenden Jahres verdienten Arbeitsentgelts ausschlief3lich
der Unkostenzuschlage.

(4) Schwerbehinderte Menschen, die als fremde Hilfskrafte eines Hausgewerbetreibenden oder eines
Gleichgestellten beschéftigt werden (8 2 Abs. 6 des Heimarbeitsgesetzes) kbnnen auf Antrag eines
Auftraggebers auch auf dessen Pflichtarbeitsplétze flr schwerbehinderte Menschen angerechnet
werden, wenn der Arbeitgeber in der Hauptsache fir diesen Auftraggeber arbeitet. Wird einem
schwerbehinderten Menschen im Sinne des Satzes 1, dessen Anrechnung die Bundesagentur fur
Arbeit zugelassen hat, durch seinen Arbeitgeber gekindigt, weil der Auftraggeber die Zuteilung von
Arbeit eingestellt oder die regelmafige Arbeitsmenge erheblich herabgesetzt hat, erstattet der
Auftraggeber dem Arbeitgeber die Aufwendungen fur die Zahlung des regelmaldigen
Arbeitsverdienstes an den schwerbehinderten Menschen bis zur rechtméafRigen Beendigung seines
Arbeitsverhaltnisses.

(5) Werden fremde Hilfskréafte eines Hausgewerbetreibenden oder eines Gleichgestellten (8 2 Abs. 6
des Heimarbeitsgesetzes) einem Auftraggeber gemafl Absatz 4 auf seine Arbeitsplatze fur
schwerbehinderte Menschen angerechnet, erstattet der Auftraggeber die dem Arbeitgeber nach
Absatz 3 entstehenden Aufwendungen.

(6) Die den Arbeitgeber nach § 80 Abs. 1 und 5 treffenden Verpflichtungen gelten auch fir Personen,
die Heimarbeit ausgeben.
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8 128 Schwerbehinderte Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen, Soldaten und
Soldatinnen

(1) Die besonderen Vorschriften und Grundséatze fiir die Besetzung der Beamtenstellen sind
unbeschadet der Geltung des Teils 2 auch fiir schwerbehinderte Beamte und Beamtinnen so zu
gestalten, dass die Einstellung und Beschaftigung schwerbehinderter Menschen geférdert und ein
angemessener Anteil schwerbehinderter Menschen unter den Beamten und Beamtinnen erreicht wird.

(2) (weggefallen)
(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auf Richter und Richterinnen entsprechende Anwendung.

(4) Fur die personliche Rechtsstellung schwerbehinderter Soldaten und Soldatinnen gelten 8 2 Abs. 1
und 2, 88 69, 93 bis 99, 116 Abs. 1 sowie 8§ 123, 125, 126 und 145 bis 147. Im Ubrigen gelten fur
Soldaten und Soldatinnen die Vorschriften Uber die persdnliche Rechtsstellung der
schwerbehinderten Menschen, soweit sie mit den Besonderheiten des Dienstverhaltnisses vereinbar
sind.
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§ 129 Unabhangige Tatigkeit

Soweit zur Auslbung einer unabhangigen Tatigkeit eine Zulassung erforderlich ist, soll
schwerbehinderten Menschen, die eine Zulassung beantragen, bei fachlicher Eignung und Erftllung
der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen die Zulassung bevorzugt erteilt werden.
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8§ 130 Geheimhaltungspflicht

(1) Die Beschaftigten der Integrations&mter, der Bundesagentur fir Arbeit, der Rehabilitationstrager
einschliel3lich ihrer Beschaftigten in gemeinsamen Servicestellen sowie der von diesen Stellen
beauftragten Integrationsfachdienste und die Mitglieder der Ausschisse und des Beirates fur die
Teilhabe behinderter Menschen (8§ 64) und ihre Stellvertreter oder Stellvertreterinnen sowie zur
Durchfuhrung ihrer Aufgaben hinzugezogene Sachverstandige sind verpflichtet,

1. Gber ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene personliche

Verhaltnisse und Angelegenheiten von Beschaftigten auf Arbeitsplatzen fur
schwerbehinderte Menschen, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach
einer vertraulichen Behandlung bedurfen, Stillschweigen zu bewahren, und
2. ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene und vom
Arbeitgeber ausdricklich als geheimhaltungsbedurftig bezeichnete Betriebs-
oder Geschaftsgeheimnisse nicht zu offenbaren und nicht zu verwerten.

(2) Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt oder nach Beendigung des
Auftrages. Sie gelten nicht gegeniber der Bundesagentur fur Arbeit, den Integrationsdmtern und den
Rehabilitationstragern, soweit deren Aufgaben gegeniiber schwerbehinderten Menschen es erfordern,
gegenuber der Schwerbehindertenvertretung sowie gegeniber den in 8 79 Abs. 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes und den in den entsprechenden Vorschriften des
Personalvertretungsrechts genannten Vertretungen, Personen und Stellen.
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§ 131 Statistik

(1) Uber schwerbehinderte Menschen wird alle zwei Jahre eine Bundesstatistik durchgefiihrt. Sie
umfasst folgende Tatbestande:

1. die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit giltigem Ausweis,

2. personliche Merkmale schwerbehinderter Menschen wie Alter, Geschlecht,
Staatsangehdorigkeit, Wohnort,

3. Art, Ursache und Grad der Behinderung.

(2) Fur die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig sind die nach § 69 Abs. 1 und 5
zustandigen Behdrden.
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§ 132 Begriff und Personenkreis

(1) Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich selbstéandige Unternehmen
(Integrationsunternehmen) oder unternehmensinterne oder von déffentlichen Arbeitgebern im Sinne
des 8 71 Abs. 3 gefiihrte Betriebe (Integrationsbetriebe) oder Abteilungen (Integrationsabteilungen)
zur Beschaftigung schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe
an einer sonstigen Beschaftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art oder Schwere
der Behinderung oder wegen sonstiger Umstande voraussichtlich trotz Ausschépfens aller
Foérdermdglichkeiten und des Einsatzes von Integrationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten
Stofit.

(2) Schwerbehinderte Menschen nach Absatz 1 sind insbesondere

1. schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder
mit einer schweren Korper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im
Arbeitsleben besonders nachteilig auswirkt und allein oder zusammen mit
weiteren vermittlungshemmenden Umstanden die Teilhabe am allgemeinen
Arbeitsmarkt aufR3erhalb eines Integrationsprojekts erschwert oder
verhindert,

2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung in einer
Werkstatt fur behinderte Menschen oder in einer psychiatrischen
Einrichtung fur den Ubergang in einen Betrieb oder eine Dienststelle auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Betracht kommen und auf diesen Ubergang
vorbereitet werden sollen, sowie

3. schwerbehinderte Menschen nach Beendigung einer schulischen Bildung, die
nur dann Aussicht auf eine Beschaftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
haben, wenn sie zuvor in einem Integrationsprojekt an berufsvorbereitenden
Bildungsmal3nahmen teilnehmen und dort beschétftigt und weiterqualifiziert
werden.

(3) Integrationsunternehmen beschéaftigen mindestens 25 Prozent schwerbehinderte Menschen im
Sinne von Absatz 1. Der Anteil der schwerbehinderten Menschen soll in der Regel 50 Prozent nicht
Ubersteigen.
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§ 133 Aufgaben

Die Integrationsprojekte bieten den schwerbehinderten Menschen Beschéftigung und
arbeitsbegleitende Betreuung an, soweit erforderlich auch Mal3nahmen der beruflichen Weiterbildung
oder Gelegenheit zur Teilnahme an entsprechenden aul3erbetrieblichen Mal3nhahmen und
Unterstitzung bei der Vermittlung in eine sonstige Beschaftigung in einem Betrieb oder einer
Dienststelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie geeignete MaRnahmen zur Vorbereitung auf
eine Beschéftigung in einem Integrationsprojekt.
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8§ 134 Finanzielle Leistungen

Integrationsprojekte kénnen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Leistungen fur Aufbau, Erweiterung,
Modernisierung und Ausstattung einschlie3lich einer betriebswirtschaftlichen Beratung und fur
besonderen Aufwand erhalten.
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§ 135 Verordnungsermachtigung

Das Bundesministerium fiir Gesundheit und Soziale Sicherung wird erméchtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nahere Uber den Begriff und die Aufgaben

der Integrationsprojekte, die fir sie geltenden fachlichen Anforderungen, die
Aufnahmevoraussetzungen und die finanziellen Leistungen zu regelin.
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§ 136 Begriff und Aufgaben der Werkstatt fir behinderte Menschen

(1) Die Werkstatt fur behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am
Arbeitsleben im Sinne des Kapitels 5 des Teils 1 und zur Eingliederung in das Arbeitsleben. Sie hat
denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht
oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschaftigt werden kénnen,

1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschéftigung zu einem ihrer

Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten
und

2. zu ermoglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfahigkeit zu erhalten, zu
entwickeln, zu erh6hen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Personlichkeit
weiterzuentwickeln.

Sie fordert den Ubergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete
Malnahmen. Sie verfligt Gber ein moglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplatzen
sowie Uber qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst.

(2) Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1 unabhangig von Art
oder Schwere der Behinderung offen, sofern erwartet werden kann, dass sie spatestens nach
Teilnahme an MalRnahmen im Berufsbildungsbereich wenigstens ein Mindestmal3 wirtschaftlich
verwertbarer Arbeitsleistung erbringen werden. Dies ist nicht der Fall bei behinderten Menschen, bei
denen trotz einer der Behinderung angemessenen Betreuung eine erhebliche Selbst- oder
Fremdgefahrdung zu erwarten ist oder das Ausmal} der erforderlichen Betreuung und Pflege die
Teilnahme an MalRBhahmen im Berufsbildungsbereich oder sonstige Umstande ein Mindestmal3
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Arbeitsbereich dauerhaft nicht zulassen.

(3) Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen flir eine Beschaftigung in einer Werkstatt nicht
erfillen, sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut und gefordert werden, die der Werkstatt
angegliedert sind.
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8 137 Aufnahme in die Werkstéatten fur behinderte Menschen

(1) Anerkannte Werkstatten nehmen diejenigen behinderten Menschen aus ihrem Einzugsgebiet auf,
die die Aufnahmevoraussetzungen gemal 8§ 136 Abs. 2 erfullen, wenn Leistungen durch die
Rehabilitationstrager gewahrleistet sind; die Mdglichkeit zur Aufnahme in eine andere anerkannte
Werkstatt nach Maf3gabe des 8§ 9 des Zwdlften Buches oder entsprechender Regelungen bleibt
unberuhrt. Die Aufnahme erfolgt unabhangig von

1. der Ursache der Behinderung,

2. der Art der Behinderung, wenn in dem Einzugsgebiet keine besondere
Werkstatt fiir behinderte Menschen fir diese Behinderungsart vorhanden ist,
und

3. der Schwere der Behinderung, der Minderung der Leistungsfahigkeit und
einem besonderen Bedarf an Forderung, begleitender Betreuung oder Pflege.

(2) Behinderte Menschen werden in der Werkstatt beschéftigt, solange die
Aufnahmevoraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen.
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8 138 Rechtsstellung und Arbeitsentgelt behinderter Menschen

(1) Behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstatten stehen, wenn sie nicht
Arbeitnehmer sind, zu den Werkstétten in einem arbeitnehmerahnlichen Rechtsverhéltnis, soweit sich
aus dem zugrunde liegenden Sozialleistungsverhaltnis nichts anderes ergibt.

(2) Die Werkstatten zahlen aus ihrem Arbeitsergebnis an die im Arbeitsbereich beschaftigten
behinderten Menschen ein Arbeitsentgelt, das sich aus einem Grundbetrag in Hohe des
Ausbildungsgeldes, das die Bundesagentur flr Arbeit nach den fir sie geltenden Vorschriften
behinderten Menschen im Berufsbildungsbereich zuletzt leistet, und einem leistungsangemessenen
Steigerungsbetrag zusammensetzt. Der Steigerungsbetrag bemisst sich nach der individuellen
Arbeitsleistung der behinderten Menschen, insbesondere unter Beriicksichtigung von Arbeitsmenge
und Arbeitsgute.

(3) Der Inhalt des arbeitnehmerahnlichen Rechtsverhéltnisses wird unter Berucksichtigung des
zwischen den behinderten Menschen und dem Rehabilitationstrager bestehenden
Sozialleistungsverhaltnisses durch Werkstattvertrdge zwischen den behinderten Menschen und dem
Trager der Werkstatt ndher geregelt.

(4) Hinsichtlich der Rechtsstellung der Teilnehmer an Mal3hahmen im Eingangsverfahren und im
Berufsbildungsbereich gilt 8 36 entsprechend.

(5) Ist ein volljahriger behinderter Mensch gemal3 Absatz 1 in den Arbeitsbereich einer anerkannten
Werkstatt fur behinderte Menschen im Sinne des § 136 aufgenommen worden und war er zu diesem
Zeitpunkt geschaftsunfahig, so gilt der von ihm geschlossene Werkstattvertrag in Ansehung einer
bereits bewirkten Leistung und deren Gegenleistung, soweit diese in einem angemessenen Verhaltnis
zueinander stehen, als wirksam.

(6) War der volljahrige behinderte Mensch bei Abschluss eines Werkstattvertrages geschéaftsunfahig,
so kann der Trager einer Werkstatt das Werkstattverhaltnis nur unter den Voraussetzungen fir gelost
erklaren, unter denen ein wirksamer Vertrag seitens des Tragers einer Werkstatt gekindigt werden
kann.

(7) Die Losungserklarung durch den Trager einer Werkstatt bedarf der schriftichen Form und ist zu
begriinden.
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§ 139 Mitwirkung

(1) Die in 8 138 Abs. 1 genannten behinderten Menschen wirken unabhangig von ihrer
Geschaftsfahigkeit durch Werkstattrate in den ihre Interessen beriihrenden Angelegenheiten der
Werkstatt mit. Die Werkstattrate beriicksichtigen die Interessen der im Eingangsverfahren und im
Berufsbildungsbereich der Werkstétten tatigen behinderten Menschen in angemessener und
geeigneter Weise, solange fir diese eine Vertretung nach § 36 nicht besteht.

(2) Ein Werkstattrat wird in Werkstatten gewabhlt; er setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern
zusammen.

(3) Wahlberechtigt zum Werkstattrat sind alle in § 138 Abs. 1 genannten behinderten Menschen; von
ihnen sind die behinderten Menschen wahlbar, die am Wahltag seit mindestens sechs Monaten in der
Werkstatt beschaftigt sind.

(4) Die Werkstéatten fur behinderte Menschen unterrichten die Personen, die behinderte Menschen
gesetzlich vertreten oder mit ihrer Betreuung beauftragt sind, einmal im Kalenderjahr in einer Eltern-
und Betreuerversammlung in angemessener Weise Uber die Angelegenheiten der Werkstatt, auf die
sich die Mitwirkung erstreckt, und héren sie dazu an. In den Werkstatten kann im Einvernehmen mit
dem Trager der Werkstatt ein Eltern- und Betreuerbeirat errichtet werden, der die Werkstatt und den
Werkstattrat bei ihrer Arbeit berat und durch Vorschlage und Stellungnahmen unterstuitzt.
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§ 140 Anrechnung von Auftragen auf die Ausgleichsabgabe

(1) Arbeitgeber, die durch Auftrage an anerkannte Werkstatten fir behinderte Menschen zur
Beschaftigung behinderter Menschen beitragen, kdnnen 50 vom Hundert des auf die Arbeitsleistung
der Werkstatt entfallenden Rechnungsbetrages solcher Auftrage (Gesamtrechnungsbetrag abzuglich
Materialkosten) auf die Ausgleichsabgabe anrechnen. Dabei wird die Arbeitsleistung des
Fachpersonals zur Arbeits- und Berufsférderung bericksichtigt, nicht hingegen die Arbeitsleistung
sonstiger nichtbehinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei Weiterverauf3erung von
Erzeugnissen anderer anerkannter Werkstatten fur behinderte Menschen wird die von diesen
erbrachte Arbeitsleistung beriicksichtigt. Die Werkstatten bestatigen das Vorliegen der
Anrechnungsvoraussetzungen in der Rechnung.

(2) Voraussetzung fur die Anrechnung ist, dass

1. die Auftrage innerhalb des Jahres, in dem die Verpflichtung zur Zahlung
der Ausgleichsabgabe entsteht, von der Werkstatt fir behinderte Menschen
ausgefuhrt und vom Auftraggeber bis spatestens 31. Marz des Folgejahres
vergutet werden und

2. es sich nicht um Auftrage handelt, die Trager einer Gesamteinrichtung an
Werkstatten fur behinderte Menschen vergeben, die rechtlich unselbstéandige
Teile dieser Einrichtung sind.

(3) Bei der Vergabe von Auftragen an Zusammenschlisse anerkannter Werkstétten fir behinderte
Menschen gilt Absatz 2 entsprechend.
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8 141 Vergabe von Auftragen durch die 6ffentliche Hand

Auftrage der 6ffentlichen Hand, die von anerkannten Werkstatten fur behinderte Menschen ausgefihrt
werden kdnnen, werden bevorzugt diesen Werkstéatten angeboten. Die Bundesregierung erlasst mit
Zustimmung des Bundesrates hierzu allgemeine Verwaltungsvorschriften.

© Steffen Wasmund Sozialgesetzbuch (SGB)


http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/

8 142 Anerkennungsverfahren

Werkstatten fur behinderte Menschen, die eine Vergunstigung im Sinne dieses Kapitels in Anspruch
nehmen wollen, bedirfen der Anerkennung. Die Entscheidung tber die Anerkennung trifft auf Antrag
die Bundesagentur fur Arbeit im Einvernehmen mit dem tberdrtlichen Trager der Sozialhilfe. Die
Bundesagentur fur Arbeit flhrt ein Verzeichnis der anerkannten Werkstétten fur behinderte

Menschen. In dieses Verzeichnis werden auch Zusammenschlisse anerkannter Werkstatten fur
behinderte Menschen aufgenommen.
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§ 143 Blindenwerkstatten

Die 88 140 und 141 sind auch zugunsten von Blindenwerkstatten im Sinne des
Blindenwarenvertriebsgesetzes vom 9. April 1965 (BGBI. | S. 311), zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 23. November 1994 (BGBI. | S. 3475), anzuwenden.
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§ 144 Verordnungsermachtigungen

(1) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das
Nahere tber den Begriff und die Aufgaben der Werkstatt flr behinderte Menschen, die
Aufnahmevoraussetzungen, die fachlichen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der
Wirtschaftsfiihrung sowie des Begriffs und der Verwendung des Arbeitsergebnisses sowie das
Verfahren zur Anerkennung als Werkstatt fiir behinderte Menschen.

(2) Das Bundesministerium fir Gesundheit und Soziale Sicherung bestimmt durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates im Einzelnen die Errichtung, Zusammensetzung und Aufgaben des
Werkstattrats, die Fragen, auf die sich die Mitwirkung erstreckt, einschliel3lich Art und Umfang der
Mitwirkung, die Vorbereitung und Durchfiihrung der Wahl, einschlie3lich der Wahlberechtigung und
der Wahlbarkeit, die Amtszeit sowie die Geschaftsfihrung des Werkstattrats einschlie3lich des
Erlasses einer Geschaftsordnung und der persénlichen Rechte und Pflichten der Mitglieder des
Werkstattrats und der Kostentragung. Die Rechtsverordnung kann dartiber hinaus bestimmen, dass
die in ihr getroffenen Regelungen keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre
Einrichtungen finden, soweit sie eigene gleichwertige Regelungen getroffen haben.
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§ 145 Unentgeltliche Beférderung, Anspruch auf Erstattung der Fahrgeldausfalle

(1) Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfahigkeit im
StralRenverkehr erheblich beeintrachtigt oder hilflos oder gehérlos sind, werden von Unternehmern,
die 6ffentlichen Personenverkehr betreiben, gegen Vorzeigen eines entsprechend gekennzeichneten
Ausweises nach § 69 Abs. 5 im Nahverkehr im Sinne des § 147 Abs. 1 unentgeltlich befordert; die
unentgeltliche Befdrderung verpflichtet zur Zahlung eines tarifmafigen Zuschlages bei der Benutzung
zuschlagpflichtiger Ziige des Nahverkehrs. Voraussetzung ist, dass der Ausweis mit einer gtltigen
Wertmarke versehen ist. Sie wird gegen Entrichtung eines Betrages von 60 Euro fir ein Jahr oder 30
Euro flr ein halbes Jahr ausgegeben. Wird sie vor Ablauf der Glultigkeitsdauer zurtickgegeben, wird
auf Antrag fur jeden vollen Kalendermonat ihrer Gultigkeit nach Riickgabe ein Betrag von 5 Euro
erstattet, sofern der zu erstattende Betrag 15 Euro nicht unterschreitet; Entsprechendes gilt fiir jeden
vollen Kalendermonat nach dem Tod des schwerbehinderten Menschen. Auf Antrag wird eine fir ein
Jahr gultige Wertmarke, ohne dass der Betrag nach Satz 3 zu entrichten ist, an schwerbehinderte
Menschen ausgegeben,

1. die blind im Sinne des § 72 Abs. 5 des Zwdlften Buches oder entsprechender

Vorschriften oder hilflos im Sinne des 8§ 33b des Einkommensteuergesetzes
oder entsprechender Vorschriften sind oder

2. die Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz oder die Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch oder fiir den
Lebensunterhalt laufende Leistungen nach dem Zwélften Buch, dem Achten
Buch oder den 88 27a und 27d des Bundesversorgungsgesetzes erhalten oder

3. die am 1. Oktober 1979 die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und
Abs. 3 des Gesetzes uber die unentgeltliche Beférderung von Kriegs- und
Wehrdienstbeschadigten sowie von anderen Behinderten im Nahverkehr vom 27.
August 1965 (BGBI. | S. 978), das zuletzt durch Artikel 41 des
Zustandigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. Marz 1975 (BGBI. | S. 705)
geédndert worden ist, erfullten, solange der Grad der Minderung der
Erwerbsfahigkeit infolge der anerkannten Schadigung auf wenigstens 70
Prozent festgestellt ist oder auf wenigstens 50 Prozent festgestellt ist
und sie infolge der Schadigung erheblich gehbehindert sind; das Gleiche
gilt fir schwerbehinderte Menschen, die diese Voraussetzungen am 1.
Oktober 1979 nur deshalb nicht erfullt haben, weil sie ihren Wohnsitz oder
ihren gewohnlichen Aufenthalt zu diesem Zeitpunkt in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet hatten.

Die Wertmarke wird nicht ausgegeben, solange der Ausweis einen giltigen Vermerk tber die
Inanspruchnahme von Kraftfahrzeugsteuerermafigung tragt. Die Ausgabe der Wertmarken erfolgt auf
Antrag durch die nach § 69 Abs. 5 zustandigen Behorden. Die Landesregierung oder die von ihr
bestimmte Stelle kann die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 3 bis 5 ganz oder teilweise auf andere
Behdrden Ubertragen. Fur Streitigkeiten in Zusammenhang mit der Ausgabe der Wertmarke gilt 8 51
Abs. 1 Nr. 7 des Sozialgerichtsgesetzes entsprechend.

(2) Das gleiche gilt im Nah- und Fernverkehr im Sinne des § 147, ohne dass die Voraussetzung des
Absatzes 1 Satz 2 erflllt sein muss, fur die Beférderung

1. einer Begleitperson eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des Absatzes



1, sofern eine standige Begleitung notwendig und dies im Ausweis des
schwerbehinderten Menschen eingetragen ist, und

2. des Handgepacks, eines mitgefuhrten Krankenfahrstuhles, soweit die
Beschaffenheit des Verkehrsmittels dies zuléasst, sonstiger orthopadischer
Hilfsmittel und eines Fuhrhundes; das Gleiche gilt fir einen Hund, den ein
schwerbehinderter Mensch mitfuhrt, in dessen Ausweis die Notwendigkeit
einer standigen Begleitung eingetragen ist und der ohne Begleitperson
fahrt.

(3) Die durch die unentgeltliche Beférderung nach den Absatzen 1 und 2 entstehenden
Fahrgeldausfalle werden nach Mafl3gabe der 88 148 bis 150 erstattet.
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8 146 Personliche Voraussetzungen

(2) In seiner Bewegungsfahigkeit im Stral3enverkehr erheblich beeintrachtigt ist, wer infolge einer
Einschrankung des Gehvermoégens (auch durch innere Leiden oder infolge von Anfallen oder von
Stérungen der Orientierungsfahigkeit) nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder nicht ohne
Gefahren fur sich oder andere Wegstrecken im Ortsverkehr zurtickzulegen vermag, die Ublicherweise
noch zu Ful} zurtickgelegt werden. Der Nachweis der erheblichen Beeintrachtigung in der
Bewegungsfahigkeit im Stral3enverkehr kann bei schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der
Behinderung von wenigstens 80 nur mit einem Ausweis mit halbseitigem orangefarbenem
Flachenaufdruck und eingetragenem Merkzeichen G gefuhrt werden, dessen Gultigkeit frihestens mit
dem 1. April 1984 beginnt, oder auf dem ein entsprechender Anderungsvermerk eingetragen ist.

(2) Standige Begleitung ist bei schwerbehinderten Menschen notwendig, die bei Benutzung von
offentlichen Verkehrsmitteln infolge ihrer Behinderung zur Vermeidung von Gefahren fur sich oder
andere regelmallig auf fremde Hilfe angewiesen sind.
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8§ 147 Nah- und Fernverkehr

(1) Nahverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der 6ffentliche Personenverkehr mit

|

. Stralenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbefdrderungsgesetzes,

2. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach den 88 42 und 43 des
Personenbefdrderungsgesetzes auf Linien, bei denen die Mehrzahl der
Beforderungen eine Strecke von 50 Kilometer nicht Ubersteigt, es sei denn,
dass bei den Verkehrsformen nach § 43 des Personenbeférderungsgesetzes die
Genehmigungsbehdrde auf die Einhaltung der Vorschriften tber die
Befdrderungsentgelte gemal 8§ 45 Abs. 3 des Personenbefdrderungsgesetzes
ganz oder teilweise verzichtet hat,

. S-Bahnen in der 2. Wagenklasse,

. Eisenbahnen in der 2. Wagenklasse in Zigen und auf Strecken und
Streckenabschnitten, die in ein von mehreren Unternehmern gebildetes, mit
den unter Nummer 1, 2 oder 7 genannten Verkehrsmitteln zusammenhangendes
Liniennetz mit einheitlichen oder verbundenen Befdrderungsentgelten
einbezogen sind,

5. Eisenbahnen des Bundes in der 2. Wagenklasse in Zlgen, die Uberwiegend
dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Nahverkehr zu befriedigen
(Zuge des Nahverkehrs), im Umkreis von 50 Kilometer um den Wohnsitz oder
gewohnlichen Aufenthalt des schwerbehinderten Menschen,

6. sonstigen Eisenbahnen des offentlichen Verkehrs im Sinne des 8 2 Abs. 1
und 8 3 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes in der 2. Wagenklasse auf
Strecken, bei denen die Mehrzahl der Beférderungen eine Strecke von 50
Kilometer nicht tberschreiten,

7. Wasserfahrzeugen im Linien-, Fahr- und Ubersetzverkehr, wenn dieser der

Beforderung von Personen im Orts- und Nachbarschaftsbereich dient und

Ausgangs- und Endpunkt innerhalb dieses Bereiches liegen;

Nachbarschaftsbereich ist der Raum zwischen benachbarten Gemeinden, die,

ohne unmittelbar aneinander grenzen zu mussen, durch einen stetigen, mehr

als einmal am Tag durchgefuhrten Verkehr wirtschaftlich und verkehrsmaRig
verbunden sind.

W

(2) Fernverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der Offentliche Personenverkehr mit

1. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach § 42 des
Personenbefdrderungsgesetzes,

. Eisenbahnen, ausgenommen den Sonderzugverkehr,

. Wasserfahrzeugen im Fahr- und Ubersetzverkehr, sofern keine Hafen
auBRerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzbuchs angelaufen werden,
soweit der Verkehr nicht Nahverkehr im Sinne des Absatzes 1 ist.

wWN

(3) Die Unternehmer, die 6ffentlichen Personenverkehr betreiben, weisen im 6ffentlichen
Personenverkehr nach Absatz 1 Nr. 2, 5, 6 und 7 im Fahrplan besonders darauf hin, inwieweit eine
Pflicht zur unentgeltlichen Beférderung nach § 145 Abs. 1 nicht besteht.
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8 148 Erstattung der Fahrgeldausfalle im Nahverkehr

(1) Die Fahrgeldausfalle im Nahverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den Unternehmern
nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Nahverkehr erstattet.

(2) Fahrgeldeinnahmen im Sinne dieses Kapitels sind alle Ertrdge aus dem Fahrkartenverkauf zum
genehmigten Beforderungsentgelt; sie umfassen auch Ertréage aus der Beférderung von Handgepack,
Krankenfahrstiihlen, sonstigen orthopadischen Hilfsmitteln, Tieren sowie aus erhéhten
Beforderungsentgelten.

(3) Werden in einem von mehreren Unternehmern gebildeten zusammenhéangenden Liniennetz mit
einheitlichen oder verbundenen Beférderungsentgelten die Ertrage aus dem Fahrkartenverkauf
zusammengefasst und dem einzelnen Unternehmer anteilmafRlig nach einem vereinbarten
Verteilungsschlissel zugewiesen, so ist der zugewiesene Anteil Ertrag im Sinne des Absatzes 2.

(4) Der Prozentsatz im Sinne des Absatzes 1 wird fir jedes Land von der Landesregierung oder der
von ihr bestimmten Behorde fur jeweils ein Jahr bekannt gemacht. Bei der Berechnung des
Prozentsatzes ist von folgenden Zahlen auszugehen:

1. der Zahl der in dem Land in dem betreffenden Kalenderjahr ausgegebenen
Wertmarken und der Hélfte der in dem Land am Jahresende in Umlauf
befindlichen gultigen Ausweise im Sinne des 8§ 145 Abs. 1 Satz 1 von
schwerbehinderten Menschen, die das sechste Lebensjahr vollendet haben und
bei denen die Notwendigkeit einer standigen Begleitung im Ausweis
eingetragen ist; Wertmarken mit einer Gultigkeitsdauer von einem halben
Jahr werden zur Halfte, zuriickgegebene Wertmarken fir jeden vollen
Kalendermonat vor Riickgabe zu einem Zwdlftel gezabhilt,

2. der in den jahrlichen Veroéffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum
Ende des Vorjahres nachgewiesenen Zahl der Wohnbevdlkerung in dem Land
abzuglich der Zahl der Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, und der Zahlen nach Nummer 1.

Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu berechnen:

Nach Nummer 1 errechnete Zahl

Nach Nummer 2 errechnete Zahl

Bei der Festsetzung des Prozentsatzes sich ergebende Bruchteile von 0,005 und mehr werden auf
ganze Hundertstel aufgerundet, im Ubrigen abgerundet.

(5) Weist ein Unternehmen durch Verkehrszahlung nach, dass das Verhaltnis zwischen den nach
diesem Kapitel unentgeltlich beférderten Fahrgésten und den sonstigen Fahrgasten den nach Absatz
4 festgesetzten Prozentsatz um mindestens ein Drittel Ubersteigt, wird neben dem sich aus der
Berechnung nach Absatz 4 ergebenden Erstattungsbetrag auf Antrag der nachgewiesene, Uber dem
Drittel liegende Anteil erstattet. Die Lander kdnnen durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die
Verkehrszahlung durch Dritte auf Kosten des Unternehmens zu erfolgen hat.
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§ 149 Erstattung der Fahrgeldausfalle im Fernverkehr

(1) Die Fahrgeldausfalle im Fernverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den Unternehmern
nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Fernverkehr erstattet.

(2) Der maRRgebende Prozentsatz wird vom Bundesministerium fir Gesundheit und Soziale Sicherung
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium ftr Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen fir jeweils zwei Jahre bekannt gemacht. Bei der Berechnung des
Prozentsatzes ist von folgenden, fur das letzte Jahr vor Beginn des Zweijahreszeitraumes
vorliegenden Zahlen auszugehen:

1. der Zahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes am Jahresende in Umlauf

befindlichen gultigen Ausweise nach 8§ 145 Abs. 1 Satz 1, auf denen die
Notwendigkeit standiger Begleitung eingetragen ist, abzuglich 25 Prozent,

2. der in den jahrlichen Veréffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum
Jahresende nachgewiesenen Zahl der Wohnbevolkerung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes abziiglich der Zahl der Kinder, die das vierte Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, und der nach Nummer 1 ermittelten Zahl.

Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu errechnen:

Nach Nummer 1 errechnete Zahl

Nach Nummer 2 errechnete Zahl
§ 148 Abs. 4 letzter Satz gilt entsprechend.
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§ 150 Erstattungsverfahren

(1) Die Fahrgeldausfalle werden auf Antrag des Unternehmers erstattet. Bei einem von mehreren
Unternehmern gebildeten zusammenhangenden Liniennetz mit einheitlichen oder verbundenen
Beforderungsentgelten konnen die Antrage auch von einer Gemeinschaftseinrichtung dieser
Unternehmer fir ihre Mitglieder gestellt werden. Der Antrag ist bis zum 31. Dezember fiir das
vorangegangene Kalenderjahr zu stellen, und zwar fiir den Nahverkehr nach 8 151 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 und fir den Fernverkehr an das Bundesverwaltungsamt, fiir den tbrigen Nahverkehr bei den in
Absatz 3 bestimmten Behorden.

(2) Die Unternehmer erhalten auf Antrag Vorauszahlungen fiir das laufende Kalenderjahr in Hohe von
insgesamt 68 Prozent des zuletzt fir ein Jahr festgesetzten Erstattungsbetrages. Die
Vorauszahlungen werden je zur Halfte am 15. Juli und am 15. November gezahlt. Der Antrag auf
Vorauszahlungen gilt zugleich als Antrag im Sinne des Absatzes 1. Die Vorauszahlungen sind
zurtckzuzahlen, wenn Unterlagen, die fir die Berechnung der Erstattung erforderlich sind, nicht bis
zum 31. Dezember des auf die Vorauszahlung folgenden Kalenderjahres vorgelegt sind.

(3) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle legt die Behdrden fest, die Uber die Antrage
auf Erstattung und Vorauszahlung entscheiden und die auf den Bund und das Land entfallenden
Betrage auszahlen. 8 11 Abs. 2 bis 4 des Personenbefdrderungsgesetzes gilt entsprechend.

(4) Erstreckt sich der Nahverkehr auf das Gebiet mehrerer Lander, entscheiden die nach Landesrecht
zustandigen Landesbehérden dieser Lander dartber, welcher Teil der Fahrgeldeinnahmen jeweils auf
den Bereich ihres Landes entfallt.

(5) Die Unternehmen im Sinne des § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 legen ihren Antrdgen an das
Bundesverwaltungsamt den Anteil der nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Nahverkehr
zugrunde, der auf den Bereich des jeweiligen Landes entfallt; fir den Nahverkehr von Eisenbahnen
des Bundes im Sinne des § 147 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bestimmt sich dieser Teil nach dem Anteil der
Zugkilometer, die von einer Eisenbahn des Bundes mit Ziigen des Nahverkehrs im jeweiligen Land
erbracht werden.

(6) Hinsichtlich der Erstattungen gemal3 § 148 fir den Nahverkehr nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und
gemal 8§ 149 sowie der entsprechenden Vorauszahlungen nach Absatz 2 wird dieses Kapitel in
bundeseigener Verwaltung ausgefihrt. Die Verwaltungsaufgaben des Bundes erledigt das
Bundesverwaltungsamt nach fachlichen Weisungen des Bundesministeriums fur Gesundheit und
Soziale Sicherung in eigener Zustandigkeit.

(7) Fur das Erstattungsverfahren gelten das Verwaltungsverfahrensgesetz und die entsprechenden
Gesetze der Lander. Bei Streitigkeiten tber die Erstattungen und die Vorauszahlungen ist der
Verwaltungsrechtsweg gegeben.
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§ 151 Kostentragung

(1) Der Bund tragt die Aufwendungen fur die unentgeltliche Beforderung
1. im Nahverkehr, soweit Unternehmen, die sich tiberwiegend in der Hand des
Bundes oder eines mehrheitlich dem Bund gehérenden Unternehmens befinden
(auch in Verkehrsverblinden), erstattungsberechtigte Unternehmer sind,
2. im Ubrigen Nahverkehr fur
a) schwerbehinderte Menschen im Sinne des 8§ 145 Abs. 1, die wegen einer
Minderung der Erwerbsféahigkeit um wenigstens 50 Prozent Anspruch auf
Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach anderen
Bundesgesetzen in entsprechender Anwendung der Vorschriften des
Bundesversorgungsgesetzes haben oder Entschéadigung nach 8§ 28 des
Bundesentschadigungsgesetzes erhalten,
b) ihre Begleitperson im Sinne des § 145 Abs. 2 Nr. 1,
c) die mitgefiihrten Gegensténde im Sinne des § 145 Abs. 2 Nr. 2 sowie
3. im Fernverkehr fir die Begleitperson und die mitgefiihrten Gegenstande im
Sinne des § 145 Abs. 2.

Die Lander tragen die Aufwendungen fur die unentgeltliche Beforderung der tbrigen
Personengruppen und der mitgefihrten Gegenstande im Nahverkehr.

(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 auf den Bund und nach Absatz 1 Satz 2 auf die einzelnen Lander
entfallenden Aufwendungen fir die unentgeltliche Beférderung im Nahverkehr errechnen sich aus
dem Anteil der in dem betreffenden Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken und der am Jahresende
in Umlauf befindlichen gultigen Ausweise im Sinne des § 145 Abs. 1 Satz 1 von schwerbehinderten
Menschen, die das sechste Lebensjahr vollendet haben und bei denen die Notwendigkeit einer
standigen Begleitung im Ausweis eingetragen ist, der jeweils auf die in Absatz 1 genannten
Personengruppen entfallt. Wertmarken mit einer Gultigkeitsdauer von einem halben Jahr werden zur
Halfte, zurtickgegebene Wertmarken fur jeden vollen Kalendermonat vor Riickgabe zu einem Zwolftel
gezabhilt.

(3) Die auf den Bund entfallenden Ausgaben fur die unentgeltliche Beférderung im Nahverkehr
werden fur Rechnung des Bundes geleistet. Die damit zusammenhé&ngenden Einnahmen werden an
den Bund abgefihrt. Personliche und sachliche Verwaltungskosten werden nicht erstattet.

(4) Auf die fur Rechnung des Bundes geleisteten Ausgaben und die mit ihnen zusammenhangenden
Einnahmen wird § 4 Abs. 2 des Ersten Uberleitungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill,
Gliederungsnummer 603-3, veroffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBI. | S. 2317) geandert worden ist, nicht angewendet.
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8§ 152 Einnahmen aus Wertmarken

Von den durch die Ausgabe der Wertmarke erzielten jahrlichen Einnahmen sind an den Bund
abzufuhren:

1. die Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken an schwerbehinderte Menschen

im Sinne des § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2,

2. ein bundeseinheitlicher Anteil der Gbrigen Einnahmen, der vom
Bundesministerium fir Gesundheit und Soziale Sicherung im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium fur Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen fir jeweils ein Jahr bekannt gemacht wird. Er
errechnet sich aus dem Anteil der nach 8 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 vom Bund
zu tragenden Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen von Bund und Landern
fur die unentgeltliche Beforderung im Nahverkehr, abztglich der
Aufwendungen fiur die unentgeltliche Beférderung der in § 151 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 genannten Personengruppen.

Die durch Ausgabe von Wertmarken an schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 151 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 erzielten Einnahmen sind zum 15. Juli und zum 15. November an den Bund abzufiihren. Von
den eingegangenen Ubrigen Einnahmen sind zum 15. Juli und zum 15. November
Abschlagszahlungen in Hohe des Prozentsatzes, der flir das jeweilige Vorjahr nach Satz 1 Nr. 2
bekannt gemacht wird, an den Bund abzufthren. Die auf den Bund entfallenden Einnahmen sind fur
jedes Haushaltsjahr abzurechnen.
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§ 153 Erfassung der Ausweise

Die fur die Ausstellung der Ausweise nach 8 69 Abs. 5 zustandigen Behorden erfassen
1. die am Jahresende in Umlauf befindlichen giltigen Ausweise, getrennt nach

a) Art,

b) besonderen Eintragungen und

C) Zugehorigkeit zu einer der in 8 151 Abs. 1 Satz 1 genannten Gruppen,
2. die im Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken, unterteilt nach der

jeweiligen Gultigkeitsdauer, und die daraus erzielten Einnahmen, getrennt

nach Zugehorigkeit zu einer der in 8§ 151 Abs. 1 Satz 1 genannten Gruppen

als Grundlage fur die nach § 148 Abs. 4 Nr. 1 und 8§ 149 Abs. 2 Nr. 1 zu ermittelnde Zahl der
Ausweise und Wertmarken, fur die nach 8 151 Abs. 2 zu ermittelnde Hohe der Aufwendungen sowie
fur die nach § 152 vorzunehmende Aufteilung der Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken. Die
zustandigen obersten Landesbehérden teilen dem Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale
Sicherung das Ergebnis der Erfassung nach Satz 1 spatestens bis zum 31. Marz des Jahres mit, in
dem die Prozentsatze festzusetzen sind.
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§ 154 Verordnungsermachtigungen

(1) Die Bundesregierung wird erméchtigt, in der Rechtsverordnung auf Grund des 8 70 néhere
Vorschriften Uber die Gestaltung der Wertmarken, ihre Verbindung mit dem Ausweis und Vermerke
Uber ihre Gliltigkeitsdauer zu erlassen.

(2) Das Bundesministerium fir Gesundheit und Soziale Sicherung und das Bundesministerium fir
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen werden erméchtigt, durch Rechtsverordnung festzulegen, welche
Zuggattungen von Eisenbahnen des Bundes zu den Zigen des Nahverkehrs im Sinne des § 147 Abs.
1 Nr. 5 und zu den zuschlagpflichtigen Ziigen des Nahverkehrs im Sinne des 8§ 145 Abs. 1 Satz 1
zweiter Halbsatz z&hlen.
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§ 155 Strafvorschriften

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persénlichen Lebensbereich
gehdrendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis, offenbart, das ihm als
Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Handelt der Tater gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder
einen anderen zu schadigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.
Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder
Geschaftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach Absatz 1 verpflichtet ist, verwertet.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
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§ 156 BuRRgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen 8 71 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung
nach 8 79 Nr. 1, oder § 71 Abs. 1 Satz 3 schwerbehinderte Menschen nicht
beschatftigt,

2. entgegen 8 80 Abs. 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig, nicht
vollstandig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise fuhrt oder nicht oder
nicht rechtzeitig vorlegt,

3. entgegen 8 80 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 4 eine Anzeige nicht, nicht richtig,
nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig erstattet,

4. entgegen 8 80 Abs. 5 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig erteilt,

5. entgegen § 80 Abs. 7 Einblick in den Betrieb oder die Dienststelle nicht
oder nicht rechtzeitig gibt,

6. entgegen 8 80 Abs. 8 eine dort bezeichnete Person nicht oder nicht
rechtzeitig benennt,

7. entgegen § 81 Abs. 1 Satz 4 oder 9 eine dort bezeichnete Vertretung oder

einen Beteiligten nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht
rechtzeitig unterrichtet,

. entgegen 8 81 Abs. 1 Satz 7 eine Entscheidung nicht erortert, oder

. entgegen 8 95 Abs. 2 Satz 1 die Schwerbehindertenvertretung nicht, nicht

richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht
oder nicht rechtzeitig hort.

O

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbul3e bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes liber Ordnungswidrigkeiten ist
die Bundesagentur fur Arbeit.

(4) 8 66 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

(5) Die Geldbul3e ist an das Integrationsamt abzufthren. Fur ihre Verwendung gilt 8 77 Abs. 5.
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8§ 157 Stadtstaatenklausel

(1) Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wird ermachtigt, die Schwerbehindertenvertretung
fir Angelegenheiten, die mehrere oder alle Dienststellen betreffen, in der Weise zu regeln, dass die
Schwerbehindertenvertretungen aller Dienststellen eine Gesamtschwerbehindertenvertretung wahlen.
Fur die Wahl gilt 8 94 Abs. 2, 3, 6 und 7 entsprechend.

(2) 8 97 Abs. 6 Satz 1 gilt entsprechend.
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8 158 Sonderregelung fur den Bundesnachrichtendienst

Fur den Bundesnachrichtendienst gilt dieses Gesetz mit folgenden Abweichungen:

1. Der Bundesnachrichtendienst gilt vorbehaltlich der Nummer 3 als
einheitliche Dienststelle.

2. Fur den Bundesnachrichtendienst gelten die Pflichten zur Vorlage des nach
8 80 Abs. 1 zu fuhrenden Verzeichnisses, zur Anzeige nach § 80 Abs. 2 und
zur Gewahrung von Einblick nach § 80 Abs. 7 nicht. Die Anzeigepflicht nach
8 90 Abs. 3 gilt nur fur die Beendigung von Probearbeitsverhaltnissen.

3. Als Dienststelle im Sinne des Kapitels 5 gelten auch Teile und Stellen des
Bundesnachrichtendienstes, die nicht zu seiner Zentrale gehéren. § 94 Abs.
1 Satz 4 und 5 sowie 8§ 97 sind nicht anzuwenden. In den Fallen des § 97
Abs. 6 ist die Schwerbehindertenvertretung der Zentrale des
Bundesnachrichtendienstes zustandig. Im Falle des 8§ 94 Abs. 6 Satz 4 |adt
der Leiter oder die Leiterin der Dienststelle ein. Die
Schwerbehindertenvertretung ist in den Fallen nicht zu beteiligen, in
denen die Beteiligung der Personalvertretung nach dem
Bundespersonalvertretungsgesetz ausgeschlossen ist. Der Leiter oder die
Leiterin des Bundesnachrichtendienstes kann anordnen, dass die
Schwerbehindertenvertretung nicht zu beteiligen ist, Unterlagen nicht
vorgelegt oder Auskuinfte nicht erteilt werden dirfen, wenn und soweit dies
aus besonderen nachrichtendienstlichen Griinden geboten ist. Die Rechte und
Pflichten der Schwerbehindertenvertretung ruhen, wenn die Rechte und
Pflichten der Personalvertretung ruhen. 8 96 Abs. 7 Satz 3 ist nach
Malgabe der Sicherheitsbestimmungen des Bundesnachrichtendienstes
anzuwenden. 8§ 99 Abs. 2 gilt nur fir die in 8 99 Abs. 1 genannten Personen
und Vertretungen der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes.

4. Im Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (8 119) und die
Widerspruchsausschisse bei der Bundesagentur fur Arbeit (8 120) treten in
Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen, die beim
Bundesnachrichtendienst beschaftigt sind, an die Stelle der Mitglieder,
die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber sind (8 119 Abs. 1
und § 120 Abs. 1), Angehdrige des Bundesnachrichtendienstes, an die Stelle
der Schwerbehindertenvertretung die Schwerbehindertenvertretung der
Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Sie werden dem Integrationsamt und
der Bundesagentur fur Arbeit vom Leiter oder der Leiterin des
Bundesnachrichtendienstes benannt. Die Mitglieder der Ausschisse missen
nach den daflr geltenden Bestimmungen erméachtigt sein, Kenntnis von
Verschlusssachen des in Betracht kommenden Geheimhaltungsgrades zu
erhalten.

5. Uber Rechtsstreitigkeiten, die auf Grund dieses Buches im Geschéftsbereich
des Bundesnachrichtendienstes entstehen, entscheidet im ersten und letzten
Rechtszug der oberste Gerichtshof des zustandigen Gerichtszweiges.
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§ 159 Ubergangsregelung

(1) Abweichend von § 71 Abs. 1 betragt die Pflichtquote fir die in 8 71 Abs. 3 Nr. 1 und 4 genannten
offentlichen Arbeitgeber des Bundes weiterhin 6 Prozent, wenn sie am 31. Oktober 1999 auf
mindestens 6 Prozent der Arbeitsplatze schwerbehinderte Menschen beschéftigt hatten.

(2) Auf Leistungen nach 8§ 33 Abs. 2 des Schwerbehindertengesetzes in Verbindung mit dem Ersten
Abschnitt der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung jeweils in der bis zum 30. September
2000 geltenden Fassung sind die zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtsvorschriften weiter
anzuwenden, wenn die Entscheidung Uber die beantragten Leistungen vor dem 1. Oktober 2000
getroffen worden ist.

(3) Eine auf Grund des Schwerbehindertengesetzes getroffene bindende Feststellung tber das
Vorliegen einer Behinderung, eines Grades der Behinderung und das Vorliegen weiterer
gesundheitlicher Merkmale gelten als Feststellungen nach diesem Buch.

(4) Die nach 8 56 Abs. 2 des Schwerbehindertengesetzes erlassenen allgemeinen Richtlinien sind bis
zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach 8§ 141 weiter anzuwenden.

(5) 8 17 Abs. 2 Satz 1 ist vom 1. Januar 2008 an mit der Mal3gabe anzuwenden, dass auf Antrag
Leistungen durch ein Personliches Budget ausgefihrt werden.

(6) Auf Erstattungen nach Teil 2 Kapitel 13 ist § 148 fir bis zum 31. Dezember 2004 entstandene
Fahrgeldausfalle in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden.
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8§ 159a Ubergangsvorschrift zum Dritten Gesetz fir moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

8§ 73 Abs. 2 Nr. 4 ist in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung weiter anzuwenden,
solange Personen an Strukturanpassungsmal3nahmen nach dem Dritten Buch teilnehmen.
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§ 160 Uberprifungsregelung

(1) Die Bundesregierung berichtet den gesetzgebenden Kérperschaften des Bundes bis zum 30. Juni
2005 Uber die Situation behinderter und schwerbehinderter Frauen und Manner auf dem
Ausbildungsstellenmarkt und schlagt die danach zu treffenden MaRnahmen vor.

(2) Sie berichtet den gesetzgebenden Korperschaften des Bundes bis zum 30. Juni 2007 tber die
Wirkungen der Instrumente zur Sicherung von Beschéaftigung und zur betrieblichen Pravention. Dabei
wird auch die Hohe der Beschaftigungspflichtquote tberprift.

© Steffen Wasmund Sozialgesetzbuch (SGB)


http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/

	Lesezeichen
	§ 1 Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
	§ 2 Behinderung
	§ 3 Vorrang von Prävention
	§ 4 Leistungen zur Teilhabe
	§ 5 Leistungsgruppen
	§ 6 Rehabilitationsträger
	§ 7 Vorbehalt abweichender Regelungen
	§ 8 Vorrang von Leistungen zur Teilhabe
	§ 9 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten
	§ 10 Koordinierung der Leistungen
	§ 11 Zusammenwirken der Leistungen
	§ 12 Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger
	§ 13 Gemeinsame Empfehlungen
	§ 14 Zuständigkeitsklärung
	§ 15 Erstattung selbstbeschaffter Leistungen
	§ 16 Verordnungsermächtigung
	§ 17 Ausführung von Leistungen, Persönliches Budget
	§ 18 Leistungsort
	§ 19 Rehabilitationsdienste und -einrichtungen
	§ 20 Qualitätssicherung
	§ 21 Verträge mit Leistungserbringern
	§ 21a Verordnungsermächtigung
	§ 22 Aufgaben
	§ 23 Servicestellen
	§ 24 Bericht
	§ 25 Verordnungsermächtigung
	§ 26 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	§ 27 Krankenbehandlung und Rehabilitation
	§ 28 Stufenweise Wiedereingliederung
	§ 29 Förderung der Selbsthilfe
	§ 30 Früherkennung und Frühförderung
	§ 31 Hilfsmittel
	§ 32 Verordnungsermächtigungen
	§ 33 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	§ 34 Leistungen an Arbeitgeber
	§ 35 Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation
	§ 36 Rechtsstellung der Teilnehmenden
	§ 37 Dauer von Leistungen
	§ 38 Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit
	§ 39 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	§ 40 Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich
	§ 41 Leistungen im Arbeitsbereich
	§ 42 Zuständigkeit für Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	§ 43 Arbeitsförderungsgeld
	§ 44 Ergänzende Leistungen
	§ 45 Leistungen zum Lebensunterhalt
	§ 46 Höhe und Berechnung des Übergangsgelds
	§ 47 Berechnung des Regelentgelts
	§ 48 Berechnungsgrundlage in Sonderfällen
	§ 49 Kontinuität der Bemessungsgrundlage
	§ 50 Anpassung der Entgeltersatzleistungen
	§ 51 Weiterzahlung der Leistungen
	§ 52 Einkommensanrechnung
	§ 53 Reisekosten
	§ 54 Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten
	§ 55 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	§ 56 Heilpädagogische Leistungen
	§ 57 Förderung der Verständigung
	§ 58 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
	§ 59 Verordnungsermächtigung
	§ 60 Pflichten Personensorgeberechtigter
	§ 61 Sicherung der Beratung behinderter Menschen
	§ 62 Landesärzte
	§ 63 Klagerecht der Verbände
	§ 64 Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen
	§ 65 Verfahren des Beirats
	§ 66 Berichte über die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe
	§ 67 Verordnungsermächtigung
	§ 68 Geltungsbereich
	§ 69 Feststellung der Behinderung, Ausweise
	§ 70 Verordnungsermächtigung
	§ 71 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
	§ 72 Beschäftigung besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen
	§ 73 Begriff des Arbeitsplatzes
	§ 74 Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Pflichtarbeitsplatzzahl
	§ 75 Anrechnung Beschäftigter auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen
	§ 76 Mehrfachanrechnung
	§ 77 Ausgleichsabgabe
	§ 78 Ausgleichsfonds
	§ 79 Verordnungsermächtigungen
	§ 80 Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesagentur für Arbeit und den Integrationsämtern
	§ 81 Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter Menschen
	§ 82 Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber
	§ 83 Integrationsvereinbarung
	§ 84 Prävention
	§ 85 Erfordernis der Zustimmung
	§ 86 Kündigungsfrist
	§ 87 Antragsverfahren
	§ 88 Entscheidung des Integrationsamtes
	§ 89 Einschränkungen der Ermessensentscheidung
	§ 90 Ausnahmen
	§ 91 Außerordentliche Kündigung
	§ 92 Erweiterter Beendigungsschutz
	§ 93 Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrates
	§ 94 Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung
	§ 95 Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung
	§ 96 Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen
	§ 97 Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung
	§ 98 Beauftragter des Arbeitgebers
	§ 99 Zusammenarbeit
	§ 100 Verordnungsermächtigung
	§ 101 Zusammenarbeit der Integrationsämter und der Bundesagentur für Arbeit
	§ 102 Aufgaben des Integrationsamtes
	§ 103 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei dem Integrationsamt
	§ 104 Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit
	§ 105 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei der Bundesagentur für Arbeit
	§ 106 Gemeinsame Vorschriften
	§ 107 Übertragung von Aufgaben
	§ 108 Verordnungsermächtigung
	§ 109 Begriff und Personenkreis
	§ 110 Aufgaben
	§ 111 Beauftragung und Verantwortlichkeit
	§ 112 Fachliche Anforderungen
	§ 113 Finanzielle Leistungen
	§ 114 Ergebnisbeobachtung
	§ 115 Verordnungsermächtigung
	§ 116 Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen
	§ 117 Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen
	§ 118 Widerspruch
	§ 119 Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt
	§ 120 Widerspruchsausschüsse der Bundesagentur für Arbeit
	§ 121 Verfahrensvorschriften
	§ 122 Vorrang der schwerbehinderten Menschen
	§ 123 Arbeitsentgelt und Dienstbezüge
	§ 124 Mehrarbeit
	§ 125 Zusatzurlaub
	§ 126 Nachteilsausgleich
	§ 127 Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in Heimarbeit
	§ 128 Schwerbehinderte Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen, Soldaten und Soldatinnen
	§ 129 Unabhängige Tätigkeit
	§ 130 Geheimhaltungspflicht
	§ 131 Statistik
	§ 132 Begriff und Personenkreis
	§ 133 Aufgaben
	§ 134 Finanzielle Leistungen
	§ 135 Verordnungsermächtigung
	§ 136 Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen
	§ 137 Aufnahme in die Werkstätten für behinderte Menschen
	§ 138 Rechtsstellung und Arbeitsentgelt behinderter Menschen
	§ 139 Mitwirkung
	§ 140 Anrechnung von Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe
	§ 141 Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand
	§ 142 Anerkennungsverfahren
	§ 143 Blindenwerkstätten
	§ 144 Verordnungsermächtigungen
	§ 145 Unentgeltliche Beförderung, Anspruch auf Erstattung der Fahrgeldausfälle
	§ 146 Persönliche Voraussetzungen
	§ 147 Nah- und Fernverkehr
	§ 148 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr
	§ 149 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Fernverkehr
	§ 150 Erstattungsverfahren
	§ 151 Kostentragung
	§ 152 Einnahmen aus Wertmarken
	§ 153 Erfassung der Ausweise
	§ 154 Verordnungsermächtigungen
	§ 155 Strafvorschriften
	§ 156 Bußgeldvorschriften
	§ 157 Stadtstaatenklausel
	§ 158 Sonderregelung für den Bundesnachrichtendienst
	§ 159 Übergangsregelung
	§ 159a Übergangsvorschrift zum Dritten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
	§ 160 Überprüfungsregelung




